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Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge 
Maschinenbau, Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen 

der Fakultät Maschinenbau  
an der Technischen Universität Dortmund 

vom 17. September 2015 
 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) hat die 
Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für die Bachelorstudiengänge Maschinenbau, Logistik und 
Wirtschaftsingenieurwesen an der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regelt gemäß § 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Bachelorstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, die 
Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen und sind dem 
Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

Das Bachelorstudium soll auf ein Masterstudium in den Masterstudiengängen Maschinenbau, Logistik 
und Wirtschaftsingenieurwesen vorbereiten. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster 
berufsqualifizierender Abschluss erworben. Durch den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums 
haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie die für den Übergang in die Berufspraxis 
notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben haben, die fachlichen Zusammenhänge überblicken 
und die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und dass ihnen 
unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermittelt worden sind, dass sie zu 
wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu 
verantwortlichem Handeln befähigt sind.  

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für das Bachelorstudium Maschinenbau, Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen 
an der Technischen Universität Dortmund ist das Vorliegen der Hochschulzugangsberechtigung oder 
einer sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 4 

Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund durch die 
Fakultät Maschinenbau den akademischen Grad „Bachelor of Science“ („B. Sc.“). 

 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem European 
Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist.  

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zugeordnet. 
Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt und wird für eine 
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Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 30 Stunden erfordert. Pro 
Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu erwerben.  

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 
ausschließlich am Ende eines Moduls vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums beträgt sieben Semester und schließt die Anfertigung 
der Bachelorarbeit ein.  

(2) Das Bachelorstudium umfasst insgesamt im Studiengang Maschinenbau, im Studiengang Logistik 
und im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mindestens 6300 studentische Arbeitsstunden, die 
210 Leistungspunkten entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich aufteilen. Im 
Bachelorstudium sind insgesamt mindestens 210 Leistungspunkte durch die Teilnahme an den 
Modulen und die Ablegung der dazugehörigen Prüfungen sowie durch die Bachelorarbeit  zu 
erwerben.  

(3) Das Bachelorstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über maximal zwei  aufeinander 
folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerundete, in sich 
geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 5 Leistungspunkten.  

(4) Die Lehrveranstaltungen können im Wahlpflichtbereich nach Zustimmung des 
Prüfungsausschusses, unter Beachtung hochschulrechtlicher Vorgaben, auch in englischer Sprache 
angeboten werden. Die Entscheidung der Dozentin oder des Dozenten, eine Veranstaltung in 
englischer Sprache anzubieten, wird mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung bekannt 
gegeben. 

(5) In der Anlage A sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung / benotet oder 
unbenotet), dargestellt. In der Anlage B ist der Studienverlaufsplan dargestellt. 

(6) Das Studium kann zum Wintersemester eines jeden Jahres begonnen werden. 

 

§ 7 

Praxisphasen 

(1) Die Praxisphasen umfassen im Bachelorstudiengang Maschinenbau, Logistik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen insgesamt 20 Wochen. Acht Wochen davon umfasst das Grundpraktikum 
und 12 Wochen das Fachpraktikum. Durch das Fachpraktikum werden 12 Leistungspunkte 
erworben. 

(2) Das Fachpraktikum wird durch das Ableisten der zwölfwöchigen Praxisphase und das Einreichen 
eines Praktikumsberichts abgeschlossen.  

(3) Zur Einschreibung soll das Grundpraktikum nachgewiesen werden. Das gesamte Grundpraktikum 
muss zu den Prüfungen ab dem dritten Fachsemester des jeweiligen Studiengangs anerkannt sein. 
Das Nähere regeln die Praktikumsrichtlinien der Fakultät Maschinenbau. 
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§ 8 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. Der Modulabschluss erfolgt durch 
eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte 
benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen 
einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ersten beiden Semester können auch mit einer 
unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten Teilleistungen abgeschlossen werden. 

(2) Die Modulprüfungen und Teilleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form von 
Klausurarbeiten, Referaten bzw. Seminargestaltung, Hausarbeiten, mündlichen Prüfungen, 
Portfolios, Poster- oder Projektpräsentationen mit oder ohne Disputation und fachpraktischen 
Prüfungen, erbracht. Die jeweils verantwortlichen Prüferinnen und Prüfer können mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen. 

(3) Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschreibungen des 
Modulhandbuchs festgelegt. Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, spätestens jedoch 
vier Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche 
Prüfungen werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die 
individuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. Die Anmeldung zu den 
Prüfungen bei der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund muss bis 
spätestens zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Prüfung erfolgen. Der Anmeldezeitraum muss 
mindestens zwei Wochen betragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu 
Beginn der Lehrveranstaltung von der oder dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 
gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer 
Woche vor Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor Beginn 
der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt dann als nicht zu der Prüfung 
angemeldet. 

(4) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 
Insbesondere bei der Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prüfungsaufgaben 
auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalte und 
erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei 
Prüfungsleistungen, die von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer zu 
bewerten sind, werden die Prüfungsaufgaben von beiden Prüferinnen oder Prüfern oder einer 
Prüferin und einem Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist 
festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(5) Für Modulprüfungen ist bei Klausurarbeiten eine Bearbeitungszeit von minimal einer und maximal 
vier Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von in der Regel minimal 30 Minuten 
und maximal 45 Minuten pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. Für Teilleistungen sind 
maximal drei Zeitstunden Dauer für Klausurarbeiten und für mündliche Prüfungen eine Dauer von 15 
bis 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. In mündlichen Gruppenprüfungen 
darf eine Gesamtdauer von 120 Minuten bei Modulprüfungen und 90 Minuten bei Teilleistungen nicht 
überschritten werden.  

(6) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Eventuell 
zugelassene Hilfsmittel werden rechtzeitig vor der Prüfung von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt 
gegeben.  

(7) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. 
Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens zwei 
Monaten bekannt zu geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. 

(8) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin oder einem 
Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als 
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Einzelprüfung oder Gruppenprüfung abgelegt. Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder 
einem Prüfer abgelegt, hat diese bzw. dieser vor der Festsetzung der Note gemäß § 16 Absatz 1 die 
Beisitzerin oder den Beisitzer zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder 
Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine 
Einzelnote für die mündliche Prüfungsleistung gemäß § 16 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen 
Prüfungsleistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 16 
Absatz 7 ermittelt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist den Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich zu einem späteren Zeitpunkt der 
gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als 
Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei denn, die oder der zu prüfende Studierende 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen 
von der Prüferin oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(9) Abweichend von den Absätzen 7 und 8 sind Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen 
Prüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei 
deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, von mindestens zwei 
Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne des § 11 zu bewerten. 

(10) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveranstaltungen 
zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere sein: Referate, 
Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, praktische Übungen, schriftliche oder mündliche 
Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleistungen können benotet oder mit 
„bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet werden. § 16 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem 
Modul geforderten Studienleistungen. 

(11) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Umfang deutlich unterhalb der 
Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studienleistung 
für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs definiert ist, 
wird sie von der oder dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht.  

(12) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren 
Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen Lernziele eine 
regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und verhältnismäßig ist, kann eine 
Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem Lehrenden in Abstimmung mit dem 
Prüfungsausschuss im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei ist im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Umfang die 
Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das Lernziel auch nicht 
durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten Arbeitsgemeinschaften, erreicht 
werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen ist ein Eingriff in die Studierfreiheit unter 
dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine 
pauschale und vom Einzelfall losgelöste Feststellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht 
ist stets unzulässig. Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in 
geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(13) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage 
ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, so 
legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form oder Frist die 
Prüfungsleistung erbracht wird. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu 
Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb des 
Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 
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Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfallzeiten durch 
die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der Ehegattin oder 
des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder 
einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder 
dieser pflegebedürftig ist. 

(14) Sofern ein ordnungsgemäßes Prüfungsverfahren sichergestellt ist, kann der Prüfungsausschuss zur 
Förderung der Internationalität auf vorherigen Antrag und mit Zustimmung der Prüferin oder des 
Prüfers Ausnahmen im Prüfungsverfahren hinsichtlich Ort, Zeitpunkt und Prüfungsform der Prüfung 
bewilligen, wenn zum vorgesehenen Prüfungszeitpunkt ein begründeter, studienfördernder 
Auslandsaufenthalt angestrebt wird und die Teilnahme am regulären Prüfungsverfahren unzumutbar 
ist. Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn des Prüfungsverfahrens, spätestens 4 Wochen vor dem 
Prüfungstermin gegenüber der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu erklären und 
bedarf einer schriftlichen Begründung. 

 

§ 9 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges 

 Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden sind oder 
als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer Teilleistung ist nur 
diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. Den Studierenden ist 
eine Wiederholung der Prüfung innerhalb eines Semesters zu ermöglichen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Bachelorarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit neuer 
Themenstellung wiederholt werden. Gleiches gilt für die mündliche Prüfung zur Bachelorarbeit. Eine 
Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit gemäß  § 17 Absatz 8 ist nur zulässig, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat bei der Anfertigung der nicht erfolgreichen Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht hat.  

(3) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine zusätzliche 
Wiederholung einer einzigen Prüfungsleistung, die sie oder er nach Absatz 1 nicht mehr wiederholen 
kann, gestattet. Diese Regelung findet keine Anwendung auf Prüfungen der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät.  

(4) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn mindestens 210 Leistungspunkte aus den 
studienbegleitenden Prüfungen, der Ableistung von Praktika und für die Bachelorarbeit erworben 
wurden.  

(5) Endgültig nicht bestandene Wahlpflichtmodule und Profilmodule können nicht durch erfolgreich 
absolvierte andere Wahlpflichtmodule oder Profilmodule ersetzt werden.  

(6) Ein Wechsel des Wahlpflichtmoduls oder des Profilmoduls nach dem ersten Nichtbestehen der 
Prüfung ist nur einmal möglich und nur solange noch keine der dem Modul zugehörigen Prüfungen 
endgültig nicht bestanden wurde bzw. bestanden wurden. Wahlpflichtmodule und Profilmodule der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät können nach einer Anmeldung zu einer 
Modulprüfung oder Teilleistung nicht mehr gewechselt werden. 

(7) Die Bachelorprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Bachelorarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht 
bestanden gilt oder 

b) ein Modul endgültig nicht bestanden wurde. 

(8) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht bestanden, so 
erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten 
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hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Bescheinigung über die 
bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht 
für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 

 

§ 10 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 
bildet die Fakultät Maschinenbau einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss gemäß Absatz 1 besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitgliedern aus der Gruppe der 
Studierenden der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen. 
Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, die Mitglieder aus der 
Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. Für 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Für alle Entscheidungen, die den Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen betreffen, soll der Prüfungsausschuss um jeweils ein stimmberechtigtes 
Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät für 
Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät erweitert werden. Diese werden vom jeweiligen Fakultätsrat gewählt. Die 
Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt 
gegeben.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere 
zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen und für die Abstimmung von fakultätsübergreifenden Frage- und 
Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat regelmäßig, 
mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen etc.) im 
Rahmen der laufenden Geschäfte der oder dem Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für 
Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den Fakultätsrat.  

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an 
pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die 
Beurteilung, die Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die 
Bestellung der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen und Prüfer 
sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
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öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwaltungshilfe 
der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund. 

 

§ 11 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG 
bestellt werden. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer im Bachelorstudiengang darf bestellt werden, 
wer eine Diplom-, Master- oder Bachelorprüfung im entsprechenden Fachgebiet bestanden hat oder 
entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Die Kandidatinnen und Kandidaten können für die Bachelorarbeit Prüferinnen und Prüfer 
vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 
begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

§ 12 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester  findet die 
jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 13 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)  oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 
wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem Kandidaten 
überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen ärztlichen Attestes 
erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten muss das ärztliche Attest die 
Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss 
aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene 
Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden aus gesundheitlichen 
Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die Leistungsfähigkeit in 
Zweifel zu ziehen. Bestehen für den Prüfungsausschuss zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, 
die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich erscheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss 
eine ärztliche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen 
Universität Dortmund verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder 
das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt.  
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(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, Übernahme 
von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt die betreffende 
Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0)  oder „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt ebenfalls für 
den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein Täuschungsversuch oder eine 
Täuschungshandlung vorliegt, trifft die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer. Wird während 
einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die 
Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder dieser den 
Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer entscheidet, 
ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin 
oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden in der Regel 
nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die 
jeweiligen Gründe für die Entscheidungen sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen 
von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von 
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen oder 
Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße 
Zitate kenntlich gemacht hat. § 17 Absatz 10 bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass 
Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist der 
Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Bachelorprüfung 

 

§ 14 

Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Bachelorstudiengang Maschinenbau, Logistik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dortmund oder der Zulassung als 
Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender 
als zu den Prüfungen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau, Logistik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen zugelassen, es sei denn, die Zulassung ist gemäß Absatz 2 zu versagen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in 
dem Bachelorstudiengang Maschinenbau, Logistik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Technischen Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem 
Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach abgelegter Prüfung in einem der vorgenannten 
Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbescheides eine 
bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nichtbestehen noch nicht 
vorliegt. 
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§ 15 

Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung setzt sich aus studienbegleitenden Prüfungen zusammen, in denen mindestens 
186 Leistungspunkte zu erwerben sind. Weitere 12 Leistungspunkte sind durch die Bachelorarbeit 
und 12 Leistungspunkte durch die Ableistung von Praktika zu erwerben.  

(2) Aus der Anlage A ergeben sich die zu studierenden Module und die ihnen jeweils zugeordneten 
Leistungspunkte.  

 

§ 16 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

 Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:  

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den  

      durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen  

       Anforderungen entspricht; 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

       Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend   = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel  

       den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Betrachtung der studienbegleitenden Prüfungen können die Noten um 0,3 
verringert oder erhöht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 
Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Notenmaßstab 
gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 

bestanden   =  eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden   =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

          Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn das Modul 
mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. Jede Teilleistung muss 
mindestens mit „bestanden“ oder „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sein.  

(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt als 
bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleistung der 
Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen haben. 

(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und damit die 
Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 
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1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 
Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Aufgaben 
werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen wird die Note der 
Klausurarbeit ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Gesamtpunktzahlen 
berücksichtigt werden.  

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 
Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote als Durchschnittsnote der nicht 
gerundeten Einzelnoten der im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen, wobei die 
Einzelnoten mit der ihrem Umfang entsprechenden Zahl der Leistungspunkte gewichtet werden.  

Die Modulnoten lauten in Worten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnittswert über 1,5 bis 2,5 = gut 

bei einem Durchschnittswert über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnittswert über 3,5 bis 4,0 = ausreichend 

bei einem Durchschnittswert über 4,0 = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(8) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der gemäß Absatz 7 
gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der Gesamtnote der Bachelorarbeit, wobei 
die einzelnen Modulnoten mit der jeweiligen Zahl der Leistungspunkte und die Gesamtnote der 
Bachelorarbeit mit der Zahl von 24 Leistungspunkten gewichtet werden. Praktika werden bei der 
Berechnung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(9) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prüfungsleistungen 
ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses 
erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

 A =  in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

 B =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

 C =  in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

 D =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

 E =  in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(10) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der letzten 
sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe aus den letzten 
10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich 
nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten zur Berechnung einer relativen 
Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der 
rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von 
ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei 
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der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu 
differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung 
der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses 
erforderlich. 

(11) Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung bestanden" erteilt, wenn 
die Bachelorarbeit mindestens mit 1,3 bewertet und der mit den Leistungspunkten gewichtete 
Durchschnitt aller anderen Noten der Module kleiner als 1,3 ist. 

 

§ 17 

Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Die Bachelorarbeit kann nach dem Erwerb von mindestens 165 Leistungspunkten aufgenommen 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass folgende Fächer bereits bestanden sind: 

a) Maschinenbau: Höhere Mathematik I-III, Mechanik A-D, Thermodynamik 

b) Wirtschaftsingenieurwesen: Höhere Mathematik I-II, Mechanik, Systemtheorie 

c) Logistik: Höhere Mathematik I-II, Mechanik, Elektrotechnik. 

(3) Die Bachelorarbeit kann im Einvernehmen von der Prüferin oder dem Prüfer mit dem oder der 
jeweiligen Studierenden auch in englischer Sprache erbracht werden. 

(4) Im Bachelorstudiengang Maschinenbau kann die Bachelorarbeit von jeder Hochschullehrerin oder 
jedem Hochschullehrer und jeder oder jedem Habilitierten, die bzw. der in Forschung und Lehre tätig 
ist und der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund oder der Ruhr-Universität 
Bochum angehört, ausgegeben und betreut werden. Im Bachelorstudiengang Logistik kann die 
Bachelorarbeit von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer und jeder oder jedem 
Habilitierten, die bzw. der in Forschung und Lehre tätig ist und der Fakultät Maschinenbau der 
Technischen Universität Dortmund angehört, ausgegeben und betreut werden. Im 
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen kann die Bachelorarbeit von jeder 
Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer und jeder oder jedem Habilitierten, die bzw. der in 
Forschung und Lehre tätig ist und der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund 
oder der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik oder der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dortmund angehört, ausgegeben und 
betreut werden. Dabei sollte die Betreuerin oder der Betreuer der Fakultät angehören, für dessen 
Profil sich der oder die Studierende entschieden hat. Soll die Bachelorarbeit in einer anderen 
Einrichtung der Hochschule oder einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, 
bedarf es hierzu der Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  

(5) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Nachweis der Erfüllung der 
Voraussetzungen nach Absatz 2 ist dem Antrag beizufügen. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des 
Betreuers und des Themas Vorschläge machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das 
Vorschlagsrecht, so vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine 
Betreuerin oder einen Betreuer für die Bachelorarbeit. 

(6) Die Bachelorarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch nicht 
aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbeitet wird. Hierbei muss 
sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des Einzelnen 
nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Absatz 1 erfüllt. 
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(7) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 12 Wochen. Das Thema und die 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist abgeschlossen 
werden kann. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer 
ausnahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen gewähren. Ein 
Verlängerungsantrag ist spätestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den 
Prüfungsausschuss zu stellen.  

(8) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 14 Tage zurückgegeben 
werden; die Bachelorarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(9) Der Umfang der Bachelorarbeit soll 80 Seiten nicht überschreiten. 

(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt zu versichern, 
dass sie bzw. er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. In das 
Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. Bei Abgabe der 
Bachelorarbeit ist für die eidesstattliche Erklärung ein einheitlicher Vordruck der Zentralen 
Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Bachelorarbeit als fester Bestandteil der 
Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden. 

(11) Zur Bachelorarbeit gehört eine mündliche Prüfung mit Präsentation der durchgeführten Arbeiten 
und erreichten Ergebnisse. Die mündliche Prüfung dauert in der Regel je Kandidat oder Kandidatin 
30 Minuten. Die mündliche Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und 
einem Prüfer bewertet, die in der Regel mit den Prüferinnen oder Prüfern der Bachelorarbeit 
identisch sind. Für die Bewertung gilt § 8 Absatz 8 Satz 3 und Satz 4. Der Termin, an dem die 
mündliche Prüfung stattgefunden hat, ist der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen 
Universität Dortmund mitzuteilen.  

 

§ 18 

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Dekanat der Fakultät Maschinenbau der Technischen 
Universität Dortmund schriftlich in zweifacher Ausfertigung und als PDF-Datei, welche zur 
Plagiatserkennung durch ein Softwareprodukt verwendbar ist, auf einem geeigneten Datenträger 
abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des 
Poststempels. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer zu 
begutachten und zu bewerten. Eine Prüferin oder ein  Prüfer soll die Betreuerin bzw. der Betreuer 
der Arbeit sein (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer 
(Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestimmt.  

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 16 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 
Die Note der Bachelorarbeit gemäß § 16 wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder 
bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so 
wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der 
Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen 
Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als 
„ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) 
oder besser sind. § 16 Absatz 7 gilt entsprechend.  
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(4) Die Bewertung der Bachelorarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens vier Wochen 
nach der Abgabe mitzuteilen. 

(5) Die Gesamtnote für die Bachelorarbeit setzt sich aus der Durchschnittsnote der Gutachten mit einer 
Gewichtung von 0,8 und der Note für die mündliche Prüfung mit einer Gewichtung von 0,2 
zusammen. 

 

§ 19 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die oder der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen der 
Bachelorprüfung in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit 
diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden. Es gelten die 
Bedingungen der betroffenen Fakultät.  

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. Die 
Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das Transcript of 
Records aufgenommen. 

 

§ 20 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat spätestens vier 
Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis trägt das Datum 
des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote 
der Bachelorprüfung, einschließlich des ECTS-Grades nach § 16 Absatz 9, das Thema und die Note 
der Bachelorarbeit, die Module und Modulnoten sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen 
erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen.  

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die wesentlichen, 
dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit dem Abschluss 
erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma Supplement wird in 
deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem Zeugnis eine Übersicht über 
die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of Records). 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten zusätzliche 
Leistungen ausgewiesen, die wegen Überschreitung der Höchstgrenzen von Leistungspunkten 
innerhalb eines Moduls nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen sind. 

(4) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Bachelorprüfung eine 
Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheinigung) erstellt, die 
eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen Leistungspunkten und 
Prüfungsleistungen und den Noten nach § 16 Absatz 1 enthält. Diese Bescheinigung kann höchstens 
einmal pro Semester beantragt werden.  

(5) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterschrieben. 

(6) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten in 
Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt.  
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§ 21 

Bachelorurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird eine Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses in 
deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades 
gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der 
Bachelorurkunde anzugeben. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan und von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses der Fakultät Maschinenbau unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät 
Maschinenbau versehen. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 22 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Prüfungszeugnis 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 
2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Der Bachelorgrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen 
für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheidet 
der Fakultätsrat der Fakultät Maschinenbau. 

 

§ 23 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. Zeit und Ort 
der Einsichtnahme werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens mit der 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. 

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutachten der 
Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird den 
Studierenden auf Antrag gewährt.  
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(3) Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 24 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlich und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 in Kraft.  

(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung auf alle Studierenden, die erstmalig ab dem 
Wintersemester 2012 / 2013 an der Technischen Universität Dortmund für die Bachelorstudiengänge 
Maschinenbau, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben worden sind. 

(3) Die Regelungen des § 8 Absatz 3 und des § 13 Absatz 2 finden auf alle Studierenden Anwendung, die 
für die Bachelorstudiengänge Maschinenbau, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen 
eingeschrieben worden sind.  

(4) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits vor dem Wintersemester 2012 / 
2013 in einen der Bachelorstudiengänge eingeschrieben worden sind, können beim 
Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser Prüfungsordnung geprüft zu werden. Der Antrag ist 
unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet.  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Maschinenbau vom 12. August 
2015 und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom 10. August 2015.  

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund  

 

Universitätsprofessorin  

Dr. Ursula Gather  
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Anlage A: Modulübersichten 

 
Bachelor of Science im Maschinenbau 

 
Modul-
nummer 

Modulname Modulprüfung/
Teilleistung 

LP 

1 Naturwissenschaftliches Modul TL 8 
2 Höhere Mathematik I MP 9 
3 Höhere Mathematik II MP 9 
4 Höhere Mathematik III MP 9 
5a Mechanik A MP 5 
5b Mechanik B MP 5 
6a Mechanik C MP 5 
6b Mechanik D MP 5 
7a Fertigungslehre + Werkstoffe   MP 6 
7b Werkstoffe MP 5 
8 Maschinenelemente A TL 8 
9 Maschinenelemente B TL 14 
10 Elektrotechnik MP 7 
11 Thermodynamik MP 5 
12 Grundlagen der Wärmeübertragung MP 5 
13 Technische Betriebsführung MP 9 
14 Mess- und Regelungstechnik MP 8 
15 Maschinenbauinformatik MP 8 
16 Strömungslehre TL 8 
17 Fertigungstechnologie MP 11 
18 Wahlpflichtmodul Simulationstechnik 

(entsprechendes Modul aus Katalog wählen; siehe 
Modulhandbuch) 

TL o. MP 8 

19 1. Profilmodul (siehe Katalog Modulhandbuch) TL o. MP 12 
20 2. Profilmodul (siehe Katalog Modulhandbuch) TL o. MP 12 
21 Fachwissenschaftliche Projektarbeit MP 5 
22 Fachpraktikum * 12 
23 Bachelorarbeit TL 12 

* vgl. § 7 Absatz 2 
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Bachelor of Science in der Logistik 
 
Modul- 
nummer 

Modulname Modulprüfung/
Teilleistung 

LP 

1.1a Maschinenelemente TL 7 
1.1b Fertigungslehre + Werkstoffe MP 6 
1.2 Mechanik MP 9 
1.3 Elektrotechnik MP 8 
1.4 Technische Betriebsführung MP 8 
2.1.1 Einführung in die Informatik MP 7 
2.1.2 Statistik MP 5 
2.2 Höhere Mathematik I MP 9 
2.3 Höhere Mathematik II MP 9 
2.4 Informationsverarbeitung in der Logistik MP 9 
3.1 Einführung in die Logistik MP 7 
3.2 Intralogistik MP 10 
3.3 Verkehrslogistik MP 8 
3.4 Wahlpflichtmodul Planung und Betrieb logistischer 

Systeme: (entsprechendes Modul aus Katalog wählen; 
siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 8 

4.1 
 

2-4 Wahlpflichtmodule für Grundlagen der 
Betriebswirtschaft I: (entsprechende Module aus Katalog 
wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 7,5-15 
(insg. 
30) 

4.2 Betriebswirtschaftliche Logistik:  
Produktion und Logistik I + II 

MP 2* 7,5 

4.3 2 Wahlpflichtmodule zur Vertiefung der 
Betriebswirtschaft: (entsprechende Module aus Katalog 
wählen; siehe Modulhandbuch) 

MP 2* 7,5 

5.1 Außerfachliche Kompetenz MP 7 
5.2 Anwendungskompetenz TL 9 
6.1 Bachelorarbeit TL 12 
7.1 Fachpraktikum * 12 

* vgl. § 7 Absatz 2 
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Bachelor of Science im Wirtschaftsingenieurwesen 
 
Modul- 
nummer 

Modulname Modulprüfung/ 
Teilleistung 

LP 

1 Fertigungslehre +  Werkstoffe MP 6 
2 Maschinenelemente TL 7 
3 4 Pflichtmodule 

2-4 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 7,5-15 
(insg. 
60) 

4 Höhere Mathematik I MP 9 
5 Höhere Mathematik II MP 9 
6 Einführung in die Informatik MP 7 
7 Statistik  MP 5 
8 Mechanik MP 9 
9 Grundlagen der Elektrotechnik MP 9 
10 Systemtheorie MP 9 
11 Außerfachliche Kompetenz MP 7 
12 Labor für Wirtschaftsingenieure/innen MP 4 
13 Fachwissenschaftliche Projektarbeit MP 5 
23 Fachpraktikum * 12 
24 Bachelorarbeit TL 12 
 
 
Profil: Produktionsmanagement 
14 Fertigungstechnologie für Wirtschaftsingenieure/innen MP 8 
15 Automatisierungs- und Produktionstechnik MP 12 
16 Industrial Engineering MP 12 
17 IT-Systeme in der industriellen Produktion MP 8 
 
 
Profil: Industrial Management 
3 1-2 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 7,5-15 
(insg. 
15) 

18 Wahlpflichtmodul aus dem Produktionsmanagement 
(entsprechendes Modul aus Katalog wählen; siehe 
Modulhandbuch) 

TL o. MP 12 

19 Netz- und Energiemanagement MP 13 
 
 
Profil: Management elektrischer Netze 
19 Netz- und Energiemanagement MP 13 
20 Nachrichtentechnik MP 9 
21 Technologie des Energietransports     MP 9 
22 Kommunikationsnetze MP 9 

* vgl. § 7 Absatz 2 
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Anlage B: Studienverlaufspläne 
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Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge 
Maschinenbau, Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen 

der Fakultät Maschinenbau  
an der Technischen Universität Dortmund 

vom 23. September 2015 
 

  
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung 
erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Mastergrad 
§ 5 Leistungspunktesystem 
§ 6 Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 
§ 7 Prüfungen und Nachteilsausgleich  
§ 8 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges 
 Nichtbestehen 
§ 9 Prüfungsausschuss 
§ 10 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 11 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 
§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
II. Masterprüfung 

§ 13 Zulassung zur Masterprüfung 
§ 14 Umfang der Masterprüfung 
§ 15 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 

Leistungspunkten; Bildung von Noten 
§ 16 Masterarbeit  
§ 17 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 18 Zusatzqualifikationen 
§ 19 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 
§ 20 Masterurkunde 
 
III. Schlussbestimmungen 

§ 21 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
§ 23 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 
Anlage A:   Modulübersichten 
Anlage B:   Studienverlaufspläne 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für die Masterstudiengänge Maschinenbau, Logistik 
und Wirtschaftsingenieurwesen der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des 
Masterstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, 
die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil 
dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen 
und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

Mit Absolvierung des Masterstudiums wird ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums haben die Kandidatinnen und 
Kandidaten bewiesen, dass sie die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
gründlichen Fachkenntnisse erworben haben, die fachlichen Zusammenhänge überblicken 
und die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, und 
dass ihnen unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt 
die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermittelt worden 
sind, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt sind. 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 
Logistik oder Maschinenbau ist  

a) für den Zugang zum Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ein 
Bachelorabschluss in dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of 
Science) an der Technischen Universität Dortmund, für den Zugang zum 
Masterstudiengang Logistik ein Bachelorabschluss in dem Studiengang Logistik 
(Bachelor of Science) an der Technischen Universität Dortmund, für den Zugang 
zum Masterstudiengang Maschinenbau ein Bachelorabschluss in dem 
Studiengang Maschinenbau (Bachelor of Science) an der Technischen Universität 
Dortmund oder 

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens siebensemestrigen 
vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hochschule 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, sofern der 
Prüfungsausschuss festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu 
dem in lit. a genannten Abschluss und Studiengang vorliegen. 
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(2) Die Vergleichbarkeit des Studiengangs nach Absatz 1 lit. b zum Bachelorabschluss im 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist in der Regel dann gegeben, wenn der 
Studiengang folgende fachwissenschaftliche Inhalte aufweist: 

a) Leistungen aus dem Gebiet Mathematik  / Technik im Umfang von mindestens 27 
LP und  

b) Leistungen aus dem Gebiet Elektrotechnik im Umfang von mindestens 18 LP sowie 

c) Leistungen aus dem Gebiet Wirtschaftswissenschaften im Umfang von 
mindestens 30 LP sowie 

d) Leistungen im Umfang von 15 LP aus dem Gebiet Wirtschaftswissenschaften bei 
Wahl des Profils Industrial Management oder Leistungen im Umfang von 12 LP aus 
dem Gebiet Industrial Engineering oder Produktionstechnik bei Wahl des Profils 
Produktionsmanagement oder Leistungen im Umfang von 13 LP aus dem Gebiet 
vertiefende Kenntnisse der Elektrotechnik bei Wahl des Profils Management 
Elektrische Netze.   

(3) Die Vergleichbarkeit des Studiengangs nach Absatz 1 lit. b zum Bachelorabschluss im 
Studiengang Logistik ist in der Regel dann gegeben, wenn der Studiengang folgende 
fachwissenschaftliche Inhalte aufweist: 

a) Leistungen im Umfang von 27 LP aus dem Gebiet Mathematik / Technik und 

b) Leistungen im Umfang von 40 LP aus den Fächern mit logistischen Inhalten.  

(4) Die Vergleichbarkeit des Studiengangs nach Absatz 1 lit. b zum Bachelorabschluss im 
Studiengang Maschinenbau ist in der Regel dann gegeben, wenn der Studiengang 
folgende fachwissenschaftliche Inhalte aufweist: 

a) Leistungen im Umfang von 87 LP aus dem Gebiet Mathematik / Technik und 

b) Leistungen im Umfang von 24 LP aus einem Gebiet, welches der Wahl des Profils 
entspricht.  

(5) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. 
Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht 
bestehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten 
Abschlusses und des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach 
Absatz 1 lit. a. Abhängig von dieser Beurteilung kann er eine Zulassung ohne oder mit 
Auflagen zur erfolgreichen Absolvierung fehlender Leistungen aussprechen oder die 
Zulassung ablehnen. Sind im Rahmen des Zugangs Auflagen notwendig, so können diese 
nur im Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten festgesetzt werden. Diese 
Auflagenhöchstgrenze kann überschritten werden, wenn höhere Auflagen zum Ausgleich 
der Regelstudienzeit des bisherigen Studiums notwendig sind. Sie müssen spätestens 
bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen werden. Für die im Rahmen 
der Auflagen zu erbringenden  Prüfungsleistungen gilt § 8 Absatz 1 entsprechend. 

(6) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der 
Wesentlichkeit von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu beachten. 

(7) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber folgende Kriterien erfüllen: 

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens 
die Note „befriedigend“ (3,0) oder besser oder im Falle eines ausländischen 
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Abschlusses eine der Note „befriedigend“ (3,0) im jeweils landesüblichen 
Notensystem mindestens gleichwertige Note erzielt. Wurde diese Gesamtnote 
nicht erreicht, so kann die besondere Eignung durch den Prüfungsausschuss 
festgestellt werden, wenn das Gesamtbild der Bewerbung in fachlicher Hinsicht 
die erfolgreiche Bewältigung des Masterstudiums erwarten lässt. Hierzu kann der 
Prüfungsausschuss vor seiner Entscheidung die entsprechenden Bewerberinnen 
oder Bewerber zu einem Gespräch einladen, um die besondere persönliche 
Situation zu besprechen.   

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in 
der deutschen Sprache. 

c) Ausreichende Englischsprachkenntnisse zur Bearbeitung wissenschaftlicher 
Literatur, zum Verstehen von wissenschaftlichen Präsentationen und zur 
Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse in englischer Sprache werden dringend 
empfohlen. 

(8) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so 
kann der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum gewählten 
Masterstudiengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis erbringt, dass sie 
oder er alle Prüfungen eines Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 erfolgreich abgelegt 
hat. Das Bachelorzeugnis ist innerhalb von sechs Monaten nachzureichen. 

 

§ 4 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 
durch die Fakultät Maschinenbau den akademischen Grad „Master of Science“ („M. Sc.“). 

 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem 
European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist.  

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 
zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 
ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 
von etwa 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 
erwerben.  

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter 
Module ausschließlich am Ende eines Moduls vergeben. 
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§ 6 

Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt drei Semester und schließt die 
Anfertigung der Masterarbeit ein. 

(2) Das Masterstudium umfasst insgesamt in den Studiengängen Maschinenbau, Logistik, 
Wirtschaftsingenieurwesen 2700 studentische Arbeitsstunden, die 90 Leistungspunkten 
entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich aufteilen. Im Masterstudium 
sind insgesamt mindestens 90 Leistungspunkte durch die Teilnahme an den Modulen 
und die Ablegung der dazugehörigen Prüfungen sowie durch die Masterarbeit  zu 
erwerben. 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über maximal zwei 
aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich 
abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel 
mindestens 5 Leistungspunkten. 

(4) Die Lehrveranstaltungen können im Wahlpflichtbereich nach Zustimmung des 
Prüfungsausschusses, unter Beachtung hochschulrechtlicher Vorgaben, auch in 
englischer Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der Dozentin oder des 
Dozenten, eine Veranstaltung in englischer Sprache anzubieten, wird mindestens zwei 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

(5) In der Anlage A sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der 
zu erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung / 
benotet oder unbenotet), dargestellt. In der Anlage B ist der Studienverlaufsplan 
dargestellt. 

(6) Das Studium kann zum Sommersemester und zum Wintersemester eines jeden Jahres 
begonnen werden. 

 

§ 7 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. Der Modulabschluss 
erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul auch durch 
kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der 
ersten beiden Semester können auch mit einer unbenoteten Modulprüfung oder 
unbenoteten Teilleistungen abgeschlossen werden.   

(2) Die Modulprüfungen und Teilleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form 
von Klausurarbeiten, Referaten bzw. Seminargestaltung, Hausarbeiten, mündlichen 
Prüfungen, Portfolios, Poster- oder Projektpräsentationen mit oder ohne Disputation und 
fachpraktischen Prüfungen, erbracht. Die jeweils verantwortlichen Lehrenden können 
mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen. 
Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt.  

(3) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, spätestens jedoch vier 
Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche 
Prüfungen werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt 
gegeben. Die individuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt 
gegeben. Die Anmeldung zu den Prüfungen bei der Zentralen Prüfungsverwaltung der 
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Technischen Universität Dortmund muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn 
der jeweiligen Prüfung erfolgen. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen 
betragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 
Lehrveranstaltung von der oder dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 
gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu 
einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu 
einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt 
dann als nicht zu der Prüfung angemeldet. 

(4) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 
werden. Insbesondere bei der Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass 
die Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden 
Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer zu bewerten sind, werden 
die Prüfungsaufgaben von beiden Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und 
einem Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist 
festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(5) Für Modulprüfungen ist bei schriftlichen Prüfungen eine Bearbeitungszeit von minimal 
einer und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von in 
der Regel minimal 30 Minuten und maximal 45 Minuten pro Studierender oder 
Studierendem vorzusehen. Für Teilleistungen sind maximal drei Zeitstunden Dauer für 
schriftliche Prüfungen und für mündliche Prüfungen eine Dauer von 15 bis 30  Minuten 
pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. In mündlichen Gruppenprüfungen darf 
eine Gesamtdauer von 120 Minuten bei Modulprüfungen und 90 Minuten bei 
Teilleistungen nicht überschritten werden.  

(6) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. 
Eventuell zugelassene Hilfsmittel werden rechtzeitig vor der Prüfung von der oder dem 
jeweiligen Lehrenden bekannt gegeben.  

(7) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer 
bewertet. Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden 
nach spätestens zwei Monaten bekannt zu geben, wobei die Anforderungen des 
Datenschutzes zu beachten sind. 

(8) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin 
oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen 
Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung abgelegt. Wird eine mündliche 
Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser bzw. diese vor der 
Festsetzung der Note gemäß § 15 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Beisitzer zu hören. 
Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und 
einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 
mündliche Prüfungsleistung gemäß § 15 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen 
Prüfungsleistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten 
entsprechend § 15 Absatz 7 ermittelt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist den 
Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, 
die sich zu einem späteren Zeitpunkt der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden 
nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es 
sei denn, die oder der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle 
einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin 
oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 
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(9) Abweichend von den Absätzen 7 und 8 sind Prüfungsleistungen in schriftlichen oder 
mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und in 
Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern 
oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne des § 10 zu bewerten.  

(10) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 
Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können 
insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, praktische 
Übungen, schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. 
Studienleistungen können benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht 
bestanden“ bewertet werden. § 15 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung 
aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

(11) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Umfang deutlich unterhalb 
der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 
Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des 
Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweils 
zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(12) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren 
Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen 
Lernziele eine regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und 
verhältnismäßig ist, kann eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem 
Lehrenden in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss im Sinne des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei ist im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Umfang die 
Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das Lernziel 
auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten 
Arbeitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen 
ist ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall 
losgelöste Feststellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets 
unzulässig. Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in 
geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(13) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer 
Erkrankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung 
erbracht wird. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu 
Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb 
des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 
Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die 
Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender 
Kinder, die Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 
oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser 
pflegebedürftig ist.  

(14) Sofern ein ordnungsgemäßes Prüfungsverfahren sichergestellt ist, kann der 
Prüfungsausschuss zur Förderung der Internationalität auf vorherigen Antrag und mit 
Zustimmung der Prüferin oder des Prüfers Ausnahmen im Prüfungsverfahren 
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hinsichtlich Ort, Zeitpunkt und Prüfungsform der Prüfung bewilligen, wenn zum 
vorgesehenen Prüfungszeitpunkt ein begründeter, studienfördernder 
Auslandsaufenthalt angestrebt wird und die Teilnahme am regulären Prüfungsverfahren 
unzumutbar ist. Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn des Prüfungsverfahrens, 
spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin gegenüber der bzw. dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu erklären und bedarf einer schriftlichen Begründung. 

 

§ 8 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung,  

endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 
sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen 
einer Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht 
wiederholt werden. Den Studierenden ist eine Wiederholung der Prüfung innerhalb eines 
Semesters zu ermöglichen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 
neuer Themenstellung wiederholt werden. Gleiches gilt für die mündliche Prüfung zur 
Masterarbeit. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit gemäß § 16 Absatz 8 ist nur 
zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei Anfertigung der nicht erfolgreichen 
Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  

(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 90 Leistungspunkte aus den 
studienbegleitenden Prüfungen und für die Masterarbeit erworben wurden.  

(4) Endgültig nicht bestandene Wahlpflichtmodule und Profilmodule können nicht durch 
erfolgreich absolvierte andere Wahlpflichtmodule oder Profilmodule ersetzt werden. 

(5) Ein Wechsel des Wahlpflichtmoduls oder des Profilmoduls nach dem ersten 
Nichtbestehen der Prüfung ist nur einmal möglich und nur solange noch keine der dem 
Modul zugehörigen Prüfungen endgültig nicht bestanden bzw. bestanden wurden. 
Wahlpflichtmodule und Profilmodule der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät können nach einer Anmeldung zu einer Modulprüfung oder Teilleistung nicht 
mehr gewechselt werden. 

(6) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht 
bestanden gilt oder 

b) ein Modul endgültig nicht bestanden wurde.  

(7) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht 
bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin 
oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem 
Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; 
aufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer 
anderen Hochschule gilt.  
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§ 9 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät Maschinenbau einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss gemäß Absatz 1 besteht aus sieben Mitgliedern und zwar vier 
Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem 
Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden der Masterstudiengänge 
Maschinenbau, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Die Mitglieder werden vom 
Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der 
Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden 
Vorsitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des 
Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter werden vom 
Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Für alle 
Entscheidungen, die den Studiengang Master of Science im Wirtschaftsingenieurwesen 
betreffen, soll der Prüfungsausschuss um jeweils ein stimmberechtigtes Mitglied aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und  Hochschullehrer der Fakultät für 
Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät erweitert werden. Diese werden vom jeweiligen 
Fakultätsrat gewählt. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von der 
Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im 
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen und für die Abstimmung von 
fakultätsübergreifenden Frage- und Problemstellungen. Darüber hinaus hat der 
Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die 
Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen etc.) im 
Rahmen der laufenden Geschäfte auf die oder den Vorsitzenden übertragen. Dies gilt 
nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den Fakultätsrat.  

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder 
der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen 
Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die 
Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung 
der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen 
und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 
Verwaltungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität 
Dortmund. 

 

§ 10 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen  

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Technischen Universität Dortmund sowie 
weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden. 
Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer im Masterstudiengang darf bestellt werden, wer eine 
Diplom- oder Masterprüfung im entsprechenden Fachgebiet bestanden hat oder 
entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Die Kandidatinnen und Kandidaten können für die Masterarbeit Prüferinnen und Prüfer 
vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die 
Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

§ 11 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester 
findet die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 12 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder 
dem Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines 
deutschsprachigen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder 
des Kandidaten muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem 
nachträglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest 
hervorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die 
Studierende oder den Studierenden aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war 
und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. 
Bestehen für den Prüfungsausschuss zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine 
Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich erscheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss 
eine ärztliche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der 
Technischen Universität Dortmund verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die 
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Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder 
dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt.  

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 
gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0)  oder „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein 
Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt, trifft die jeweilige Prüferin 
oder der jeweilige Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine 
Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den 
Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder dieser den Täuschungsversuch 
bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer entscheidet, ob die 
Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet wird. Eine 
Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem 
Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung 
ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für die 
Entscheidungen sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von 
Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von der Kandidatin und dem Kandidaten bei 
Modulprüfungen oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. 
er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der 
Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 16 
Absatz 10 bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum 
rechtlichen Gehör zu geben. 

 

II. Masterprüfung 

 

§ 13 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in die Masterstudiengänge Maschinenbau, Logistik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen  an der Technischen Universität Dortmund oder der 
Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine 
Studierende oder ein Studierender als zu den Prüfungen des Masterstudiengangs 
Maschinenbau, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen als zugelassen, es sei denn, die 
Zulassung ist gemäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung in dem Masterstudiengang Maschinenbau, Logistik bzw. 
Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dortmund oder in 
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einem anderen Studiengang, der zu dem Studiengang eine erhebliche inhaltliche 
Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

b) der Kandidatin oder dem Kandidat nach abgelegter Prüfung in einem der 
vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des 
Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das 
endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 

 

§ 14 

Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung setzt sich aus studienbegleitenden Prüfungen, in denen insgesamt 60 
Leistungspunkte zu erwerben sind, zusammen. Weitere 30 Leistungspunkte sind durch 
die Masterarbeit zu erwerben. 

(2) Aus der Anlage A ergeben sich die zu studierenden Module und die ihnen jeweils 
zugeordneten Leistungspunkte. 

 

§ 15 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 
Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:  

1 =  sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

2 =  gut = eine Leistung, die erheblich über den  
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3 =  befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

4 =  ausreichend               = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt; 

5 =  nicht ausreichend           =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den    
Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Betrachtung der studienbegleitenden Prüfungen können die Noten 
um 0,3 verringert oder erhöht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in 
der Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem 
Notenmaßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet 
werden: 

bestanden   =  eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden  =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

        Anforderungen nicht mehr genügt.  

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 
das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 
Jede Teilleistung muss mit mindestens „bestanden“ oder „ausreichend“ (4,0) bewertet 
worden sein. 
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(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 
wurde, gilt als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl  um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche 
Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der 
Prüfung teilgenommen haben. 

(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 
damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat.  

(6) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so 
werden die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. 
Die übrigen Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden 
Bewertungen wird die Note der Klausurarbeit ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu 
erreichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden.  

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 
die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote als Durchschnittsnote   
der nicht gerundeten Einzelnoten der im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten 
Teilleistungen, wobei die Einzelnoten mit der ihrem Umfang entsprechenden Zahl der 
Leistungspunkte gewichtet werden. 

Die Modulnoten lauten in Worten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnittswert über 1,5 bis 2,5 = gut 

bei einem Durchschnittswert über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnittswert über 3,5 bis 4,0 = ausreichend 

bei einem Durchschnittswert über 4,0 = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der gemäß 
Absatz 7 gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der Gesamtnote der 
Masterarbeit, wobei diese einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl der Leistungspunkte 
gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(9) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 
Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des 
Prüfungsausschusses erforderlich. 

Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

 A =  in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

 B =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 
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 C =  in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

 D =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

 E =  in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(10) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die 
Bezugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei 
der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine 
statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, 
werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann 
durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden 
verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der 
Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang 
zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere 
Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender 
Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

(11) Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung bestanden" 
erteilt, wenn die Masterarbeit mindestens mit 1,3 bewertet und der mit den 
Leistungspunkten gewichtete Durchschnitt aller anderen Noten der Module kleiner als 1,3 
ist. 

 

§ 16 

Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten.  

(2) Die Masterarbeit kann nach dem Erwerb von 45 Leistungspunkten im Masterstudiengang 
aufgenommen werden. Durch die Masterarbeit werden 30 Leistungspunkte erworben.  

(3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen von der Prüferin oder dem Prüfer mit dem oder 
der jeweiligen Studierenden auch in englischer Sprache erbracht werden. 

(4) Im Masterstudiengang Maschinenbau kann die Masterarbeit von jeder 
Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer und jeder oder jedem Habilitierten, die 
bzw. der in Forschung und Lehre tätig ist und der Fakultät Maschinenbau der 
Technischen Universität Dortmund oder der Ruhr-Universität Bochum angehört, 
ausgegeben und betreut werden. Im Masterstudiengang Logistik kann die Masterarbeit 
von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer und jeder oder jedem 
Habilitierten, die bzw. der in Forschung und Lehre tätig ist und der Fakultät 
Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund angehört, ausgegeben und betreut 
werden. Im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen kann die Masterarbeit von 
jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer und jeder oder jedem Habilitierten, 
die bzw. der in Forschung und Lehre tätig ist und der Fakultät Maschinenbau der 
Technischen Universität Dortmund oder der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik oder der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
angehört, ausgegeben und betreut werden. Dabei sollte die Betreuerin oder der Betreuer 
der Fakultät angehören, für dessen Profil sich der oder die Studierende entschieden hat. 
Soll die Masterarbeit in einer anderen Einrichtung der Hochschule oder in einer Einrichtung 
außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
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(5) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Nachweis der 
Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 2 ist dem Antrag beizufügen. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in dem Antrag 
bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas Vorschläge machen. 
Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so vermittelt die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine Betreuerin oder einen 
Betreuer für die Masterarbeit. 

(6) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbeitet 
wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und 
bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.  

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 24 Wochen. Das Thema und die 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist 
abgeschlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen 
mit der Betreuerin oder dem Betreuer ausnahmsweise eine Verlängerung der 
Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen gewähren. Ein Verlängerungsantrag ist 
spätestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu 
stellen.  

(8) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen 
zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(9) Der Umfang der Masterarbeit soll 100 Seiten nicht überschreiten. 

(10) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt zu 
versichern, dass sie bzw. er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 
kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge 
aufzunehmen. Bei Abgabe der Masterarbeit ist für die eidesstattliche Erklärung ein 
einheitlicher Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der 
Abgabe der Masterarbeit als fester Bestandteil der Masterarbeit unterschrieben 
einzubinden. 

(11) Zur Masterarbeit gehört eine mündliche Prüfung mit Präsentation der durchgeführten 
Arbeiten und erreichten Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse. Die mündliche Prüfung 
dauert in der Regel je Kandidatin oder Kandidat dreißig Minuten. Die mündliche Prüfung 
wird von zwei Prüferinnen und Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer bewertet, die 
in der Regel mit den Prüferinnen und Prüfern der Masterarbeit identisch sind. Für die 
Bewertung gilt § 7 Absatz 8 Satz 3 und Satz 4. Der Termin, an dem die mündliche Prüfung 
stattgefunden hat, ist der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität 
Dortmund mitzuteilen. 
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§ 17 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Dekanat der Fakultät Maschinenbau in dreifacher 
Ausfertigung und als PDF-Datei, welche zur Plagiatserkennung durch ein 
Softwareprodukt verwendbar ist, auf einem geeigneten Datenträger abzugeben; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des 
Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer zu begutachten und zu bewerten. Eine Prüferin oder ein  Prüfer soll die Betreuerin 
bzw. der Betreuer der Arbeit sein (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite 
Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt.  

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 15 vorzunehmen und schriftlich zu 
begründen. Die Note der Masterarbeit gemäß § 15 wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt 
die Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die 
Masterarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine 
dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In 
diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) 
oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder 
besser sind. § 15 Absatz 7 gilt entsprechend.  

(4) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 
sechs Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

(5) Die Gesamtnote für die Masterarbeit setzt sich aus der Durchschnittsnote der Gutachten 
mit einer Gewichtung von 0,8 und der Note für die mündliche Prüfung mit einer 
Gewichtung von 0,2 zusammen.  

 

§ 18 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die oder der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen 
der Masterprüfung in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen 
erbringen. Mit diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben 
werden. Es gelten die Bedingungen der betroffenen Fakultät. 

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
Die Bewertung  der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 
Transcript of Records aufgenommen. 

 

§ 19 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat spätestens 
vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis 
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. In das 
Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließlich des ECTS-Grades nach            
§ 15 Absatz 9, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Module und Modulnoten 
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sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen Leistungspunkte 
aufzunehmen.   

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die 
wesentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, 
die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule.  
Das Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des 
Weiteren wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt 
(Transcript of Records). 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
zusätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote 
eingegangen sind. 

(4) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der 
Masterprüfung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen 
(Notenbescheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module 
mit den erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 15 
Absatz 1 enthält. Diese Bescheinigung kann höchstens einmal pro Semester beantragt 
werden.  

(5) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterschrieben.  

(6) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache 
ausgestellt.  

 

 

§ 20 

Masterurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird eine Masterurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. Darin wird die Verleihung 
des Mastergrades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der Absolventin oder des 
Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben.  

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät Maschinenbau 
und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Fakultät Maschinenbau versehen. 
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III. Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die 
Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen 
der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und 2 ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit 
zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige 
Prüfungszeugnis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche 
Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über 
die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät Maschinenbau. 

 

 

§ 22 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. 
Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und 
spätestens mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses in geeigneter Form bekannt 
gegeben. 

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen 
Prüfungen wird den Studierenden auf Antrag gewährt.  

(3) Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 23 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlich und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 in Kraft.  

(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung auf alle Studierenden, die erstmalig ab dem 
Wintersemester 2012 / 2013 an der Technischen Universität Dortmund für die 
Masterstudiengänge Maschinenbau, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen 
eingeschrieben worden sind.  

(3) Die Regelungen des § 7 Absatz 3 und des § 12 Absatz 2 finden auf alle Studierenden 
Anwendung, die für die Masterstudiengänge Maschinenbau, Logistik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben worden sind.  

(4) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits vor dem 
Wintersemester 2012 / 2013 in einen der Masterstudiengänge eingeschrieben worden 
sind, können beim Prüfungsausschuss beantragen, nach dieser Prüfungsordnung 
geprüft zu werden. Der Antrag ist unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden 
angerechnet.  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Maschinenbau vom 12. 
August 2015 und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom 10. August 2015. 

 

Dortmund, den 23. September 2015 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund  

 

Universitätsprofessorin  

Dr. Ursula Gather 
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Anlage A: Modulübersichten 

  
Masterstudiengang Maschinenbau 
 
Die Studierenden entscheiden sich für ein Studienprofil, innerhalb des Profils sind drei 
Profilmodule und zwei Wahlpflichtmodule zu studieren. Eins der Profilmodule kann durch ein 
Wahlpflichtmodul ersetzt werden. Folgende Studienprofile stehen zur Auswahl: 
 

- Produktionstechnik 
- Werkstofftechnik / Werkstoffprüfung 
- Technische Betriebsführung 
- Materialflusstechnik 
- Maschinentechnik 
- Modellierung und Simulation in der Mechanik 
- IT in Produktion und Logistik 

 
Modul-
num-
mer 

Modulname Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

LP Profil 

38 Außerfachliche Kompetenz MP 8  
39 Fachlabor MP 6  
40 Fachwissenschaftliche 

Projektarbeit 
MP 6  

41 Masterarbeit TL 30  
 
1. Profilmodul / 2. Profilmodul / 3. Profilmodul 
1 Spanende 

Produktionstechnik 
MP 8 Produktionstechnik 

2 Werkstofftechnologie MP 8 Werkstofftechnik/ 
Werkstoffprüfung 

3 Six-Sigma-Methode + 
Schadensanalyse 

MP 8 Werkstofftechnik/ 
Werkstoffprüfung  und 

Technische Betriebsführung 
4 Automatisierungs- und 

Robotertechnik 
MP 8 Produktionstechnik / 

Maschinentechnik 
5 Advanced computational, 

material modelling and 
simulation 

MP 8 Modellierung und Simulation 
in der Mechanik 

 
6 Umformtechnik TL 8 Produktionstechnik 
7 Fabrikplanung TL 8 Technische Betriebsführung 
8 Fluidenergiemaschinen TL 8 Maschinentechnik 
9 Simulationstechnik in der 

Mechanik 
MP 8 Modellierung und Simulation in 

der Mechanik 
 

10 Werkstoff- und 
Bauteilprüfung II + 
Oberflächentechnik II 

MP 8 Werkstofftechnik/ 
Werkstoffprüfung 

11 Arbeitssystemgestaltung TL 8 Technische Betriebsführung/ 
Materialflusstechnik 

12 Kommissioniersysteme + 
Sortiersysteme 

MP 8 Materialflusstechnik 
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13 Konstruktionslehre TL 8 Maschinentechnik 
14 Ausgewählte Kapitel der 

computerorientierten 
Mechanik 

MP 
 

8 Modellierung und Simulation in 
der Mechanik 

15 IT-Gestaltung in der 
Produktion und Logistik 

MP  IT in Produktion und Logistik 

16 IT-Technologien für 
Maschinenbau und Logistik 

MP 8 IT in Produktion und Logistik 

17 Informationsaustausch 
produzierender Unternehmen 

MP 8 IT in Produktion und Logistik 

18 Materialflussrechnung + 
Materialflusssimulation   

MP 8 Materialflusstechnik 

 
 
1. Wahlpflichtmodul / 2. Wahlpflichtmodul 
1 Spanende 

Produktionstechnik 
MP 8 Werkstofftechnik/ 

Werkstoffprüfung , Modellierung 
und Simulation in der Mechanik ,  

IT in Produktion und Logistik 
2 Werkstofftechnologie MP 8 Produktionstechnik, 

Technische Betriebsführung, 
Maschinentechnik, Modellierung 
und Simulation in der Mechanik 

4 Automatisierungs- und 
Robotertechnik 

MP 8 IT in Produktion und Logistik   

6 Umformtechnik TL 8 Werkstofftechnik/ 
Werkstoffprüfung,  

Materialflusstechnik, 
Modellierung und Simulation in 

der Mechanik 
7 Fabrikplanung  TL 8 Werkstofftechnik/ 

Werkstoffprüfung, IT in 
Produktion und Logistik, 

Technische Betriebsführung, 
Materialflusstechnik 

8 Fluidenergiemaschinen   TL 8 Modellierung und Simulation in 
der Mechanik 

10 Werkstoff- und 
Bauteilprüfung II + 
Oberflächentechnik II 

MP 8 Produktionstechnik, 
Modellierung und Simulation in 

der Mechanik , Technische 
Betriebsführung, 

Maschinentechnik 
11 Arbeitssystemgestaltung TL 8 Produktionstechnik 

 
12 Kommissioniersysteme + 

Sortiersysteme 
MP 8 Maschinentechnik 

13 Konstruktionslehre TL 8 Materialflusstechnik 
15 IT-Gestaltung in der 

Produktion und Logistik 
MP 8 Produktionstechnik, Technische 

Betriebsführung, 
Materialflusstechnik, 

Maschinentechnik, Modellierung 
und Simulation in der Mechanik 
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16 IT-Technologien für 
Maschinenbau und Logistik 

MP 8 Produktionstechnik, 
Materialflusstechnik, Technische 

Betriebsführung, Modellierung 
und Simulation in der Mechanik 

17 Informationsaustausch 
produzierender Unternehmen 

MP 8 Technische Betriebsführung, 
Materialflusstechnik 

18 Materialflussrechnung + 
Materialflusssimulation 

MP 8 IT in Produktion und Logistik 

19 Industrielles 
Projektmanagement 

TL 8 Produktionstechnik, 
Werkstofftechnik/ 

Werkstoffprüfung, Technische 
Betriebsführung, 

Materialflusstechnik, 
Maschinentechnik 

20 Instandhaltungsmanagement MP 8 Produktionstechnik, 
Werkstofftechnik/ 

Werkstoffprüfung, Technische 
Betriebsführung, 

Materialflusstechnik, 
Maschinentechnik 

21 Erweiterte 
Simulationstechniken in der 
Umformtechnik 

MP 8 Produktionstechnik,  
Werkstofftechnik/ 

Werkstoffprüfung, Modellierung 
und Simulation in der Mechanik, 

IT in Produktion und Logistik 
22 Spanende 

Werkzeugmaschinen 
TL 8 Produktionstechnik, 

Werkstofftechnik/ 
Werkstoffprüfung, 

Materialflusstechnik 
23 Kernkompetenzen des 

Industrial Engineering 
TL 8 Profile Technische 

Betriebsführung, 
Produktionstechnik, 
Materialflusstechnik 

24 Werkstoff- und 
Bauteilprüfung II + 
Schadensanalyse 

MP 8 Materialflusstechnik , 
Modellierung und Simulation in 

der Mechanik,  
Maschinentechnik 

25 Verkehrswesen MP 8 Technische Betriebsführung 
26 Distributionslogistik MP 8 Materialflusstechnik 
27 Antriebstechnik MP 8 Maschinentechnik, Modellierung  

und Simulation in der Mechanik , 
IT in Produktion und Logistik   

28 Ausgewählte Kapitel der 
mathematischen 
Modellierung und Simulation 

MP 8 Modellierung und Simulation in 
der Mechanik 

29 Höhere Mathematik für 
Ingenieure 

MP 8 Modellierung und Simulation in 
der Mechanik 

30 Unternehmensentwicklung TL 8 Materialflusstechnik 
31 Supply Chain Engineering TL 8 Materialflusstechnik 
32 Regenerative Energiewandler TL 8 Maschinentechnik, Modellierung 

und Simulation in der Mechanik 
33 Werkstoffe in der Fertigungs- MP 8 Produktionstechnik,  
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und Biotechnik Werkstofftechnik/ 
Werkstoffprüfung, Modellierung, 

Simulation in der Mechanik 
34 Industrielle Montage TL 8 Produktionstechnik, Technische 

Betriebsführung, 
Maschinentechnik, 

Materialflusstechnik, IT in 
Produktion und Logistik   

35 Kunststofftechnologie MP 8 Maschinentechnik, 
Produktionstechnik, 

Werkstofftechnik/Werkstoffprüfu
ng, Modellierung und Simulation 

in der Mechanik 
36 Rechnergestütztes 

Konstruieren mit 
Kunststoffen 

MP 8 Maschinentechnik, 
Produktionstechnik, 

Werkstofftechnik/Werkstoffprüfu
ng, Modellierung und Simulation 

in der Mechanik 
37 Ausgewählte Kapitel der 

angewandten Mechanik 
TL 8 Modellierung und Simulation in 

der Mechanik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masterstudiengang Logistik 
 
Modul-
nummer 

Modulname Modulprüfung/ 
Teilleistung 

LP 

1 2 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 2*7,5 
 

2 Wahlpflichtmodul Logistik (entsprechendes Modul aus 
Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 3*8 

3 Wahlpflichtelemente TL o. MP 12 
4 Praxismodul  TL 9 
5 Masterarbeit TL 30 
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Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
 
Die Studierenden entscheiden sich für ein Studienprofil, folgende Studienprofile stehen 
zur Auswahl: 
 
- Produktionsmanagement 
- Management elektrischer Netze 
- Industrial Management mit Vertiefung Produktionstechnik 
- Industrial Management mit Vertiefung Energiewirtschaft 

 
Modul-
nummer 

Modulname Modulprüfung/ 
Teilleistung 

LP 

 
Profil: Produktionsmanagement 
1 2 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 2*7,5  
 

2 Spanende Produktionstechnik MP 8 
3 Umformtechnik MP 8 
4 Automatisierungs- und Robotertechnik MP 8 
5 Wahlpflichtmodul der Fakultät Maschinenbau 

(entsprechendes Modul aus Katalog wählen; siehe 
Modulhandbuch) 

TL o. MP 8 

6 Außerfachliche Kompetenz TL o. MP 7 
7 Fachlabor MP 6 
12 Masterarbeit TL 30 

 
 

Profil Management elektrischer Netze 
1 2 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 2*7,5  
 

8 bzw. 9 Wahlpflichtmodul der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik (entsprechendes Modul aus Katalog 
wählen; siehe Modulhandbuch) 

MP 45 

12 Masterarbeit TL 30 
 
 

Profil Industrial Management mit Vertiefung Produktionstechnik 
1 4 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 4*7,5  
 

5 Wahlpflichtmodul  der Fakultät Maschinenbau 
(entsprechendes Modul aus Katalog wählen; siehe 
Modulhandbuch) 

TL o. MP 3*8 

7 Fachlabor MP 6 
12 Masterarbeit TL 30 
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Profil: Industrial Management mit Vertiefung Energiewirtschaft 
 
1 4 Wahlpflichtmodule der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät (entsprechende 
Module aus Katalog wählen; siehe Modulhandbuch) 

TL o. MP 4*7,5  
 

10 bzw.  
11 

Wahlpflichtmodul der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik (entsprechendes Modul aus Katalog 
wählen; siehe Modulhandbuch) 

MP 30 

12 Masterarbeit MP 30 
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Anlage B: Studienverlaufspläne 
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Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang 

Rehabilitationspädagogik 
der Fakultät Rehabilitationswissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 
vom 17. September 2015 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Technische Universität Dortmund die folgende 
Prüfungsordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 

I.  Allgemeines	

§ 1 	  Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung	

§ 2	  Ziel des Bachelorstudiums und Zweck der Prüfungen	

§ 3	  Zugangsvoraussetzungen	

§ 4	  Bachelorgrad	

§ 5	  Leistungspunktesystem	

§ 6	  Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur	

§ 7	 	Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und   
Teilnehmer	

§ 8	  Prüfungen und Nachteilsausgleich	

§ 9	  Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges 
Nichtbestehen	

§ 10	  Prüfungsausschuss	

§ 11	  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer	

§ 12	  Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester	

§ 13	  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß	

II.  Bachelorprüfung	

§ 14	  Zulassung zur Bachelorprüfung	

§ 15	  Umfang der Bachelorprüfung	

§ 16	  Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 
Leistungspunkten, Bildung von Noten	

§ 17	  Bachelorarbeit	

§ 18	  Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit	

§ 19	  Zusatzqualifikationen	

§ 20	  Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel	

§ 21	  Bachelorurkunde	
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§ 22	  Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades	

§ 23	  Einsicht in die Prüfungsunterlagen	

§ 24	  Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung	

Anhang I: Modulübersicht	

Anhang II: Studienverlaufsplan	
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I. Allgemeines 

 

§ 1  

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang 
„Rehabilitationspädagogik“ an der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 Hochschulgesetz NRW (HG) die 
Strukturen des Bachelorstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, 
die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil 
dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen 
und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Bachelorstudiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Ziel des Bachelorstudiums ist es, die für die berufliche Praxis erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in den Feldern sozialer Rehabilitation und 
Pädagogik im Bereich der Behindertenhilfe sowie des Sozial- und Gesundheitssystems 
zu erwerben und auf die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungsfeldern 
vorzubereiten. 

(2) Das Bachelorstudium führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss. Er 
berechtigt zur Aufnahme eines Masterstudiums. Durch den erfolgreichen Abschluss des 
Bachelorstudiums haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass 

a) sie die rehabilitationspädagogischen Kenntnisse in die berufliche Praxis übertragen 
und dort entsprechend einsetzen können, 

b) sie aufgrund der erworbenen Fachkenntnisse in der Lage sind, individuellen 
Hilfebedarf zu ermitteln und entsprechende Lebensräume und 
Interventionsmaßnahmen zu gestalten und 

c) sie in der Lage sind, fachliche Lösungen rehabilitationswissenschaftlicher Inhalte zu 
vermitteln. 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik an 
der Technischen Universität Dortmund ist das Vorliegen einer 
Hochschulzugangsberechtigung oder einer sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG. 

(2) Es wird empfohlen, vor Beginn des Bachelorstudiums ein mindestens vierwöchiges 
Praktikum im Feld der sozialen Rehabilitation zu absolvieren. 

(3) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache 
nachweisen, beispielsweise durch 

a) eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

b) einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 
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c) die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der 
deutschen Sprache. 

 

§ 4 

Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 
durch die Fakultät Rehabilitationswissenschaften den akademischen Grad „Bachelor of Arts“ 
(„B. A.“). 

 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Bachelorstudium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit 
dem European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 
zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 
ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 
von etwa 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 
erwerben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter 
Module vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums beträgt, einschließlich der Bachelorprüfung, 
sechs Semester (drei Jahre) und schließt die Anfertigung der Bachelorarbeit ein. 

(2) Insgesamt umfasst das Bachelorstudium 180 Leistungspunkte, die ca. 5.400 
studentischen Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflichtbereich und 
Wahlpflichtbereich aufteilen. 

(3) Das Bachelorstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über maximal zwei 
aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich 
abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel 
mindestens 5 Leistungspunkten. 

(4) Der Pflichtbereich besteht dabei aus dem „Grundlagenbereich“ (8 Module), dem Bereich 
der „Individuellen Profilbildung“ (3 Module), dem Projektstudium (2 Module), der 
Praxisphase (8 Wochen) und der Bachelorarbeit. Im Rahmen des Wahlpflichtbereiches ist 
aus den Vertiefungsbereichen „Individuum“ und „Gesellschaft“ je ein Modul als 
Schwerpunkt zu wählen. 

(5) Die Praxisphase wird in einem affinen beruflichen Tätigkeitsfeld zwischen dem zweiten 
und dritten Semester abgeleistet. Nähere Informationen zum Praktikum sind den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs zu entnehmen. 

(6) Lehrveranstaltungen, welche nicht zum Pflichtbereich gehören, können nach 
Zustimmung des Prüfungsausschusses auch in englischer Sprache angeboten werden. 
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Informationen hierüber sind den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs zu 
entnehmen.  

(7) Das Bachelorstudium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

(8) Die Struktur des Bachelorstudiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung), 
sind im Anhang dieser Prüfungsordnung dargestellt. 

 

§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl  

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiengangs Rehabilitationspädagogik können 
aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer begrenzt werden. 

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
einer Höchstzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die jeweiligen 
Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der Fakultät 
Rehabilitationswissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf 
Antrag der oder des jeweiligen Lehrenden die Studiendekanin oder der Studiendekan 
oder eine bzw. ein von ihr oder ihm beauftragte Lehrende oder beauftragter Lehrender 
mit Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Studium den Zugang. Dabei sind 
die Bewerberinnen und Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung 
zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind, soweit sie in den Bachelorstudiengang 
Rehabilitationspädagogik an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben 
oder als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 
den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan für 
den Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik in diesem Fachsemester 
vorgesehen ist, zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester des 
Bachelorstudiengangs Rehabilitationspädagogik laut Regelstudienzeit oder in einem 
späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr 
Bachelorstudium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. 

2. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung 
zu diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind, soweit sie in den Bachelorstudiengang 
Rehabilitationspädagogik an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben 
oder als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung, 
chronischer Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, 
überwiegend zu betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der 
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eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer 
oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit 
diese oder dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 
Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 
Nummer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im Laufe des 
Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber der 
Studiendekanin oder dem Studiendekan geltend zu machen. 

(6) Die Fakultät Rehabilitationswissenschaften stellt im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel sicher, dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden 
durch die Beschränkung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel kein 
oder höchstens ein Zeitverlust von einem Semester entsteht. 

 

§ 8 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders 
begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen 
werden. Der Modulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise 
kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolgreich 
abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen 
erbracht. Module der ersten beiden Semester können auch mit einer unbenoteten 
Modulprüfung oder unbenoteten Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweiligen 
Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistungen / benotet oder unbenotet) ergeben 
sich aus dem Anhang.  

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form 
von Klausurarbeiten, Referaten bzw. Seminargestaltungen, Hausarbeiten, mündlichen 
Prüfungen und Poster- oder Projektpräsentationen erbracht. Teilleistungen werden im 
Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Die jeweils verantwortlichen Prüfenden 
können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen 
festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin 
oder dem Prüfer jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt 
gemacht. Auf Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen 
begrenzten Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des 
Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden.  

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die im Anhang als 
Voraussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich abgelegt worden sind. 

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten 
Voraussetzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig 
gemacht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus 
den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der 
jeweiligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen 
betragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 
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Lehrveranstaltung von der oder dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 
gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu 
einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu 
einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt 
dann als nicht zu der Prüfung angemeldet.  

(7) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, spätestens jedoch vier 
Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche 
Prüfungen werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt 
gegeben. Die individuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt gegeben. 

(8) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 
werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die 
Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen 
vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige 
Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer zu bewerten sind, werden die 
Prüfungsfragen von beiden Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist festzulegen, 
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(9) Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Eventuell 
zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüferinnen und Prüfern spätestens vier Wochen 
vor der Prüfung bekannt gegeben. Bei einer ganz oder überwiegend im Antwort-Wahl-
Verfahren zu erbringenden Prüfungsleistung sind von den Prüferinnen und Prüfern 
zusammen mit den Hilfsmitteln auch die Bewertungskriterien bekannt zu geben. Die 
Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens 
acht Wochen bekannt zu geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu 
beachten sind. 

(10) Für Modulprüfungen ist bei Klausurarbeiten eine Bearbeitungszeit von minimal zwei und 
maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von minimal 30 und 
maximal 45 Minuten pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. Für Teilleistungen 
sind minimal 45 Minuten und maximal 60 Minuten Dauer für schriftliche Prüfungen und 
für mündliche Prüfungen eine Dauer von minimal 15 und maximal 30 Minuten pro 
Studierender oder Studierendem vorzusehen. Bei mündlichen Gruppenprüfungen 
verlängert sich die Prüfungszeit entsprechend, dabei darf jedoch eine Gesamtdauer von 
225 Minuten bei Modulprüfungen und 150 Minuten bei Teilleistungen nicht überschritten 
werden.  

(11) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein 
Studiengang abgeschlossen wird und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 
Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind mindestens von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne des § 11 zu 
bewerten. Darüber hinaus sind mündliche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen 
oder Prüfern oder von einer Prüferin und einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen 
Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung 
mit höchstens fünf Studierenden abzunehmen. 

(12) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser 
bzw. diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 16 Absatz 1 die Beisitzerin oder den 
Beisitzer zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern 
abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die mündliche 
Prüfungsleistung gemäß § 16 Absatz 1 fest. Die Note der mündlichen Prüfungsleistung 
wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 16 Absatz 7 
ermittelt. 
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(13) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten 
im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem 
späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach 
Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei 
denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht 
auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 
Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder 
dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(14) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 
Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können 
insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche 
Teilnahme an Übungen, mündliche oder schriftliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Studienleistungen können benotet oder mit „bestanden“ 
beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet werden. § 16 Absatz 4 lit. b findet keine 
Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche 
Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

(15) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 
Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 
Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des 
Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der oder dem Lehrenden jeweils zu Beginn der 
Veranstaltung bekannt gemacht. 

(16) Einvernehmlich mit der oder dem Studierenden und den Prüferinnen oder Prüfern können 
Prüfungen auch in englischer Sprache durchgeführt werden. 

(17) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren 
Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen 
Lernziele eine regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und 
verhältnismäßig ist, kann eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem 
Lehrenden in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss im Sinne des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei ist im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Umfang die 
Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das Lernziel 
auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten 
Arbeitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen 
ist ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall 
losgelöste Feststellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets 
unzulässig. Die genaue Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in 
geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(18) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer 
Erkrankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung 
erbracht wird. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu 
Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ innerhalb 
des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 
Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie 
Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender 
Kinder, die Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 
oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie 
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Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser 
pflegebedürftig ist. 

 

§ 9 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges 

Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 
sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Den Studierenden ist 
innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses die 
Wiederholung der Prüfung zu ermöglichen. Bei Nichtbestehen einer Teilleistung ist nur 
diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Das endgültige Nichtbestehen von Wahlpflichtmodulen aus einem Vertiefungsbereich 
kann durch andere erfolgreich absolvierte Wahlpflichtmodule desselben 
Vertiefungsbereiches ausgeglichen werden. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die Bachelorarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal 
mit neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der 
Bachelorarbeit gemäß § 17 Absatz 4 ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat bei der Anfertigung der nicht erfolgreichen Bachelorarbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(4) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 180 Leistungspunkte aus den 
studienbegleitenden Prüfungen und für die Bachelorarbeit erworben wurden. 

(5) Die Bachelorprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Bachelorarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht 
bestanden gilt oder 

b) eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von 
Leistungspunkten erwerben kann oder 

c) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde oder  

d) alle Module eines Vertiefungsbereiches endgültig nicht bestanden wurden. 

(6) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht 
bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin 
oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem 
Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; 
aufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer 
anderen Hochschule gilt. 

 

§ 10 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät Rehabilitationswissenschaften einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar aus drei Mitgliedern aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem Mitglied aus 
der Gruppe der Studierenden des Bachelorstudiengangs Rehabilitationspädagogik. Die 
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Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für drei Jahre, das Mitglied 
aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus 
seinen Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den 
stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit 
Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder dessen 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die 
Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von dem 
Dekan oder der Dekanin bekannt gegeben. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im 
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der 
Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die 
Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen etc.) im 
Rahmen der laufenden Geschäfte auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den 
Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder 
der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens ein weiteres 
stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen 
Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die 
Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung 
der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen 
und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 
Verwaltungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität 
Dortmund. 

 

§ 11 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Technischen Universität Dortmund sowie 
weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden. 
Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, wer eine Diplom-, Bachelor- oder 
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Masterprüfung im entsprechenden Fachgebiet bestanden hat oder entsprechende 
einschlägige Qualifikationen nachweisen kann. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Bachelorarbeit Prüferinnen und Prüfer 
vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen 
Rechtsanspruch. 

 

§ 12 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester 
findet die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 13 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt oder wenn sie oder er eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder 
dem Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines 
deutschsprachigen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder 
des Kandidaten muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem 
nachträglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest 
hervorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die 
Studierende oder den Studierenden aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war 
und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. 
Bestehen für den Prüfungsausschuss zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine 
Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich erscheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss 
eine ärztliche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der 
Technischen Universität Dortmund verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die 
Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder 
dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 
gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein 
Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt, treffen die jeweiligen 
Prüferinnen oder die jeweiligen Prüfer. Wird während einer Prüfung ein 
Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die 
Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder 
dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin oder der 
jeweilige Prüfer entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht 
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bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung 
von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In 
schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die 
Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen 
oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei 
einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 17 Absatz 9 
bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen 
verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit 
zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Bachelorprüfung 

 

§ 14 

Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik an der 
Technischen Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer 
gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den Prüfungen 
dieses Bachelorstudiengangs zugelassen, es sei denn, die Zulassung ist gemäß Absatz 2 
zu versagen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung im Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik an der Technischen 
Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem 
Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden 
hat oder 

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der 
vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des 
Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das 
endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 
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§ 15 

Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung setzt sich zusammen aus den studienbegleitenden Prüfungen, in 
denen insgesamt 170 Leistungspunkte zu erwerben sind und der Bachelorarbeit, durch 
die weitere 10 Leistungspunkte zu erwerben sind. 

(2) Die Prüfungsform und die Anzahl der jeweils zu erwerbenden Leistungspunkte sind im 
Anhang dieser Prüfungsordnung angegeben. 

 

§ 16 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung 

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

      Anforderungen liegt 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  

     entspricht 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

      Anforderungen genügt 

5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

      Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in 
der Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem 
Notenmaßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet 
werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

    Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 
das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 
wurde, gilt als bestanden, wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche 
Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der 
Prüfung teilgenommen haben. 
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(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 

damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = „sehr gut“, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = „gut“, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = „befriedigend“, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = „ausreichend“, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so 
werden die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. 
Die übrigen Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus den 
beiden Bewertungen wird die Note der Prüfungsleistung ermittelt, wobei die Anteile der 
jeweils zu erreichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt 
entsprechend.  

(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 
die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen 
Mittel der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten 
Noten der im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen. Die Modulnoten 
lauten dann in Worten bei einem Mittelwert 

bis 1,5   =  sehr gut 

über 1,5 bis 2,5  =  gut 

über 2,5 bis 3,5  =  befriedigend 

über 3,5 bis 4,0  =  ausreichend 

über 4,0   =  nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
gemäß Absatz 7 gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der 
Bachelorarbeit, wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul 
gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(9) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 
Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des 
Prüfungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A =  in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C =  in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D =  in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E =  in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(10) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die 
Bezugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei 
der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine 
statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, 
werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann 
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durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden 
verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der 
Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang 
zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere 
Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender 
Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 17 

Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus ihrem oder seinem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer oder 
einem habilitierten Mitglied der Fakultät Rehabilitationswissenschaften ausgegeben und 
betreut werden. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die 
Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses die Bachelorarbeit ausgeben und betreuen. 

(3) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe 
der Bachelorarbeit muss die Kandidatin oder der Kandidat im 5. Semester 
eingeschrieben sein oder die Grundlagenmodule G1 bis G8 erfolgreich abgeschlossen 
haben. Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat 
kann in dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas 
Vorschläge machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht 
oder kann er oder sie keine Betreuerin oder keinen Betreuer benennen, so vermittelt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine Betreuerin oder 
einen Betreuer für die Bachelorarbeit. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Wochen ab 
der Ausgabe zurückgegeben werden; die Bachelorarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt zwölf Wochen. Das Thema und die 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb dieser 
Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem 
Betreuer ausnahmsweise einmalig eine Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Ein 
Verlängerungsantrag ist mindestens vierzehn Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an 
den Prüfungsausschuss zu stellen. 

(6) Die Bachelorarbeit kann im Einvernehmen zwischen Betreuerin oder Betreuer und 
Kandidatin oder Kandidat auch in englischer Sprache angefertigt werden. 

(7) Der Umfang der Bachelorarbeit soll 50 Seiten nicht überschreiten (Standardseiten mit 
2.500 Anschlägen). 

(8) Die Bachelorarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt 
jedoch nicht aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe 
bearbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(9) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt zu 
versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
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angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 
kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge 
aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Bachelorarbeit als 
fester Bestandteil der Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden. 

 

§ 18 

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen 
Universität Dortmund in zweifacher Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein 
Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung 
abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das 
Datum des Poststempels. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgegeben, so gilt sie 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer zu begutachten und zu bewerten. Eine Prüferin oder ein Prüfer soll die Betreuerin 
bzw. der Betreuer der Arbeit sein (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite 
Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 16 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu 
begründen. Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
Einzelnoten gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit 
mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin 
oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird 
die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten 
gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann mit „ausreichend“ (4,0) oder besser 
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind.        
§ 16 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(4) Die Bewertung der Bachelorarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 
zwölf Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 19 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die oder der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen in 
weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit diesen 
Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 
Transcript of Records aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 
mit einbezogen. 
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§ 20 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 
spätestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. 
Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Bachelorprüfung, einschließlich des 
ECTS-Grades nach § 16 Absatz 9, das Thema und die Note der Bachelorarbeit, die Module 
und Modulnoten sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen 
Leistungspunkte aufzunehmen. 

(2) Das Zeugnis gibt den Studienschwerpunkt der Kandidatin oder des Kandidaten an. 

(3) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die 
wesentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, 
die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das 
Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren 
wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of 
Records). 

(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
zusätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote 
eingegangen sind. 

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der 
Bachelorprüfung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen 
(Notenbescheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module 
mit den erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 16 
Absatz 1 enthält. Diese Bescheinigung kann höchstens einmal pro Semester beantragt 
werden. 

(6) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterschrieben. 

(7) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache 
ausgestellt. 

 

§ 21 

Bachelorurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden eine Bachelorurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher Sprache sowie eine englischsprachige Übersetzung 
ausgehändigt. In der Bachelorurkunde wird die Verleihung des akademischen Grades 
gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der 
Bachelorurkunde anzugeben. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan und von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der Fakultät Rehabilitationswissenschaften 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät Rehabilitationswissenschaften versehen. 
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III. Schlussbestimmungen 

 

§ 22 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die 
Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Zeugnis 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Der Bachelorgrad wird aberkannt und die Bachelorurkunde ist einzuziehen, wenn sich 
nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn 
wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen 
worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät 
Rehabilitationswissenschaften. 

 

§ 23 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Zeit und Ort der 
Einsichtnahme werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens mit 
der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. 

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen 
Prüfungen wird den Studierenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen drei 
Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 24 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die erstmalig ab dem Wintersemester 2011 / 2012 in den 
Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik an der Technischen Universität Dortmund 
eingeschrieben worden sind. 

(3) Ab dem Sommersemester 2016 gilt diese Prüfungsordnung in ihrer aktuellen Fassung für 
alle Studierenden, die in den Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik an der 
Technischen Universität Dortmund eingeschrieben worden sind, soweit nicht bereits eine 
neue Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Rehabilitationspädagogik an der 
Technischen Universität Dortmund Geltung erlangt hat. 

  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät 
Rehabilitationswissenschaften vom 2. September 2015 und des Rektorates der Technischen 
Universität Dortmund vom 24. August 2015. 

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather  
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Anhang I: Modulübersicht 

 

Modul Prüfungsform Leistungspunkte Zugangs- 
voraussetzungen 

Grundlagen (Pflichtmodule)  

G 1 Modulprüfung:  

1 Gruppenpräsentation 
(benotet) 

1 Studienleistung 
(unbenotet) 

6 Keine  

G 2 Modulprüfung:  
1 Klausur (benotet) 

2 Studienleistungen 
(unbenotet) 

9 Keine 

G 3 Modulabschluss: 

1 Klausur (unbenotet) 

2 Studienleistungen 
(unbenotet) 

6 Keine 

G 4 Modulabschluss:  
3 Teilleistungen – Klausuren 
(benotet)  

7 Keine  

G 5 Modulprüfung: 

1 Klausur (unbenotet) 

1 Studienleistung 
(unbenotet) 

8 Keine 

G 6 Modulprüfung:  

1 Klausur (benotet) 

2 Studienleistungen 
(unbenotet) 

8 Keine 

G 7 Modulprüfung: 

1 Schriftliche Ausarbeitung 
(benotet) 

3 Studienleistungen 
(unbenotet) 

10 Keine 

G 8 Modulabschluss 

2 Teilleistungen (unbenotet) 

 

7 Keine 

Individuelle Profilbildung (Pflichtmodule)  

Individuelle 
Profilbildung 1 (IP 1) 

Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (unbenotet) 

3 Studienleistungen 
(unbenotet) 

12 Keine 

Individuelle Modulprüfung: 8 Keine 
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Profilbildung 2 (IP 2) 1 Modulprüfung (benotet)  

1 Studienleistung 
(unbenotet) 

Individuelle 
Profilbildung 3 (IP 3) 

Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

1 Studienleistung 
(unbenotet) 

8 Keine 

Vertiefungsbereich Individuum (Wahlpflichtmodule)  

Kindheit (W-K) Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

2 Studienleistungen 
(unbenotet) 

15 G 1-6 

Jugend (W-J) Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

3 Studienleistungen 
(unbenotet) 

15 G 1-6 

Erwachsenalter/Alter 
(W-A) 

Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

3 Studienleistungen 
(unbenotet) 

15 G 1-6 

Vertiefungsbereich Gesellschaft (Wahlpflichtmodule)  

Theorie (W-T) Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

3 Studienleistungen 
(unbenotet) 

15 G 1-6 

Systeme (W-S) Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

2 Studienleistungen 
(unbenotet) 

15 G 1-6 

Instrumente (W-I) Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

2 Studienleistungen 
(unbenotet) 

15 G 1-6 

Projektstudium (Pflichtmodule)  

Projektmodul 1 (P 1) Modulprüfung: 

1 Modulprüfung (benotet) 

20 Abschluss der 
Grundlagenmodule, 
erfolgreicher 
Abschluss des 
Moduls G 8 

Projektmodul 2 (P 2) Modulprüfung: 

1 Projektbericht (benotet) 

20 Erfolgreicher 
Abschluss des 
Moduls P 1 

Praktikum Modulprüfung: 

Praktikumsbericht 

11 Teilnahme in G 1 
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(unbenotet) 

Bachelorarbeit Modulprüfung: 

Bachelorarbeit (benotet) 

10 Erfolgreicher 
Abschluss der 
Grundlagen-
module G 1-8 oder 
5. Fachsemester  
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Anhang II: Studienverlaufsplan 
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Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang 

Rehabilitationswissenschaften 
der Fakultät Rehabilitationswissenschaften 

an der Technischen Universität Dortmund 
vom 17. September 2015 

 

 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Technische Universität Dortmund die folgende 
Prüfungsordnung erlassen: 

 
Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines	

§ 1	  Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung	

§ 2	  Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen	

§ 3	  Zugangsvoraussetzungen	

§ 4	  Mastergrad	

§ 5	  Leistungspunktesystem	

§ 6	  Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur	

§ 7	  Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmerinnen und    
Teilnehmer	

§ 8	  Prüfungen und Nachteilsausgleich	

§ 9	  Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen	

§ 10	  Prüfungsausschuss	

§ 11	  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer	

§ 12	 	Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in  höhere Fachsemester	

§ 13	  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß	

II. Masterprüfung	

§ 14	  Zulassung zur Masterprüfung	

§ 15	  Umfang der Masterprüfung	

§ 16	  Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von 
Leistungspunkten, Bildung von Noten	

§ 17	  Masterarbeit	

§ 18	  Abgabe und Bewertung der Masterarbeit	

§ 19	  Zusatzqualifikationen	

§ 20	  Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel	

§ 21	  Masterurkunde	
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III. Schlussbestimmungen	

§ 22	  Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades	

§ 23	  Einsicht in die Prüfungsunterlagen	

§ 24	  Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung	

Anhang:  Modulübersicht	
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ an der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 Hochschulgesetz NRW (HG) 
die Strukturen des Masterstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen 
Studienelemente, die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie 
sind nicht Bestandteil dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch die zuständigen 
Fakultätsräte beschlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums wird ein weiterer 
berufsqualifizierender Abschluss erworben.  

(2) Das Masterstudium dient der Vertiefung wissenschaftlicher Grundlagen für 
pädagogische Arbeitsfelder mit sonder- bzw. rehabilitationspädagogischen 
Anforderungen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte rehabilitationspädagogische 
fachwissenschaftliche Studien. Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums 
haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie 

a) ihr Wissen und ihr Verständnis für die Entwicklung neuer Ideen und Ansätze im 
fachwissenschaftlichen Kontext rehabilitationspädagogischer Themen und 
Aspekte anwenden können (Wissen und Verstehen), 

b) in der Lage sind, ihre fachwissenschaftlichen Kenntnisse in neuen oder 
unvertrauten Zusammenhänge und Themen der sozialen und pädagogischen 
Rehabilitation anzuwenden (Anwendung von Wissen und Verstehen), 

c) komplexe sowie heterogene Zusammenhänge in ihrer Disziplin und in 
angrenzenden Feldern kritisch und reflektierend beurteilen können 
(Beurteilungen abgeben), 

d) Kenntnisse, Ergebnisse und evidenzbasierte Fragestellungen für Experten wie für 
Laien adäquat darstellen und kommunizieren können (Kommunikation) und 

e) ihre eigenen fachlichen Lern- und Entwicklungsschritte wahrnehmen und 
weiterhin in der Lage sein werden, diese selbstbestimmt und autonom zu 
gestalten (Lernstrategien). 
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§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Rehabilitationswissenschaften 
ist  

a) ein Bachelorabschluss im Studiengang Rehabilitationspädagogik an der 
Technischen Universität Dortmund oder 

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen 
vergleichbaren Studiengang (z. B. Bachelorabschlüsse in Sonderpädagogik mit 
rehabilitationspädagogischem Profil, Sonderpädagogik mit einem 
Studienvolumen von mindestens 60 Leistungspunkten im Bachelor für das Fach 
Sonderpädagogik im Modellversuch der gestuften Lehrerbildung, Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung, Diplom im Studiengang Rehabilitation und 
Pädagogik bei Behinderung an der Technischen Universität Dortmund, 
Bachelorabschlüsse in Heilpädagogik, Sozialpädagogik, Logopädie) an einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder an einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes, sofern der Prüfungsausschuss festgestellt hat, dass keine 
wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a genannten Abschluss und 
Studiengang vorliegen. 

(2) Es wird empfohlen, vor Studienbeginn eine angemessene Berufserfahrung und / oder 
durch eine Berufstätigkeit parallel zum Studium Erfahrung in angemessenem Umfang 
in Feldern der Behindertenhilfe und sozialen Rehabilitation zu erwerben, die 
mindestens 480 Stunden umfasst. 

(3) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. 
Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht 
bestehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten 
Abschlusses und des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach 
Absatz 1 lit. a. Abhängig von dieser Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine 
Zulassung ohne oder mit Auflagen zur erfolgreichen Absolvierung fehlender 
Prüfungsleistungen aussprechen oder die Zulassung ablehnen. Auflagen können mit 
einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten verlangt werden und müssen 
spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen werden. Für die 
im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen gilt § 9 Absatz 1 
entsprechend.  

(4) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der 
Wesentlichkeit von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu beachten. 

(5) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber folgende Kriterien erfüllen: 

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 
mindestens die Note „gut“ (2,3) oder im Falle eines ausländischen Abschlusses 
eine der Note „gut“ (2,3) im jeweils landesüblichen Notensystem mindestens 
gleichwertige Note erzielt. Wurde diese Gesamtnote nicht erreicht, so kann die 
besondere Eignung durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden, wenn das 
Gesamtbild der Bewerbung in fachlicher Hinsicht die erfolgreiche Bewältigung 
des Masterstudiums erwarten lässt. Hierzu kann der Prüfungsausschuss vor 
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seiner Entscheidung die entsprechenden Bewerberinnen oder Bewerber zu einem 
Gespräch einladen, um die besondere persönliche Situation zu besprechen. 

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in 
der deutschen Sprache. 

(6) Ist eine Bewerberin und ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so 
kann der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum gewählten 
Masterstudiengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis erbringt, dass sie 
oder er alle Prüfungen eines Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 erfolgreich 
abgelegt hat. Das Bachelorzeugnis ist innerhalb von sechs Monaten nachzureichen. 

 

§ 4 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 
durch die Fakultät Rehabilitationswissenschaften den akademischen Grad „Master of Arts“ 
(„M. A.“). 

 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Masterstudium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit 
dem European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 
zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 
ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 
von etwa 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 
erwerben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter 
Module vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt, einschließlich der Masterprüfung, 
vier Semester (zwei Jahre) und schließt die Anfertigung der Masterarbeit mit ein. 

(2) Insgesamt umfasst das Masterstudium 120 Leistungspunkte, die ca. 3.600 
studentischen Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich 
aufteilen. 
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(3) Das Masterstudium gliedert sich in Module, die sich jeweils über maximal zwei 
aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich 
abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel 
mindestens 5 Leistungspunkten. 

(4) Der Masterstudiengang ist modular aufgebaut und gliedert sich in ein Basisstudium 
und ein Profilstudium. Das Basisstudium umfasst fünf Pflichtmodule, es wird in einem 
Umfang von 40 Leistungspunkten studiert. Im Profilstudium ist aus drei Bereichen ein 
Schwerpunkt zu wählen: 

a) Theorie der Rehabilitation mit 2 Modulen und einem Umfang von 20 
Leistungspunkten und einem Projektmodul im Umfang von 10 Leistungspunkten, 

b) Struktur der Systeme der Rehabilitation mit 2 Modulen und einem Umfang von 20 
Leistungspunkten und einem Projektmodul im Umfang von 10 Leistungspunkten, 

c) Diagnostik, Prävention und Intervention in der Rehabilitation mit 2 Modulen und 
einem Umfang von 20 Leistungspunkten und einem Projektmodul im Umfang von 
10 Leistungspunkten. 

Im gewählten Profilstudium müssen 30 Leistungspunkte studiert werden (jeweils zwei 
Module à 10 Leistungspunkte und das Projektmodul mit 10 Leistungspunkten). 
Zusätzlich müssen in den beiden anderen Profilbereichen je 10 Leistungspunkte 
erworben werden. Das Profilstudium umfasst insgesamt 50 Leistungspunkte. 

(5) Das Masterstudium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

(6) Die Struktur des Masterstudiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung), 
sind im Anhang dieser Prüfungsordnung dargestellt. 

 

§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl  

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

(1) Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Rehabilitationswissenschaften können 
aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrenzt werden. 

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einer 
Höchstzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die jeweiligen Lehrveranstaltungen 
erfolgt durch den Fakultätsrat der Fakultät Rehabilitationswissenschaften und wird in 
geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf 
Antrag der oder des jeweiligen Lehrenden die Studiendekanin oder der Studiendekan oder 
eine bzw. ein von ihr oder ihm beauftragte Lehrende oder beauftragter Lehrender mit 
Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Studium den Zugang. Dabei sind die 
Bewerberinnen und Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt angewiesen sind, soweit sie in den Masterstudiengang 
Rehabilitationswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund 
eingeschrieben oder als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG 
zugelassen sind.  
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Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan für den 
Masterstudiengang Rehabilitationswissenschaften in diesem Fachsemester vorgesehen 
ist, zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester des 
Masterstudiengangs Rehabilitationswissenschaften laut Regelstudienzeit oder in einem 
späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr 
Masterstudium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. 

2. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind, soweit sie in den Masterstudiengang 
Rehabilitationswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund 
eingeschrieben oder als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG 
zugelassen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen und Bewerber 
in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung, 
chronischer Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, 
überwiegend zu betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der 
eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder 
eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese 
oder dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 
Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 
Nummer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im Laufe des 
Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber der 
Studiendekanin oder dem Studiendekan geltend zu machen. 

(6) Die Fakultät Rehabilitationswissenschaften stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel sicher, dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die 
Beschränkung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel kein oder 
höchstens ein Zeitverlust von einem Semester entsteht. 

 

§ 8 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders 
begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen 
werden. Der Modulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. 
Ausnahmsweise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete 
Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. Die jeweiligen Prüfungsformen 
(Modulprüfung oder Teilleistungen) ergeben sich aus dem Anhang. 

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form 
von Klausurarbeiten, Referaten bzw. Seminargestaltung, Hausarbeiten, mündlichen 
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Prüfungen, Poster- oder Projektpräsentationen erbracht. Teilleistungen werden im 
Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Die jeweils verantwortlichen 
Prüfenden können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeignete 
Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin 
oder dem Prüfer jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung 
bekannt gemacht. Auf Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen 
für einen begrenzten Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des 
Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden.  

(4) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten 
Voraussetzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, 
abhängig gemacht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben 
sich aus den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. 

(5) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der 
jeweiligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen 
betragen. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu Beginn der 
Lehrveranstaltung von der oder dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 
gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis 
zu einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis 
zu einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende 
gilt dann als nicht zu der Prüfung angemeldet.  

(6) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses festgelegt und sind so früh wie möglich, spätestens jedoch vier 
Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündliche 
Prüfungen werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin bekannt 
gegeben. Die individuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt 
gegeben. 

(7) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 
werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die 
Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden 
Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von 
zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer zu bewerten sind, 
werden die Prüfungsfragen von beiden Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und 
einem Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist 
festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  

(8) Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. 
Eventuell zugelassene Hilfsmittel werden von den Prüferinnen und Prüfern spätestens 
vier Wochen vor der Prüfung durch Aushang bekannt gegeben. Bei einer ganz oder 
überwiegend im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringenden Prüfungsleistung sind von 
den Prüferinnen und Prüfern zusammen mit den Hilfsmitteln auch die 
Bewertungskriterien bekannt zu geben. Die Bewertung von schriftlichen 
Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens acht Wochen bekannt zu 
geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. 

(9) Für Modulprüfungen ist bei Klausurarbeiten eine Bearbeitungszeit von minimal zwei 
und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von minimal 
30 und maximal 45 Minuten pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. Für 
Teilleistungen sind minimal 45 Minuten und maximal 60 Minuten Dauer für schriftliche 
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Prüfungen und für mündliche Prüfungen eine Dauer von minimal 20 und maximal 30 
Minuten pro Studierender oder Studierendem vorzusehen. Bei mündlichen 
Gruppenprüfungen verlängert sich die Prüfungszeit entsprechend, dabei darf jedoch 
eine Gesamtdauer von 120 Minuten bei Modulprüfungen und 80 Minuten bei 
Teilleistungen nicht überschritten werden. 

(10) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein 
Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind 
mindestens von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder von einer Prüferin und einem Prüfer 
im Sinne des § 11 zu bewerten. Darüber hinaus sind mündliche Prüfungen stets von 
mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer in Gegenwart 
einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung 
oder Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden abzunehmen. 

(11) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser 
bzw. diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 16 Absatz 1 die Beisitzerin oder den 
Beisitzer zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern 
abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die mündliche 
Prüfungsleistung gemäß § 16 Absatz 1 fest. Die Note der mündlichen Prüfungsleistung 
wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend  § 16 Absatz 
7 ermittelt. 

(12) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die 
sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer 
zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im 
Falle einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der 
Prüferin oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(13) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 
Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können 
insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche 
Teilnahme an Übungen, schriftliche und mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Studienleistungen können benotet oder mit „bestanden“ 
beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet werden. § 16 Absatz 4 lit. b findet keine 
Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche 
Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

(14) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb 
der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine 
Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des 
Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der oder dem Lehrenden jeweils zu Beginn 
der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(15) Einvernehmlich mit der oder dem Studierenden und den Prüferinnen oder Prüfern 
können Prüfungen auch in englischer Sprache durchgeführt werden. 

(16) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren 
Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen 
Lernziele eine regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und 
verhältnismäßig ist, kann eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem 
Lehrenden in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss im Sinne des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei ist im Rahmen einer 
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Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Umfang 
die Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das 
Lernziel auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten 
Arbeitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen 
Voraussetzungen ist ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der 
verfassungsrechtlichen Rechtfertigung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine 
pauschale und vom Einzelfall losgelöste Feststellung der Notwendigkeit einer 
Anwesenheitspflicht ist stets unzulässig. Die genaue Ausgestaltung der 
Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(17) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer 
Erkrankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung 
erbracht wird. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu 
Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ 
innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Universität 
Dortmund) beteiligt. Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen 
Mutterschutzfristen sowie Ausfallzeiten durch die Pflege im Haushalt lebender, 
überwiegend zu betreuender Kinder, die Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der 
eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer oder 
eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese 
oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

§ 9 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges  

Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht 
bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei 
Nichtbestehen einer benoteten Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Bestandene 
Prüfungen können nicht wiederholt werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal 
mit neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der 
Masterarbeit nach § 17 Absatz 5 ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat bei der Anfertigung der nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den 
studienbegleitenden Prüfungen und für die Masterarbeit erworben wurden. 

(4) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht 
bestanden gilt oder 

b) eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von 
Leistungspunkten erwerben kann oder 

c) eines der im Anhang genannten Module endgültig nicht bestanden wurde. 
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(5) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht 
bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin 
oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem 
Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; 
aufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer 
anderen Hochschule gilt. 

 
§ 10 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät Rehabilitationswissenschaften einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar aus drei Mitgliedern aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem Mitglied 
aus der Gruppe der Studierenden des Masterstudiengangs Rehabilitations-
wissenschaften. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für 
drei Jahre, das Mitglied aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der 
Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. Für die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und 
deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat 
Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung 
des Prüfungsausschusses wird von dem Dekan oder der Dekanin bekannt gegeben. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im 
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der 
Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die 
Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen etc.) im 
Rahmen der laufenden Geschäfte auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an 
den Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden 
oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens ein weiteres 
stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen 
Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die 
Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung 
der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die 
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Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten. 

 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 
Verwaltungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität 
Dortmund. 

 

§ 11 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer 
dürfen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Technischen Universität 
Dortmund sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG 
bestellt werden. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, wer eine 
Diplom- oder Masterprüfung im entsprechenden Fachgebiet bestanden hat oder 
entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Masterarbeit Prüferinnen und Prüfer 
vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen 
Rechtsanspruch. 

 

§ 12 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester 
findet die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 13 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt oder wenn sie oder er eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder 
dem Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines 
deutschsprachigen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder 
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des Kandidaten muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem 
nachträglichen Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest 
hervorgehen, dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die 
Studierende oder den Studierenden aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war 
und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. 
Bestehen für den Prüfungsausschuss zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine 
Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich erscheinen lassen, so kann der 
Prüfungsausschuss eine ärztliche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines 
Vertrauensarztes der Technischen Universität Dortmund verlangen. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird 
dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 
gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein 
Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt, treffen die jeweiligen 
Prüferinnen oder die jeweiligen Prüfer. Wird während einer Prüfung ein 
Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die 
Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder 
dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin oder der 
jeweilige Prüfer entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht 
bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung 
von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In 
schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die 
Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen 
oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – 
bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 17 Absatz 10 
bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen 
verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder 
dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 
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II. Masterprüfung 

 

§ 14 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Masterstudiengang Rehabilitationswissenschaften an 
der Technischen Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörerin oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu 
den Prüfungen dieses Studiengangs zugelassen, es sei denn, die Zulassung ist gemäß 
Absatz 2 zu versagen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung im Masterstudiengang Rehabilitationswissenschaften an der 
Technischen Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu 
diesem Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht 
bestanden hat oder  

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem 
der vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des 
Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das 
endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 

 

§ 15 

Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus studienbegleitenden Prüfungen und einer 
Masterarbeit. 

(2) Die Prüfungsform und Anzahl der jeweils zu erwerbenden Leistungspunkte ist im 
Anhang dieser Prüfungsordnung angegeben. 

 

§ 16 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:  

1 = sehr gut   = eine hervorragende Leistung 

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den  
     durchschnittlichen Anforderungen liegt 

3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen  
      Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend   = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
      Anforderungen genügt 
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5 = nicht ausreichend   = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
       Anforderungen nicht mehr genügt 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in 
der Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem 
Notenmaßstab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet 
werden: 

bestanden   = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 
 
nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
         Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 
das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausurarbeit, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt 
wurde, gilt als bestanden wenn 

a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche 
Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der 
Prüfung teilgenommen haben. 

(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht 
und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = „sehr gut“, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = „gut“, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = „befriedigend“, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = „ausreichend“, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so 
werden die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. 
Die übrigen Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus den 
beiden Bewertungen wird die Note der Prüfungsleistung ermittelt, wobei die Anteile der 
jeweils zu erreichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden. 

(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 
die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem 
arithmetischen Mittel der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, 
nicht gerundeten Noten der im Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten 
Teilleistungen. Die Modulnoten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5    =  sehr gut 

über 1,5 bis 2,5   =  gut 

über 2,5 bis 3,5  =  befriedigend 

über 3,5 bis 4,0  =  ausreichend 

über 4,0   =  nicht ausreichend. 
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Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
gemäß Absatz 7 gebildeten Noten aller benoteten Module, einschließlich der 
Masterarbeit, wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl der zu diesem Modul 
gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(9) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 
Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des 
Prüfungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(10) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten 
der letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die 
Bezugsgruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll 
bei der Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange 
keine statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung 
stehen, werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren 
Vergabe kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von 
ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im 
Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem 
Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich 
begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. 
Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 17 

Masterarbeit 

(1) Mit der Masterarbeit sollen die Kandidatinnen oder Kandidaten zeigen, dass sie 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Praxisfeld der 
Rehabilitation selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten können. 

(2) Die Masterarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer oder 
einem habilitierten Mitglied der Fakultät Rehabilitationswissenschaften ausgegeben 
und betreut werden. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die 
Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses die Masterarbeit ausgeben und betreuen. 

(3) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe 
der Masterarbeit muss die Kandidatin oder der Kandidat 65 Leistungspunkte erworben 
haben. Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzung ist dem Antrag beizufügen. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der 
Kandidat kann in dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des 
Themas Vorschläge machen. 
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(4) Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht oder kann er oder 
sie keine Betreuerin oder keinen Betreuer benennen, so vermittelt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine Betreuerin oder einen 
Betreuer für die Masterarbeit. 

(5) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Wochen ab der 
Ausgabe zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(6) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 22 Wochen. Das Thema und die 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Masterarbeit innerhalb dieser 
Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem 
Betreuer ausnahmsweise einmalig eine Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Ein 
Verlängerungsantrag ist mindestens vierzehn Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an 
den Prüfungsausschuss zu stellen. 

(7) Der Umfang der Masterarbeit soll 125 Seiten nicht überschreiten. 

(8) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen zwischen Betreuerin oder Betreuer und 
Kandidatin oder Kandidat auch in englischer Sprache angefertigt werden. 

(9) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt 
jedoch nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe von 
höchstens zwei Kandidatinnen oder Kandidaten bearbeitet wird. Hierbei muss 
sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.  

(10) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt zu 
versichern, dass sie bzw. er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 
kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge 
aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als 
fester Bestandteil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden. 

 

§ 18 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß bei der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen 
Universität Dortmund in zweifacher Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein 
Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung 
abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt 
das Datum des Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, so 
gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer zu begutachten und zu bewerten. Eine Prüferin oder ein Prüfer soll die 
Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die 
zweite Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 16 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu 
begründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
Einzelnoten gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Masterarbeit 
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mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte 
Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem 
Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren 
Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann mit „ausreichend“ (4,0) oder 
besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser 
sind. § 16 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(4) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 
zwölf Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 19 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die oder der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen 
in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit 
diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in 
das Transcript of Records aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote 
nicht mit einbezogen. 

 

§ 20 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 
spätestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. 
Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließlich des 
ECTS-Grades nach § 16 Absatz 9, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Module 
und Modulnoten sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen 
Leistungspunkte aufzunehmen. 

(2) Das Zeugnis gibt den Studienschwerpunkt der Kandidatin oder des Kandidaten an. 

(3) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die 
wesentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, 
die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. 
Das Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des 
Weiteren wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt 
(Transcript of Records). 

(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
zusätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote 
eingegangen sind. 

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der 
Masterprüfung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen 
(Notenbescheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module 
mit den erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 
16 Absatz 1 enthält. Diese Bescheinigung kann höchstens einmal pro Semester 
beantragt werden. 

(6) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterschrieben. 
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(7) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache 
ausgestellt. 

 

§ 21 

Masterurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden eine Masterurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher Sprache sowie eine englischsprachige Übersetzung 
ausgehändigt. In der Masterurkunde wird die Verleihung des akademischen Grades 
gemäß § 4 beurkundet. Der Masterstudiengang der Absolventin oder des Absolventen 
ist in der Masterurkunde anzugeben. 

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan und von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der Fakultät Rehabilitationswissenschaften 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät Rehabilitationswissenschaften 
versehen. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 22 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Zeugnis 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Masterurkunde ist einzuziehen, wenn sich 
nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn 
wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen 
worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät 
Rehabilitationswissenschaften. 
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§ 23 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewährt. Zeit und Ort 
der Einsichtnahme werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens 
mit der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben. 

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen 
Prüfungen wird den Studierenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen drei 
Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

 
§ 24 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die in den Masterstudiengang 
Rehabilitationswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben 
worden sind. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät 
Rehabilitationswissenschaften vom 2. September 2015 und des Rektorates der Technischen 
Universität Dortmund vom 24. August 2015. 

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather
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Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Chemie  

der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 
an der Technischen Universität Dortmund 

vom 17. September 2015 
 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547) hat 
die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeines  
§ 1 Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 
§ 3 Bachelorgrad  
§ 4 Zugangsvoraussetzungen  
§ 5 Leistungspunktesystem 
§ 6 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang  
§ 7 Praktika 
§ 8 Zulassung zu den Praktika 
§ 9 Prüfungen und Nachteilsausgleich 
§ 10 Fristen und Termine 
§ 11 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges Nichtbestehen 
§ 12 Prüfungsausschuss  
§ 13 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 14 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

II. Bachelorprüfung 
§ 16 Zulassung zur Bachelorprüfung 
§ 17 Umfang der Bachelorprüfung 
§ 18 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten,  

Bildung von Noten 
§ 19 Zulassung zur und Erstellung der Bachelorarbeit 
§ 20 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 21 Disputation 
§ 22 Zusatzqualifikationen 
§ 23 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 
§ 24 Bachelorurkunde 

III. Schlussbestimmungen  
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
§ 27 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
Anlage: Modulübersicht, Studienplan 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang „Chemie“ an der Fakultät 
für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt ge-
mäß § 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Bachelorstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, die 
Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat beschlossen und sind 
dem Rektorat anzuzeigen.  

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Lehre und Studium in diesem Studiengang vermitteln den Studierenden auf wissenschaftli-
cher Grundlage und unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Berufswelt die erfor-
derlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, sodass sie zu wissenschaftli-
cher Arbeit, zur Anwendung und kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Methoden sowie zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

(2) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im 
Bachelorstudiengang Chemie. Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die 
Kandidatin oder der Kandidat für einen Übergang in die Berufspraxis ausreichende Fach-
kenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, zur Lösung fachwissenschaftlicher 
Probleme die geeigneten Methoden auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. 

 

§ 3 

Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung in diesem Studiengang verleiht die Technische Uni-
versität Dortmund durch die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie den akademischen 
Grad „Bachelor of Science” („B. Sc."). 

 

§ 4 

Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudiengang Chemie an der Technischen Universität 
Dortmund ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer sonstigen Qualifi-
kation im Sinne des § 49 HG. 
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§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zuge-
ordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt 
und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 25 bis 30 
Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu vergeben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 
vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt, einschließlich der Anfertigung der Bachelorarbeit, 6 Semester 
(drei Jahre). 

(2) Das Studium gliedert sich in Module, die sich jeweils über höchstens zwei aufeinander fol-
gende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerundete, in sich 
geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 4 Leistungs-
punkten. 

(3) Insgesamt umfasst das Bachelorstudium ca. 4.500 bis 5.400 studentische Arbeitsstunden, 
die 180 Leistungspunkten entsprechen und sich in  Pflicht- und Wahlpflichtbereich auftei-
len. 

(4) Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

(5) In der Anlage sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung), dar-
gestellt. 

 

§ 7 

Praktika 

(1) Die Praktika umfassen im Bachelorstudiengang 73 Leistungspunkte, die ca. 1.825 bis 2.190 
studentischen Arbeitsstunden entsprechen. Der Pflichtbereich umfasst das Physikalische 
Praktikum (Modul M-P-3), die Praktika Allgemeine und Anorganische Chemie 1 (Modul M-
AC-2) und 2 (Modul M-AC-3P), das Organisch-Chemische Praktikum (Modul M-OC-2P), das 
Physikalisch-Chemische Praktikum 1 (Modul M-PC-1P), das Physikalisch-Chemische Prak-
tikum 2 (Modul M-PC-2), das Praktikum Synthesen und Methoden (Modul M-AO-2),  das 
Praktikum Technische Chemie (Modul M-TC) und das Praktikum Vertiefung auf dem Gebiet 
der Bachelorarbeit (Modul M-VB). Der Wahlpflichtbereich umfasst zwei Vertiefungspraktika 
(Module M-VP-1 und M-VP-2). 

(2) In Praktika werden Handfertigkeiten eingeübt und Methodenkenntnisse vermittelt. Sie die-
nen der Erfahrungsbildung durch Bearbeiten praktischer Aufgabenstellungen und fördern 
so die Einsicht in Sachzusammenhänge. Sie sollen darüber hinaus die für die sachgerechte 
Anlage und Ausführung eigener Experimente erforderlichen Fähigkeiten sowie die sorgfälti-
ge Beobachtung bei selbst durchgeführten Experimenten schulen. 

(3) Die Zugangsvoraussetzungen für die Praktika sind in der Modulübersicht im Anhang aufge-
führt.  
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(4) Das Praktikum wird durch das erfolgreiche Absolvieren der experimentellen Übungen und 
Versuche (z. B. Protokolle, Herstellen von Präparaten, Analysen und Versuche) abgeschlos-
sen.   

(5) Näheres regeln die Praktikumsrichtlinien der Fakultät. 

 

§ 8 

Zulassung zu den Praktika  

(1) Bei den Praktika ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus organisatorischen 
und aus Sicherheitsgründen begrenzt.  

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerber oder Bewerberinnen die Aufnahmefähigkeit, regelt auf An-
trag des oder der jeweiligen Lehrenden der Dekan oder die Dekanin oder ein oder eine von 
ihm oder ihr beauftragter Lehrender oder beauftragte Lehrende mit Beteiligung der Fakul-
tätskommission für Lehre und Studium den Zugang (§ 59 Absatz 2 HG). Dabei sind die Be-
werber oder Bewerberinnen in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt angewiesen sind, soweit sie in den Bachelorstudiengang Chemie (B. 
Sc.) an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben oder als Zweithörerinnen 
oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan für das Ba-
chelorstudium Chemie in diesem Fachsemester vorgesehen ist, zum anderen Studieren-
de, die sich im letzten Fachsemester ihres Bachelorstudiums Chemie laut Regelstudien-
zeit oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um 
ihr Bachelorstudium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. Studierende, 
die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeit-
punkt nicht angewiesen sind, soweit sie für den Studiengang Chemie (B. Sc.) an der 
Technischen Universität Dortmund eingeschrieben oder als Zweithörerinnen oder Zweit-
hörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

2. Studierende, die für diese Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß 
§ 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

3. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Voraussetzun-
gen für diese Lehrveranstaltung erbringen. 

(3) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber oder Bewerberinnen 
in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung, chroni-
scher Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 
betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Leben-
spartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürf-
tig ist). 

2. Studierende mit längerer Wartezeit sind Studierenden mit kürzerer Wartezeit vorzuzie-
hen. Studierende, die die Lehrveranstaltung noch nicht besucht haben, können Studie-
renden vorgezogen werden, die die Veranstaltung schon besucht haben, ohne den Leis-
tungsnachweis zu erwerben. 

3. Ist für die Teilnahme an dem Praktikum die Teilnahme an einem vorhergehenden Modul 
vorausgesetzt, so entscheiden die Prüfungsergebnisse der zu dem Modul gehörenden 
Prüfung. 
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4. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.  

(4) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 3 
Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im 
Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegen-
über der Dekanin oder dem Dekan geltend zu machen. 

(5) Die Fakultät stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, dass in der Regel 
den unter Absatz 2 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt kein Zeitverlust oder höchstens ein Zeitver-
lust von einem Semester entsteht. 

 

§ 9 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begründe-
ten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Der Mo-
dulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul 
auch durch kumulativ erbrachte benotete  Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ers-
ten beiden Semester können auch mit einer unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten 
Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweiligen Prüfungsformen (Modulprüfung oder 
Teilleistungen / benotet oder unbenotet) ergeben sich aus der Anlage.  

(2) Prüfungsleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form von Klausuren, münd-
lichen Prüfungen, testierten Praktikumsleistungen, schriftlichen Ausarbeitungen oder Vor-
trägen auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen, erbracht. Die jeweils verantwortlichen 
Prüferinnen oder Prüfer können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeigne-
te Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin oder dem Prüfer spä-
testens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung durch Aushang bekannt gegeben. Auf 
Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten Zeit-
raum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs vorgesehe-
nen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in der Anlage als Vo-
raussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich abgelegt sind. 

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Voraussetzun-
gen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig gemacht wer-
den. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus den Modulbe-
schreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt mindestens 2, höchstens 4 Stunden. Die Klau-
surarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Die jeweils zuge-
lassenen Hilfsmittel werden von der Prüferin oder dem Prüfer zu Beginn des Anmeldezeit-
raums durch Aushang bekannt gegeben. Das Ergebnis der Klausur soll spätestens nach 6 
Wochen bekannt gegeben werden, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten 
sind. 

(7) Klausuren können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 
Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prüfungsauf-
gaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelten 
Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse 
ermöglichen. Sie werden von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
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Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist festzulegen, wel-
che Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(8) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mindestens einer Prüferin oder einem Prüfer in Ge-
genwart mindestens einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers        
(§ 13), die oder der vor der Festsetzung der Note zu hören ist bzw. sind, abzunehmen. Dar-
über hinaus sind schriftliche oder mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer 
Prüferin und einem Prüfer zu bewerten. 

(9) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser bzw. 
diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 18 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Beisitzer 
zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin 
und einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 
mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungs-
leistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 18 
Absatz 7 ermittelt.  

(10) Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindestens 20 Minu-
ten und höchstens 45 Minuten. Mündliche Gruppenprüfungen finden mit höchstens 2 Stu-
dierenden statt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in ei-
nem späteren Prüfungszeitraum der gleichen mündlichen Prüfung unterziehen wollen, wer-
den nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, 
es sei denn, die oder der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 
Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder dem 
Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden.  

(11) Schriftliche Ausarbeitungen können aus einem Gesamtbericht oder mehreren Einzelberich-
ten bestehen. 

(12) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-
staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere sein: 
Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, 
mündliche oder schriftliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleis-
tungen können benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet 
werden. § 18 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleis-
tungen. Eine Teilnahme an diesen Studienleistungen kann auch als freiwillig angegeben 
werden. 

(13) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 
Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studien-
leistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhand-
buchs definiert ist, wird sie von der oder dem Lehrenden spätestens zwei Wochen nach Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(14) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren Lehr-
veranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen Lernziele eine 
regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und verhältnismäßig ist, kann 
eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem Lehrenden in Abstimmung mit 
dem Prüfungsausschuss im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei 
ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Um-
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fang die Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das 
Lernziel auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten Ar-
beitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen ist 
ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall losgelöste Fest-
stellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets unzulässig. Die genaue Aus-
gestaltung der Anwesenheitspflicht wird in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
festgelegt und den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben.  

(15) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer Erkrankung 
nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in 
welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Bei Zweifeln wird die 
zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Be-
reich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der 
Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 

(16) Sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungsleistungen können im Einvernehmen zwi-
schen Prüferin oder Prüfer und Kandidatin oder Kandidat auch in englischer Sprache er-
bracht werden. 

(17) Sofern ein ordnungsgemäßes Prüfungsverfahren sichergestellt ist, kann der Prüfungsaus-
schuss zur Förderung der Internationalität auf vorherigen Antrag und mit Zustimmung der 
Prüferin oder des Prüfers Ausnahmen im Prüfungsverfahren hinsichtlich Art, Ort und Zeit-
punkt der Prüfung bewilligen, wenn zum vorgesehenen Prüfungszeitpunkt ein begründeter 
studienfördernder Auslandsaufenthalt angestrebt wird und die Teilnahme am regulären 
Prüfungsverfahren unzumutbar ist. 

 

§ 10 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der jewei-
ligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen betragen. 
Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche 
vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor 
dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt dann als nicht zu 
der Prüfung angemeldet. 

(2) Die Abschlussprüfung für ein Modul soll in dem Semester durchgeführt werden, in dem die 
letzte, zu diesem Modul gehörende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein Wiederholungstermin 
soll spätestens im darauf folgenden Semester angeboten werden. Die Prüfungstermine 
werden vom Prüfungsausschuss bestätigt und spätestens vier Wochen vor dem Ende der 
Vorlesungszeit in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(3) Für Module, deren Lehrveranstaltungen mit im Wesentlichen gleichen fachlichen Lehrinhal-
ten in jährlichem Turnus abgehalten werden (z. B. Module des Pflichtbereichs), sind die je-
weils zugehörigen Prüfungen nach Absatz 2 zugleich Wiederholungstermine für Kandidatin-
nen oder Kandidaten, die die Prüfungen für dieses Modul bei den ersten beiden Terminen 
nicht bestanden oder nicht wahrgenommen haben. 

(4) Für Module, deren Lehrveranstaltungen nicht mit fachlich gleichen Lehrinhalten in jährli-
chem Turnus abgehalten werden (z. B. Module aus dem Wahlpflichtbereich), wird ein zwei-
ter Wiederholungstermin angeboten. Ein Anspruch auf weitere Wiederholungstermine be-
steht nicht. 
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(5) Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfallzei-
ten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, durch die 
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners oder der einge-
tragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 
Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

§ 11 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 
sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer 
Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt 
werden. 

(2) Das endgültige Nichtbestehen von Wahlpflichtmodulen kann durch andere erfolgreich ab-
solvierte Wahlpflichtmodule ausgeglichen werden.    

(3) Falls die zweite Wiederholung einer Prüfung in schriftlicher Form erfolgt, hat die oder der 
Studierende sich vor der Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) einer mündlichen 
Ergänzungsprüfung zu unterziehen. § 10 Absatz 1 findet keine Anwendung. Bei von der Fa-
kultät für Mathematik durchgeführten Prüfungen findet keine mündliche Ergänzungsprü-
fung statt. Für die Abnahme der mündlichen Ergänzungsprüfung gelten § 9 Absatz 8 und Ab-
satz 10 und § 18 entsprechend. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note 
„ausreichend“ (4,0)   oder „nicht ausreichend“ (5,0) festgesetzt. Die mündliche Ergänzungs-
prüfung hat innerhalb von 12 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu erfol-
gen. Das Gesamtergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten und der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Ergänzungsprüfung bekannt zu geben. Insgesamt kön-
nen im Bachelorstudiengang Chemie maximal drei mündliche Ergänzungsprüfungen absol-
viert werden. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die Note „nicht 
ausreichend“ (5,0) auf Grund eines Täuschungsversuchs, eines Versäumnisses oder eines 
Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 15 festgesetzt wurde. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann die Bachelorarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 
neuem Thema und anderen Prüferinnen oder Prüfern wiederholt werden. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei der Wiederholung ist die Rückgabe des Themas 
gemäß § 19 Absatz 4 nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anferti-
gung der nicht erfolgreichen Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat.  

(5) Nicht erfolgreich absolvierte Prüfungen sollen spätestens im zweiten auf die nicht bestan-
dene Prüfung folgenden Semester wiederholt werden. Bei Modulen, auf die § 10 Absatz 4 
zutrifft, ist nach Verstreichen der letzten Wiederholungsmöglichkeit gemäß § 10 Absatz 4 
das Modul insgesamt zu wiederholen. Die Anzahl zulässiger Wiederholungen nach Absatz 1 
wird hierdurch nicht erhöht. 

(6) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 180 Leistungspunkte aus den studien-
begleitenden Prüfungen und für die Bachelorarbeit erworben wurden. 

(7) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn  

a) die Bachelorarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht be-
standen gilt oder 

b) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde oder 

c) die Kandidatin oder der Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von Leis-
tungspunkten erwerben kann. 
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(8) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht bestan-
den, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem 
Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine 
Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der Zusatz, 
dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 

  

§ 12 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie einen Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss besteht aus der Dekanin oder dem Dekan als der oder dem Vorsit-
zenden, drei weiteren hauptamtlich an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie tä-
tigen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, darunter die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studierenden der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie, die für diesen Bachelorstudiengang oder einen anderen Studiengang der Fa-
kultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund mit fach-
lich mindestens gleichwertigem Abschluss eingeschrieben sind. Die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter der oder des Vorsitzenden und die weiteren nichtstudentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, die studentischen 
Mitglieder für ein Jahr vom Fakultätsrat gewählt. Für die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist von der Dekanin oder dem 
Dekan bekannt zu geben. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan kann für die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit den Vorsitz in die-
sem Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat auf die Prodekanin oder 
den Prodekan für Studium und Lehre oder auf eine andere Hochschullehrerin oder einen an-
deren Hochschullehrer der Fakultät übertragen. 

(3) Der Prüfungsausschuss sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen und 
achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus berichtet der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfra-
gen, Eilentscheidungen etc.) im Rahmen der laufenden Geschäfte auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an den Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer noch mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entschei-
dungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung von Leistungen und der Bestellung 
von Prüferinnen oder Prüfern und Beisitzerinnen oder Beisitzern, nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei-
zuwohnen. 
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(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-
tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund.  

 

§ 13 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen oder Prüfer sowie die Beisitzerinnen oder 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses übertragen. Zu Prüferinnen oder Prüfern dürfen nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen oder Hochschuldozenten, 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten und Lehrbeauftragte sowie weitere prüfungsberech-
tigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden, die in dem der Prüfung vo-
rangehenden Studienabschnitt eine selbstständige Lehrtätigkeit in dem Prüfungsfach an 
der Technischen Universität Dortmund ausgeübt haben. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer 
darf nur bestellt werden, wer eine Diplom – oder Bachelorprüfung im entsprechenden Fach-
gebiet bestanden hat oder entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann.   

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Für die Bachelorarbeit kann die Kandidatin oder der Kandidat die beiden Prüferinnen oder 
Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch. 

(4) Der Kandidatin oder dem Kandidaten sollen die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzei-
tig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben wer-
den.  

 

§ 14 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester findet 
die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 
die Kandidatin  oder der Kandidat ohne triftigen Grund entweder zu einem Prüfungstermin 
nicht erscheint, nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt 
oder eine schriftliche Prüfungsleistung nicht fristgerecht einreicht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen 
ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten muss 
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das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 
einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prü-
fung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden aus 
gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, 
die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bestehen für den Prüfungsausschuss zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich er-
scheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss eine ärztliche Bescheinigung einer Ver-
trauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen Universität Dortmund verlan-
gen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis 
nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 
die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“  bewertet. 
Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein Täuschungsver-
such oder eine Täuschungshandlung vorliegt, trifft die jeweilige Prüferin oder der jeweilige 
Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne 
von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokol-
liert diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin 
oder der jeweilige Prüfer entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0)   oder 
„nicht bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweili-
gen Prüfer oder der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für 
die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung 
oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von der Kandidatin und dem Kandidaten bei Modulprüfungen 
oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei 
einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbststän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 
wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 19 Absatz 9 bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung 
ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Bachelorprüfung  

 

§ 16 

Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Studiengang oder der Zulassung als Zweithörerin oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den 
Prüfungen des Bachelorstudiengangs Chemie zugelassen, es sei denn, die Zulassung ist 
gemäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
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a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prü-
fung in dem Bachelorstudiengang Chemie an der Technischen Universität Dortmund    
oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine erhebliche inhaltli-
che Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-
genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-
scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nichtbe-
stehen noch nicht vorliegt. 

 

§ 17 

Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung setzt sich zusammen aus 139 Leistungspunkten für Prüfungen in den 
Pflichtmodulen dieses Studiengangs, aus 26 Leistungspunkten für Prüfungen in den Wahl-
pflichtmodulen und aus 15 Leistungspunkten für die erfolgreich durchgeführte Bachelorar-
beit (12 Leistungspunkte) einschließlich der abschließenden Disputation 
(3 Leistungspunkte).  

(2) Prüfungsfächer im Sinne dieser Ordnung sind für den Pflicht- und Wahlpflichtanteil des 
Studiengangs: 

1. Allgemeine, Anorganische und Analytische Chemie (zugeordnete Module: M-AC-1, 
M-AC-3V, M-AC-4) 

2. Organische Chemie (zugeordnete Module: M-OC-1, M-OC-2V, M-OC-3, M-BC-1C) 

3. Physikalische Chemie (zugeordnete Module: M-PC-1, M-PC-2, M-PC-3) 

4. Synthesen und Methoden (zugeordnete Module: M-AO-1, M-AO-2) 

5. Technische Chemie (zugeordnete Module: M-TC) 

6. Physik (zugeordnete Module: M-P-1, M-P-2, M-P-3) 

7. Mathematik (zugeordnete Module: M-M-1, M-M-2) 

8. Wahlpflichtbereich (zugeordnete Module: M-WV-1, M-WV-2, M-VP-1, M-VP-2) 

9. Bachelorarbeit, Disputation und das Modul M-VB.  

Das Modul M-TO wird nicht benotet und die Praktika M-AC-2, M-AC-3P, M-OC-2P, M-PC-1P 
und M-VB werden ohne Prüfung abgeschlossen. Sie zählen somit nicht zu den Prüfungsfä-
chern, welche in die Gesamtnote eingehen. 

(3) Die Zuordnung der Leistungspunkte zu den Modulen sowie die Zuordnung der Lehrveran-
staltungen zu den Modulen regelt der Modulplan in der Anlage dieser Ordnung. 

 

§ 18 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bildung 
von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen und die Bachelorarbeit werden von den je-
weiligen Prüferinnen und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt, 
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3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigung oder Erhöhung einzelner Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7 oder 4,3 oder 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 
Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Notenmaß-
stab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt  

nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

     nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn das 
Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 
als bestanden, wenn 

a) 50 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 20 % die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen 
haben. 

(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 
damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 
Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Auf-
gaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen wird 
die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Gesamtpunkt-
zahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 
Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel 
der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der im 
Rahmen des Moduls abgelegten Teilleistungen. Auf Antrag des oder der Studierenden kön-
nen bei der Festsetzung der Modulnote darüber hinaus bis zu drei freiwillige semesterbe-
gleitende Studienleistungen berücksichtigt werden, wenn die Modulprüfung oder die Teil-
leistungen mit mindestens ausreichenden Leistungen bestanden wurden. Die Modulnote 
berechnet sich dann zu mindestens 75 % aus der Note der Modulprüfung bzw. aus dem 
arithmetischen Mittel der Teilleistungen und bis zu 25 % aus dem arithmetischen Mittel der 
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Noten von den bis zu drei freiwilligen semesterbegleitenden Studienleistungen. Die Modul-
noten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5 = sehr gut 

1,6 bis 2,5 = gut 

2,6 bis 3,5 = befriedigend 

3,6 bis 4,0  = ausreichend 

ab 4,1 = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Fachnoten in den Prüfungsfächern errechnen sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der zugehörigen Module, die jeweils mit der Anzahl der ihnen zugeordneten Leis-
tungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(9) Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
gemäß Absatz 7 gebildeten, nicht gerundeten Noten aller benoteten Module (einschließlich 
der Bachelorarbeit und der Disputation), wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl 
der zu diesem Modul gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entspre-
chend. 

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-
fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-
fungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen:  

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(11) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 
aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 
ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten 
zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade 
ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prü-
fungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende 
Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichs-
gruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus 
kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe 
erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 19 

Zulassung zur und Erstellung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist zusammen mit der anschließenden Disputation Bestandteil der 
wissenschaftlichen Ausbildung in diesem Studiengang. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, eine im Umfang angemessene 
experimentelle oder theoretische Aufgabe aus dem Gebiet der Chemie in einer 
vorgegebenen Frist zu strukturieren, auf der Grundlage bekannter Verfahren unter 
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wissenschaftlichen Gesichtspunkten selbstständig zu bearbeiten und sachgerecht 
schriftlich darzustellen. 

(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer (§ 13), die oder der die 
Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllt und die oder der hauptamtlich an der 
Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund mit 
Ausnahme der Lehrbereiche Didaktik der Chemie und Didaktik der Biologie, tätig ist, betreut 
werden. Die Bachelorarbeit kann auch durch jede Prüferin oder jeden Prüfer (§ 13) betreut 
werden, die oder der die Voraussetzungen des § 65 Absatz 1 HG erfüllt und regelmäßig im 
Pflicht- und / oder Wahlpflichtteil dieses Studiengangs Lehrveranstaltungen durchführt und 
durch Beschluss des Prüfungsausschusses mit den in Satz 1 genannten Prüferinnen oder 
Prüfern gleichgestellt ist.  

(3) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Voraussetzung für die 
Zulassung zur Bachelorarbeit ist der erfolgreiche Abschluss aller Module, die nach dem 
Studienplan bis zum Ende des fünften Fachsemesters abgeschlossen werden. Dabei dürfen 
zwei Leistungsnachweise des 5. Semesters noch fehlen, sofern sie nicht zum Fach der 
Bachelorarbeit gehören. Praktika, die nach dem Studienplan im 1. bis 5. Semester 
stattfinden, müssen abgeschlossen sein.  Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzun-
gen ist dem Antrag beizufügen. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Zu-
gleich wird der Termin für die Abgabe der Bachelorarbeit festgesetzt. Die Kandidatin oder 
der Kandidat kann in dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des The-
mas Vorschläge machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlags-
recht, so vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine 
Betreuerin oder einen Betreuer für die Bachelorarbeit.  

(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen ab der 
Ausgabe zurückgegeben werden; die Bachelorarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt zehn Wochen. Sie beginnt mit der 
Ausgabe des Themas und endet mit dem durch den Prüfungsausschuss festgesetzten 
Abgabetermin. Erfolgt die Ausgabe der Bachelorarbeit innerhalb der ersten sechs Wochen 
des 6. Fachsemesters, beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Das Thema und die Aufga-
benstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb dieser Frist ab-
geschlossen werden kann.  

(6) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise einmalig um höchstens vier Wochen 
verlängern, wenn die für die Verlängerung angeführten Gründe nicht durch die Kandidatin 
oder den Kandidaten zu vertreten sind. Der Antrag ist spätestens 2 Wochen vor Ablauf der 
Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen.  

(7) Der Umfang der Bachelorarbeit soll in der Regel 30 DIN-A4-Seiten nicht übersteigen. 

(8) Die Bachelorarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Gruppe bearbeitet wird. 
Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der 
oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und 
die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(9) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit versichert die Kandidatin oder der Kandidat an Eides 
statt, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate unter Angabe der 
Quelle kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträ-
ge aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Bachelorarbeit als 
fester Bestandteil der Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden. 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
24/2015          Seite 122 
 

§ 20 

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht zum festgesetzten Abgabetermin bei der Zentralen Prü-
fungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund in dreifacher Ausfertigung und zu-
sätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektroni-
schen Fassung einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postan-
lieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgerecht einge-
reicht, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prü-
fer zu begutachten und zu bewerten. Erste Prüferin oder erster Prüfer ist in der Regel die 
Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite 
Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bei der Ausgabe des Themas bestimmt. Sofern 
zwingende Gründe dies erfordern, kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall abweichend 
von § 13 Absatz 1 auch Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder Hochschuldozen-
tinnen oder Hochschuldozenten anderer Hochschulen als zweite Prüferin oder zweiten Prü-
fer zulassen. Mindestens eine oder einer der Prüferinnen oder Prüfer muss hauptamtlich an 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund tä-
tig sein. 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 18 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden ein-
zelnen Bewertungen gebildet, sofern deren Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit mit 
mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder 
ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note 
der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die 
Bachelorarbeit kann jedoch nur dann mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 18 Absatz 7 gilt ent-
sprechend. 

(4) Die Bewertung der Bachelorarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten in der Regel spä-
testens 4 Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 21 

Disputation 

(1) Die Disputation soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, ein selbst 
durchgeführtes Projekt im Zusammenhang mündlich darzustellen, die gewählte Vorge-
hensweise zu begründen und in einem erweiterten fachlichen Rahmen zu verteidigen. 

(2) Der Termin der Disputation soll nicht später als 4 Wochen nach dem Abgabetermin der Ba-
chelorarbeit liegen. 

(3) In der Disputation berichtet die Kandidatin oder der Kandidat fakultätsöffentlich über das 
von ihr oder ihm in der Bachelorarbeit durchgeführte Projekt und die dabei erhaltenen Er-
gebnisse. Als Prüfungskommission müssen anwesend sein 

 die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit als erste Prüferin oder erster Prüfer und Vor-
sitzende oder Vorsitzender der Prüfungskommission, 

 eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer; dies kann die zweite Prüferin oder der 
zweite Prüfer für die Bachelorarbeit sein,  
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 eine sachkundige Beisitzerin oder ein sachkundiger Beisitzer, die  oder der von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den Prüferinnen oder 
Prüfern benannt wird. Die Beisitzerin oder der Beisitzer hält die wesentlichen Gegen-
stände der Diskussion in einem Protokoll fest. 

(4) Die Disputation soll mindestens 30 und höchstens 45 Minuten dauern, davon soll der Be-
richt nicht mehr als 20 Minuten beanspruchen. Mindestens die Hälfte der vorgesehenen Ge-
samtdauer ist für die Diskussion des Vortragsinhalts vorzusehen.  

(5) Die Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit leitet die Diskussion. Sie oder er kann 
Fragen zum Inhalt des Berichts und zu der im Bericht verwendeten Argumentation von allen 
Zuhörerinnen oder Zuhörern zulassen. Fragen der Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerin-
nen oder Beisitzer haben dabei Vorrang. 

(6) Für die Bewertung gilt § 9 Absatz 9 Satz 2 und Satz 3. Die Disputation kann nur dann mit 
„ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn höchstens ein Mitglied der Prü-
fungskommission für „nicht ausreichend“ (5,0) stimmt. 

 

§ 22 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbe-
stehen in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit 
diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden.  

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 
Transcript of Records aufgenommen. 

 

§ 23 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorprüfung bestanden, so wird ihr oder ihm 
möglichst innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung der letzten Prüfungs-
leistung ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Bachelorprüfung 
einschließlich des ECTS-Grades nach § 18 Absatz 10, die Bezeichnung der Prüfungsfächer 
(§ 17) und die zugehörigen Fachnoten, das Thema und die Note der Bachelorarbeit, die Note 
der Disputation, die Module und Modulnoten sowie die in den einzelnen Modulen erworbe-
nen Leistungspunkte aufzunehmen.  

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-
sentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 
dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma 
Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem 
Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of Records). 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten zu-
sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen 
sind. 

(4) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 
und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie zu versehen. Es trägt 
das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Bachelorprü-
fung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheini-
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gung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen 
Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 18 Absatz 1 enthält. Diese 
Bescheinigung kann höchstens einmal pro Semester beantragt werden. 

(6) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-
ten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt.  

 

§ 24 

Bachelorurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden eine Bachelorurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher Sprache sowie eine englischsprachige Übersetzung ausgehändigt. 
In der Bachelorurkunde wird die Verleihung des akademischen  Grades gemäß § 3 
beurkundet. Der Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der Bachelorur-
kunde anzugeben.  

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Chemie und 
Chemische Biologie und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 
versehen. 

 

 
III. Schlussbestimmungen 

 

§ 25 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen Gele-
genheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Prüfungszeug-
nis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Der Bachelorgrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
setzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aber-
kennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie.  
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§ 26 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme werden von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und mit Be-
kanntgabe der Klausurergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen Prüfungen wird der 
Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag gewährt. 

(3) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 27 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015 / 2016 
erstmalig in den Bachelorstudiengang Chemie eingeschrieben worden sind. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie vom 8. September 2015 und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 
vom 13. August 2015. 

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Anlage 1: Modulübersicht für den Bachelorstudiengang Chemie 

Module Leistungspunkte 

(Credits) 

Prüfungsart Zugangsvoraussetzung zum Prak-
tikum 1) 

Pflichtmodule  

M-P-1 4 Modulprüfung  

M-P-2 4 Modulprüfung  

M-P-3 3 Modulprüfung Erfolgr. Abschl. M-P-1 oder M-P-2 

M-TO 2 unbenotete  
Modulprüfung 

 

M-M-1 5 Modulprüfung  

M-M-2 5 Modulprüfung  

M-AC-1 10 Modulprüfung  

M-AC-2 9 * Erfolgr. Abschl. M-AC-1 

M-AC-3P 9 * Erfolgr. Abschl. M-AC-1 und M-
AC-2 

M-AC-3V 5 Modulprüfung  

M-AC-4 3 Modulprüfung  

M-OC-1 5 Modulprüfung  

M-OC-2P 11 * Erfolgr. Abschl. M-AC-2 und M-
OC-1 

M-OC-2V 5 Modulprüfung  

M-OC-3 4 Modulprüfung  

M-PC-1 9 Modulprüfung  

M-PC-1P 6 * Erfolgr. Abschl. M-AC-2 

M-PC-2 12 Modulprüfung Erfolgr. Abschl. M-AC-2 

M-PC-3 4 Modulprüfung  

M-AO-1 4 Modulprüfung  

M-AO-2 8 Modulprüfung Erfolgr. Abschl. M-AC-2, M-OC-1, 
erfolgr. Teiln. am Praktikum aus 
M-OC-2P 

M-BC-1C 5 Modulprüfung  

M-TC 7 Modulprüfung  

Bachelorarbeit 12 Modulprüfung  

Disputation 3 Modulprüfung  

Wahlpflichtmodule  

M-WV-1 4 Modulprüfung  

M-WV-2 4 Modulprüfung  

M-VP-1 7 Modulprüfung 2) 

M-VP-2 7 Modulprüfung 3) 

M-VB  4 *  

* vgl. § 7 Absatz 4 
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1) Ab dem 3. Fachsemester sind für alle Praktika die erfolgreichen Abschlüsse der Module M-TO 
und M-AC-1 Zugangsvoraussetzungen. 
2) Erfolgreicher Abschluss der Praktika der Studienmodule M-AC-3P, M-OC-2P, M-PC-1P, M-PC-
2, und M-AO-2 sowie die Teilnahme an den Abschlussprüfungen aller Studienmodule, die bei ei-
nem durchgängig erfolgreichen Studium (vgl. Studienplan) bis Ende des vierten Fachsemesters 
abgeschlossen sind. 
3) Erfolgreicher Abschluss aller Pflichtmodule, die dem Prüfungsfach zugerechnet werden. 
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Anlage 2: Studienplan für den Bachelorstudiengang Chemie 

           
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 1. Semester V Ü S P SWS LP 
 1.1 M-AC-1 Allgemeine und Anorganische Chemie 1 4 2    8 
 1.2 M-AC-1 Analytische Chemie 1 1 1    2 
 1.3 M-M-1 Mathematik für Chemiestudierende 1 3 1    5 

 1.4 M-AC-2 Allgemeine und Anorganische Chemie Praktikum 1   1 
1
0 

 9 

 1.5 M-TO Toxikologie und Rechtskunde 2     2 
 1.6 M-P-1 Physik für Chemiestudierende 1 2 1    4 

   Summe 12 5 1 
1
0 28 30 

         

Pos. Modul Lehrveranstaltungen 2. Semester V Ü S P SWS LP 
 2.1 M-OC-1 Organische Chemie 1  3 1    5 

 2.2 
M-AC-
3V 

Anorganische Chemie 2 2     3 

 2.3 
M-AC-
3V 

Analytische Chemie 2 1 1    2 

 2.4 
M-AC-
3P 

Allgemeine und Anorganische Chemie Praktikum 2   2 7  9 

 2.5 M-P-2 Physik für Chemiestudierende 2 2 1    4 
 2.6 M-M-2 Mathematik für Chemiestudierende 2 3 1    5 
 2.7 M-PC-1 Physikalische Chemie 1 2 1    4 

   Summe 13 5 2 7 27 32 
         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 3. Semester V Ü S P SWS LP 

 3.1 
M-OC-
2V 

Organische Chemie 2 3 1    5 

 3.2 
M-OC-
2P 

Organisch-Chemisches Praktikum   2 
1
0 

 11 

 3.3 M-PC-1 Physikalische Chemie 2 3 1    5 

 3.4 
M-PC-
1P 

Physikalisch-Chemisches Praktikum 1   1 5  6 

 3.5 M-P-3 Physikalisches Praktikum (Blockpraktikum i. d. vorl.-fr. Zeit)    3  3 

   Summe 6 2 3 
1
8 29 30 

         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 4. Semester V Ü S P SWS LP 
 4.1 M-PC-2 Physikalische Chemie 3 3 1    5 
 4.2 M-PC-2 Physikalisch-Chemisches Praktikum 2    7  7 

 4.3 M-AO-1 
Methoden der Strukturaufklärung im Festkörper (AC) und in 
Lösung (OC) 

2 2    4 

 4.4 M-AO-2 Praktikum Synthesen und Methoden (AC/OC)  1 1 8  8 
 4.5 M-TC Einführung in die Technische Chemie 3 1    5 

   Summe 8 5 1 
1
5 29 29 
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Pos. Modul Lehrveranstaltungen 5. Semester V Ü S P SWS LP 
 5.1 M-PC-3 Physikalische Chemie 4 2 1    4 

 5.2 
M-WV-
1 

Wahlpflichtvorlesung 1 2 1    4 

 5.3 
M-BC-
1C 

Bioorganische Chemie 3 1    5 

 5.4 M-VP-1 Vertiefungspraktikum 1*   1 7  7 
 5.5 M-AC-4 Konzepte der Anorganischen Chemie 2     3 
 5.6 M-OC-3 Organische Chemie 3 2 1    4 
 5.7 M-TC Praktikum Technische Chemie    2  2 

   Summe 11 4 1 9 25 29 
 
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 6. Semester V Ü S P SWS LP 

 6.1 
M-WV-
2 

Wahlpflichtvorlesung 2 2 1    4 

 6.2 M-VP-2 Vertiefungspraktikum 2*   1 7  7 
 6.3 M-VB Vertiefung auf dem Gebiet der Bachelorarbeit    6  4 
 6.4  Bachelorarbeit (10 Wochen)      12 
 6.5  Bachelorarbeit Disputation      3 

    Summe 2 1 1 
1
3 11 30 

      52 22 9 
7
2 149 180 

Zeichenerklärung: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, SWS = 
Semesterwochenstunden   

 

*Ein Vertiefungspraktikum muss im Fach der Bachelorarbeit bzw. in AC, OC, PC gewählt werden, 
M-VP-2 muss in einem anderem Fach als M-VP-1 absolviert werden. Eine der beiden 
Wahlpflichtvorlesungen soll zur Berufsqualifizierung genutzt werden.  
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Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Chemie  

der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 
an der Technischen Universität Dortmund 

vom 17. September 2015 
 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547) hat 
die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
 

I. Allgemeines  
§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 
§ 3 Mastergrad 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen  
§ 5 Leistungspunktesystem 
§ 6 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang  
§ 7 Praktika 
§ 8 Zulassung zu den Praktika 
§ 9 Prüfungen und Nachteilsausgleich 
§ 10 Fristen und Termine 
§ 11 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 
§ 12 Prüfungsausschuss  
§ 13 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 14 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

II. Masterprüfung 
§ 16 Zulassung zur Masterprüfung 
§ 17 Umfang der Masterprüfung 
§ 18 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten 
§ 19 Zulassung zur und Erstellung der Masterarbeit 
§ 20 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 21 Kolloquium 
§ 22 Übergang in den Promotionsstudiengang 
§ 23 Zusatzqualifikationen 
§ 24 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 
§ 25 Masterurkunde 

III. Schlussbestimmungen  
§ 26 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 
§ 27 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
§ 28 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
Anlage: Modulübersicht, Studienplan 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang „Chemie“ an der Fakultät für 
Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund. Sie regelt gemäß       
§ 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Masterstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, die 
Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat beschlossen und sind 
dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Lehre und Studium in diesem Studiengang vermitteln den Studierenden unter Berücksichti-
gung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt und der fachübergreifenden 
Bezüge die erforderlichen Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so, dass sie zu 
selbstständiger wissenschaftlichen Arbeit, kritischer Einordnung und verantwortlichem 
Anwenden wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden befähigt werden. 

(2) Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im 
Masterstudiengang Chemie. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Kan-
didatin oder der Kandidat die Zusammenhänge des Faches überblickt und in der Lage ist, 
selbstständig wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in der beruflichen Praxis bei 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben problemorientiert anzuwenden.  

 

§ 3 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung in diesem Studiengang verleiht die Technische Uni-
versität Dortmund durch die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie den akademischen 
Grad „Master of Science” („M. Sc."). 

 

§ 4 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Chemie ist 

a) ein Bachelorabschluss in dem Studiengang Chemie oder Chemische Biologie der Tech-
nischen Universität Dortmund oder  

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechssemest-
rigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hochschule außer-
halb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, sofern der Prüfungsausschuss festge-
stellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a genannten 
Abschluss und Studiengang vorliegen.   

(2) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. Maß-
stab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist 
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ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Abschlusses und des 
Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Absatz 1 lit. a. Abhängig von 
dieser Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur 
erfolgreichen Absolvierung fehlender Leistungen aussprechen oder die Zulassung ablehnen. 
Auflagen können mit einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten verlangt werden 
und müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen werden. 
Für die im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen gilt § 11 Absatz 1 ent-
sprechend.  

(3) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der Wesentlichkeit 
von Unterschieden  die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
zu beachten. Bei Unklarheiten kann der Prüfungsausschuss die Bewerberinnen und Bewer-
ber zu einem Gespräch über die fachlichen Inhalte des Abschlusses zur Bestimmung der 
Gleichwertigkeit des Abschlusses einladen. Das Gespräch wird von zwei Hochschullehrerin-
nen oder Hochschullehrern der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie durchgeführt. 

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerber folgende Kriterien erfüllen: 

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens die 
Note „befriedigend“ (3,0) oder im Falle eines ausländischen Abschlusses eine der Note 
„befriedigend“ (3,0) im jeweils landesüblichen Notensystem mindestens gleichwertige 
Note erzielt. Wurde diese Gesamtnote nicht erreicht, so kann die besondere Eignung 
durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden, wenn das Gesamtbild der Bewer-
bung in fachlicher Hinsicht die erfolgreiche Bewältigung des Masterstudiums erwarten 
lässt. Hierzu kann der Prüfungsausschuss vor seiner Entscheidung die entsprechenden 
Bewerberinnen oder Bewerber zu einem Gespräch einladen, um die besondere persön-
liche Situation zu besprechen.  

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache 
nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-
werber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deutschen 
Sprache. 

a)  Ausreichende Englischsprachkenntnisse zur Bearbeitung wissenschaftlicher Literatur, 
zum Verstehen von wissenschaftlichen Präsentationen und zur Diskussion wissen-
schaftlicher Ergebnisse in englischer Sprache werden dringend empfohlen. 

(5) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so 
kann der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum gewählten Mas-
terstudiengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis erbringt, dass sie oder er al-
le Prüfungen des Bachelorstudiengangs erfolgreich abgelegt hat. Das Bachelorzeugnis ist 
innerhalb von sechs Monaten nachzureichen. 

 

 

 

 

 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
24/2015          Seite 133 
 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zuge-
ordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt 
und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 30 
Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu vergeben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 
vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt, einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit, 4 Semester 
(zwei Jahre). 

(2) Das Studium gliedert sich in Module, die sich jeweils über höchstens zwei aufeinander fol-
gende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerundete, in sich 
geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 4 Leistungs-
punkten. 

(3) Insgesamt umfasst das Masterstudium 3.600 studentische Arbeitsstunden, die 120 Leis-
tungspunkten entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich aufteilen. 

(4) Das Studium kann im Sommer- oder Wintersemester aufgenommen werden. 

(5) In der Anlage sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung), dar-
gestellt. 

 

§ 7 

Praktika 

(1) Die Praktika umfassen im Masterstudiengang insgesamt 46 Leistungspunkte. Es sind vier 
Wahlpflichtpraktika mit einem Umfang von jeweils 9 Leistungspunkten sowie ein For-
schungspraktikum im Schwerpunktfach mit einem Umfang von 10 Leistungspunkten zu ab-
solvieren. 

(2) In den Praktika werden Handfertigkeiten eingeübt und Methodenkenntnisse vermittelt. Sie 
dienen der Erfahrungsbildung durch Bearbeiten praktischer Aufgabenstellungen und för-
dern so die Einsicht in Sachzusammenhänge. Sie sollen darüber hinaus die für die sachge-
rechte Anlage und Ausführung eigener Experimente erforderlichen Fähigkeiten sowie die 
sorgfältige Beobachtung bei selbst durchgeführten Experimenten schulen. 

(3) Zugangsvoraussetzung für alle Praktika ist das Vorliegen des Sachkundenachweises gemäß 
§ 5 der Chemikalienverbotsverordnung. Sofern dieser nicht aufgrund der Vorausbildung vor-
liegt, ist er spätestens mit dem Abschluss des zweiten Semesters nachzuweisen.  

(4) Teilnahmevoraussetzung am Forschungspraktikum im Schwerpunktfach ist die vorherige 
erfolgreiche Teilnahme an vier Wahlpflichtpraktika sowie die erfolgreiche Teilnahme an 
mindestens zwei Wahlpflichtvorlesungen im Schwerpunktfach. Zusätzlich muss noch an 
den abschließenden Prüfungen von mindestens vier weiteren Wahlpflichtvorlesungen teil-
genommen worden sein. 
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(5) Näheres regeln die Praktikumsrichtlinien der Fakultät. 

 

§ 8 

Zulassung zu den Praktika  

(1) Bei den Praktika ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus organisatorischen 
und aus Sicherheitsgründen begrenzt.  

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerber oder Bewerberinnen die Aufnahmefähigkeit, regelt auf An-
trag der oder des jeweiligen Lehrenden die Dekanin oder der Dekan oder eine oder ein von 
ihr oder ihm beauftragte Lehrende oder beauftragter Lehrender mit Beteiligung der Fakul-
tätskommission für Lehre und Studium den Zugang (§ 59 Absatz 2 HG). Dabei sind die Be-
werberinnen oder Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt angewiesen sind, soweit sie in den Masterstudiengang Chemie (M. Sc.) 
an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben oder als Zweithörerinnen oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan für das Mas-
terstudium Chemie in diesem Fachsemester vorgesehen ist, zum anderen Studierende, 
die sich im letzten Fachsemester ihres Masterstudiums Chemie laut Regelstudienzeit 
oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrveranstaltung benötigen, um ihr 
Masterstudium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschließen. Studierende, die 
nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt 
nicht angewiesen sind, soweit sie für den Studiengang Chemie (M. Sc.) an der Techni-
schen Universität Dortmund eingeschrieben oder als Zweithörerinnen oder Zweithörer 
gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

2. Studierende, die für diese Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß 
§ 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

3. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Voraussetzun-
gen für diese Lehrveranstaltung erbringen. 

(3) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich sind die Bewerberinnen oder Bewerber 
in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung, chroni-
scher Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 
betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Leben-
spartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürf-
tig ist). 

2. Studierende mit längerer Wartezeit sind Studierenden mit kürzerer Wartezeit vorzuzie-
hen. Studierende, die die Lehrveranstaltung noch nicht besucht haben, können Studie-
renden vorgezogen werden, die die Veranstaltung schon besucht haben, ohne den Leis-
tungsnachweis zu erwerben. 

3. Ist für die Teilnahme an dem Praktikum die Teilnahme an einem vorhergehenden Modul 
vorausgesetzt, so entscheiden die Prüfungsergebnisse der zu dem Modul gehörenden 
Prüfung. 

4. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.  

(4) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 3 
Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
24/2015          Seite 135 
 

Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegen-
über der Dekanin oder dem Dekan geltend zu machen. 

(5) Die Fakultät stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, dass in der Regel 
den unter Absatz 2 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt kein Zeitverlust oder höchstens ein Zeitver-
lust von einem Semester entsteht.  

 

§ 9 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begründe-
ten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Der Mo-
dulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul 
auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ers-
ten beiden Semester können auch mit einer unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten 
Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweiligen Prüfungsformen (Modulprüfung oder 
Teilleistungen / benotet oder unbenotet) ergeben sich aus der Anlage. 

(2) Prüfungsleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form von Klausuren, münd-
lichen Prüfungen, testierten Praktikumsleistungen, schriftlichen Ausarbeitungen oder Vor-
trägen auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen, erbracht. Die jeweils verantwortlichen 
Prüferinnen oder Prüfer können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeigne-
te Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin oder dem Prüfer je-
weils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung durch Aushang bekannt ge-
geben. Auf Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen be-
grenzten Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in den Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs als Voraussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich ab-
gelegt sind. 

(5) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt mindestens 2, höchstens 4 Stunden. Die Klau-
surarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Die jeweils zuge-
lassenen Hilfsmittel werden von der Prüferin oder dem Prüfer zu Beginn des Anmeldezeit-
raums durch Aushang bekannt gegeben. Das Ergebnis der Klausur soll spätestens nach 6 
Wochen bekannt gegeben werden, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten 
sind. 

(6) Klausuren können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 
Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prüfungsauf-
gaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelten 
Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse 
ermöglichen. Sie werden von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist festzulegen, wel-
che Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(7) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mindestens einer Prüferin oder einem Prüfer in Ge-
genwart mindestens einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers      
(§ 13), die oder der vor der Festsetzung der Note zu hören ist oder sind, abzunehmen. Dar-
über hinaus sind schriftliche oder mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
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Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer 
Prüferin und einem Prüfer zu bewerten. 

(8) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser bzw. 
diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 18 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Beisitzer 
zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin 
und einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 
mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungs-
leistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 18 
Absatz 7 ermittelt.  

(9) Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindestens 20 Minu-
ten und höchstens 45 Minuten. Mündliche Gruppenprüfungen finden mit höchstens 2 Stu-
dierenden statt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in ei-
nem späteren Prüfungszeitraum der gleichen mündlichen Prüfung unterziehen wollen, wer-
den nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, 
es sei denn, die oder der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 
Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder dem 
Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden.  

(10) Schriftliche Ausarbeitungen können aus einem Gesamtbericht oder mehreren Einzelberich-
ten bestehen. 

(11) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-
staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere sein: 
Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, 
mündliche oder schriftliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleis-
tungen können benotet oder mit bestanden beziehungsweise nicht bestanden bewertet 
werden. § 18 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studien-
leistungen. Eine Teilnahme an diesen Studienleistungen kann auch als freiwillig angegeben 
werden.   

(12) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 
Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studien-
leistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhand-
buchs definiert ist, wird sie von der oder dem Lehrenden spätestens zwei Wochen nach Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(13) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren Lehr-
veranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen Lernziele eine 
regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und verhältnismäßig ist, kann 
eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem Lehrenden in Abstimmung mit 
dem Prüfungsausschuss im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei 
ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Um-
fang die Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das 
Lernziel auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten Ar-
beitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen ist 
ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall losgelöste Fest-
stellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets unzulässig. Die genaue Aus-
gestaltung der Anwesenheitspflicht wird in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
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festgelegt und den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben. 

(14) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer Erkrankung 
nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in 
welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Bei Zweifeln wird die 
zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Be-
reich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der 
Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 

(15) Sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungsleistungen können im Einvernehmen zwi-
schen Prüferin oder Prüfer und Kandidatin oder Kandidat auch in englischer Sprache er-
bracht werden. 

 

§ 10 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der jewei-
ligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen betragen. 
Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche 
vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor 
dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt dann als nicht zu 
der Prüfung angemeldet. 

(2) Die Abschlussprüfung für ein Modul soll in dem Semester durchgeführt werden, in dem die 
letzte, zu diesem Modul gehörende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein Wiederholungstermin 
soll spätestens im darauf folgenden Semester angeboten werden. Die Prüfungstermine 
werden vom Prüfungsausschuss bestätigt und spätestens vier Wochen vor dem Ende der 
Vorlesungszeit in geeigneter Form bekannt gegeben. 

(3) Für Module, deren Lehrveranstaltungen mit im Wesentlichen gleichen fachlichen Lehrinhal-
ten in jährlichem Turnus abgehalten werden (z. B. Module des Pflichtbereichs), sind die je-
weils zugehörigen Prüfungen nach Absatz 2 zugleich Wiederholungstermine für Kandidatin-
nen oder Kandidaten, die die Prüfungen für dieses Modul bei den ersten beiden Terminen 
nicht bestanden oder nicht wahrgenommen haben. 

(4) Für Module, deren Lehrveranstaltungen nicht mit fachlich gleichen Lehrinhalten in jährli-
chem Turnus abgehalten werden (z. B. Module aus dem Wahlpflichtbereich), wird ein zwei-
ter Wiederholungstermin angeboten. Ein Anspruch auf weitere Wiederholungstermine be-
steht nicht. 

(5) Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfallzei-
ten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, durch die 
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners oder der einge-
tragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 
Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 
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§ 11 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 
sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer 
Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt 
werden. 

(2) Das endgültige Nichtbestehen von Wahlpflichtmodulen kann durch andere erfolgreich ab-
solvierte Wahlpflichtmodule ausgeglichen werden.  

(3) Falls die zweite Wiederholung einer Prüfung in schriftlicher Form erfolgt, hat die oder der 
Studierende sich vor der Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) einer mündlichen 
Ergänzungsprüfung zu unterziehen. § 10 Absatz 1 findet keine Anwendung. Für die Abnahme 
der mündlichen Ergänzungsprüfung gelten § 9 Absatz 7 und Absatz 9 und § 18 entspre-
chend. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) oder 
„nicht ausreichend“ (5,0) festgesetzt. Die mündliche Ergänzungsprüfung hat innerhalb von 
12 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu erfolgen. Das Gesamtergebnis 
ist in einem Protokoll festzuhalten und der oder dem Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Ergänzungsprüfung bekannt zu geben. Insgesamt können im Masterstudiengang 
Chemie maximal drei mündliche Ergänzungsprüfungen absolviert werden. Die mündliche 
Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die Note „nicht ausreichend“ (5,0) auf Grund 
eines Täuschungsversuchs, eines Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe 
gemäß § 15 festgesetzt wurde.  

(4) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 
neuem Thema und anderen Prüferinnen oder Prüfern wiederholt werden. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei der Wiederholung ist die Rückgabe des Themas 
gemäß § 19 Absatz 6 nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anferti-
gung der nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat.  

(5) Nicht erfolgreich absolvierte Prüfungen sollen spätestens im zweiten auf die nicht bestan-
dene Prüfung folgenden Semester wiederholt werden. Bei Modulen, auf die § 10 Absatz 4 
zutrifft, ist nach Verstreichen der letzten Wiederholungsmöglichkeit gemäß § 10 Absatz 4 
das Modul insgesamt zu wiederholen. Die Anzahl zulässiger Wiederholungen nach Absatz 1 
wird hierdurch nicht erhöht. 

(6) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den studienbe-
gleitenden Prüfungen und für die Masterarbeit erworben wurden. 

(7) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn  

a) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht be-
standen gilt oder 

b) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde oder 

c) eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von Leis-
tungspunkten erwerben kann. 

(8) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht bestanden, 
so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kan-
didaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Bescheini-
gung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der Zusatz, dass die-
se Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 
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§ 12 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie einen Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss besteht aus der Dekanin oder dem Dekan als der oder dem Vorsit-
zenden, drei weiteren hauptamtlich an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie tä-
tigen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, darunter die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studierenden der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie, die für diesen Masterstudiengang oder einen anderen Studiengang der Fakul-
tät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund mit fachlich 
mindestens gleichwertigem Abschluss eingeschrieben sind. Die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden und die weiteren nichtstudentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, die studentischen 
Mitglieder für ein Jahr vom Fakultätsrat gewählt. Für die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist von der Dekanin oder dem 
Dekan bekannt zu geben. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan kann für die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit den Vorsitz in die-
sem Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat auf die Prodekanin oder 
den Prodekan für Studium und Lehre oder auf eine andere Hochschullehrerin oder einen an-
deren Hochschullehrer der Fakultät übertragen. 

(3) Der Prüfungsausschuss sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen und 
achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus berichtet der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfra-
gen, Eilentscheidungen etc.) im Rahmen der laufenden Geschäfte auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an den Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer noch mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entschei-
dungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung von Leistungen und der Bestellung 
von Prüferinnen oder Prüfern und Beisitzerinnen oder Beisitzern, nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei-
zuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-
tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund.  
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§ 13 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen oder Prüfer sowie die Beisitzerinnen oder 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses übertragen. Zu Prüferinnen oder Prüfern dürfen nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen oder Hochschuldozenten, 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten und Lehrbeauftragte sowie weitere prüfungsberech-
tigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden, die in dem der Prüfung vo-
rangehenden Studienabschnitt eine selbstständige Lehrtätigkeit in dem Prüfungsfach an 
der Technischen Universität Dortmund ausgeübt haben. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer 
darf nur bestellt werden, wer eine Diplom- oder Masterprüfung im entsprechenden Fachge-
biet bestanden hat oder entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Für die Masterarbeit kann die Kandidatin oder der Kandidat die beiden Prüferinnen oder 
Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch. 

(4) Der Kandidatin oder dem Kandidaten sollen die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzei-
tig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben wer-
den.  

 

§ 14 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester findet 
die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat ohne triftigen Grund entweder zu einem Prüfungstermin 
nicht erscheint, nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt 
oder eine schriftliche Prüfungsleistung nicht fristgerecht einreicht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen 
ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten muss 
das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 
einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prü-
fung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden aus 
gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, 
die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bestehen für den Prüfungsausschuss zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich er-
scheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss eine ärztliche Bescheinigung einer Ver-
trauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen Universität Dortmund verlan-
gen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis 
nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 
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(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 
die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein Täuschungsver-
such oder eine Täuschungshandlung vorliegt, trifft die jeweilige Prüferin oder der jeweilige 
Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne 
von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokol-
liert diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin 
oder der jeweilige Prüfer entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0)   oder 
„nicht bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweili-
gen Prüfer oder der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für 
die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung 
oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen oder 
Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtli-
che und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 19 Absatz 10 bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung 
ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Masterprüfung  

 

§ 16 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Studiengang oder der Zulassung als Zweithörerin oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den 
Prüfungen des Masterstudiengangs Chemie zugelassen, es sei denn, die Zulassung ist ge-
mäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prü-
fung in dem Masterstudiengang Chemie an der Technischen Universität Dortmund oder 
in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine erhebliche inhaltliche 
Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-
genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-
scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nichtbe-
stehen noch nicht vorliegt. 
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§ 17 

Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus 90 Leistungspunkten für Prüfungen in den 
Modulen dieses Studiengangs und aus 30 Leistungspunkten für die erfolgreich 
durchgeführte Masterarbeit (25 Leistungspunkte), einschließlich des abschließenden 
Kolloquiums (5 Leistungspunkte).  

(2) Prüfungsfächer im Sinne dieser Ordnung sind 

- ein Schwerpunktfach (mindestens 57 Leistungspunkte) 

- weitere chemische oder naturwissenschaftliche Studien (mindestens 43 
Leistungspunkte) 

- ergänzende nicht-naturwissenschaftliche Studien (höchstens 13 Leistungspunkte). 

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat wählt spätestens zu Beginn des zweiten Fachsemesters 
ein Schwerpunktfach. Als Schwerpunktfach kann gewählt werden 

1. Anorganische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Physikalische Chemie oder Theoretische Physikalische Chemie 

4. Technische Chemie 

5. Analytische Chemie. 

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat muss in jedem der Fächer (ohne das in Absatz 3 gewählte 
Schwerpunktfach) 

1. Anorganische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Physikalische Chemie oder Theoretische Physikalische Chemie 

4. Technische Chemie 

5. Analytische Chemie 

mindestens ein Modul im Umfang von 4 Leistungspunkten absolvieren. Hinzu kommen vier 
Studienmodule in Form von kursartigen Praktika mit jeweils 9 Leistungspunkten 
wahlweise aus den Fächern  

1. Anorganische Chemie 

2. Organische Chemie 

3. Physikalische Chemie oder Theoretische Physikalische Chemie 

4. Biochemie (auf Antrag) 

5. Technische Chemie 

6. Analytische Chemie 

7. Medizinische Chemie (auf Antrag). 

(5) Im Schwerpunktfach sind mindestens die folgenden Module abzuschließen: Ein kursartiges 
Praktikum (9 Leistungspunkte), ein Forschungspraktikum (10 Leistungspunkte) sowie 2 
Wahlpflichtmodule im Umfang von jeweils 4 Leistungspunkten, die Masterarbeit (25 
Leistungspunkte) sowie das zugehörige Kolloquium (5 Leistungspunkte). Weitere 4 
Wahlpflichtmodule sind im Schwerpunktfach oder in anderen Fächern, die das 
Schwerpunkfach fachlich ergänzen, zu erbringen. Eines der anderen Fächer kann auch ein 
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nicht-naturwissenschaftliches Fach sein. Über die fachliche Ergänzung entscheidet in 
Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss im Benehmen mit einer Fachvertreterin oder einem 
Fachvertreter. 

(6) Pro Fach darf maximal ein Praktikum absolviert werden. Bei Wahl des Schwerpunktfaches 
Technische Chemie können bis zu zwei inhaltlich verschiedene Kurspraktika im 
Schwerpunktfach durchgeführt werden. Bei Wahl eines der Schwerpunktfächer 
Anorganische Chemie, Organische Chemie oder Physikalische Chemie kann ein weiteres, 
das Schwerpunktfach ergänzende Praktikum, auf Antrag auch in einem nicht-chemischen 
Fach durchgeführt werden. 

(7) Die Zuordnung der Leistungspunkte zu den Modulen sowie die Zuordnung der 
Lehrveranstaltungen zu den Modulen regelt der Studienplan in der Anlage dieser 
Prüfungsordnung. 

 

§ 18 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bildung 
von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen und die Masterarbeit werden von den jewei-
ligen Prüferinnen und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-
wenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt, 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigung oder Erhöhung einzelner Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7 oder 4,3 oder 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 
Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Notenmaß-
stab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn das 
Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 
als bestanden, wenn 

a) 50 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 20 % die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen ha-
ben. 
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(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 

damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 
Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Auf-
gaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen wird 
die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Gesamtpunkt-
zahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 
Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel 
der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der im 
Rahmen des jeweiligen Moduls abgelegten Teilleistungen. Auf Antrag des oder der Studie-
renden können bei der Festsetzung der Modulnote darüber hinaus bis zu drei freiwillige se-
mesterbegleitende Studienleistungen berücksichtigt werden, wenn die Modulprüfung oder 
die Teilleistungen mit mindestens ausreichenden Leistungen bestanden wurden. Die Mo-
dulnote berechnet sich dann zu mindestens 75 % aus der Note der Modulprüfung bzw. aus 
dem arithmetischen Mittel der Teilleistungen und bis zu 25 % aus dem arithmetischen Mit-
tel der Noten von den bis zu drei freiwilligen semesterbegleitenden Studienleistungen. Die 
Modulnoten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5  = sehr gut 

1,6 bis 2,5  = gut 

2,6 bis 3,5  = befriedigend 

3,6 bis 4,0   = ausreichend 

ab 4,1  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Fachnoten in den Prüfungsfächern (§ 17 Absatz 2) errechnen sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten der zugehörigen Module, die jeweils mit der Anzahl der ihnen zuge-
ordneten Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(9) Die Gesamtnote für die Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
gemäß Absatz 7 gebildeten, nicht gerundeten Noten aller benoteten Module (einschließlich 
der Masterarbeit und des Kolloquiums), wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl 
der zu diesem Modul gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entspre-
chend. 

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-
fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-
fungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen:  

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 
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D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(11) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 
aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 
ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten 
zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade 
ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prü-
fungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende 
Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichs-
gruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus 
kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe 
erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 19 

Zulassung zur und Erstellung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist zusammen mit dem abschließenden Kolloquium Bestandteil der 
wissenschaftlichen Ausbildung in diesem Studiengang. Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, eine im Umfang angemessene 
experimentelle oder theoretische Aufgabe aus dem Gebiet der Chemie in einem 
vorgegebenen zeitlichen Rahmen zu strukturieren und unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten selbstständig zu bearbeiten und die gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sachgerecht schriftlich darzustellen. 

(2) Die Masterarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer (§ 13), die oder der die 
Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllt und die oder der hauptamtlich an der 
Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund, mit 
Ausnahme der Lehrbereiche Didaktik der Chemie und Didaktik der Biologie, tätig ist, betreut 
werden. Die Masterarbeit kann auch durch jede Prüferin oder jeden Prüfer (§ 13) betreut 
werden, die oder der die Voraussetzungen des § 65 Absatz 1 HG erfüllt und regelmäßig für 
diesen Studiengang Lehrveranstaltungen durchführt und durch Beschluss des 
Prüfungsausschusses mit den in Satz 1 genannten Prüferinnen oder Prüfern gleichgestellt 
ist. 

(3) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit ist  

 der erfolgreiche Erwerb von 70 Leistungspunkten,  

 der erfolgreiche Abschluss aller Praktika.  

(4) Die Zulassung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Sie darf nur verweigert werden, wenn 
eine der Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 3 nicht erfüllt ist, die Zuordnung des 
Themas der Masterarbeit zum Schwerpunkfach der Kandidatin oder des Kandidaten nicht 
gegeben ist oder das Studium der Kandidatin oder des Kandidaten erkennbar nicht die 
erforderliche fachliche Basis für die sachgerechte Bearbeitung der gestellten Aufgabe 
bildet. In den beiden letztgenannten Fällen entscheidet der Prüfungsausschuss nach An-
hörung der Kandidatin oder des Kandidaten und der Betreuerin oder des Betreuers. Eine 
ablehnende Entscheidung des Prüfungsausschusses ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. 

(5) Die Ausgabe des Themas erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe der Master-
arbeit muss die Kandidatin oder der Kandidat die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllen. 
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Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Der 
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Zugleich wird der Termin für die Abgabe 
der Masterarbeit festgesetzt. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in dem Antrag 
Vorschläge für das Thema der Arbeit und bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers 
machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht sorgt die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass sie oder er rechtzeitig eine 
Betreuerin oder einen Betreuer und ein Thema für die Masterarbeit erhält. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit ab der Ausgabe zurückgegeben werden; die Arbeit gilt dann als nicht 
begonnen. 

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 6 Monate. Sie beginnt mit der Ausgabe 
des Themas und endet mit dem durch den Prüfungsausschuss festgesetzten Abgabetermin. 
Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Masterarbeit in-
nerhalb dieser Frist abgeschlossen werden kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss 
auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise einmalig um höchstens 6 
Wochen verlängern, wenn die für die Verlängerung angeführten Gründe nicht durch die 
Kandidatin oder den Kandidaten zu vertreten sind. Der Antrag ist spätestens 2 Wochen vor 
Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen.  

(8) Der Umfang der Masterarbeit soll in der Regel 60 DIN-A4-Seiten nicht übersteigen. 

(9) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Gruppe bearbeitet wird. Hierbei 
muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die An-
forderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(10) Bei der Abgabe der Masterarbeit versichert die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt, 
dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate unter Angabe der 
Quelle kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträ-
ge aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester 
Bestandteil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden. 

 

§ 20 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist fristgerecht zum festgesetzten Abgabetermin bei der Zentralen Prü-
fungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund in dreifacher Ausfertigung und zu-
sätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektroni-
schen Fassung einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postan-
lieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht einge-
reicht, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer 
zu begutachten und zu bewerten. Erste Prüferin oder erster Prüfer ist in der Regel die Be-
treuerin oder der Betreuer der Arbeit (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite Prüfe-
rin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bei der Ausgabe des Themas bestimmt. Sofern 
zwingende Gründe dies erfordern, kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall abweichend 
von § 13 Absatz 1 auch Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder Hochschuldozen-
tinnen oder Hochschuldozenten anderer Hochschulen als zweite Prüferin oder zweiten Prü-
fer zulassen. Mindestens eine oder einer der Prüferinnen oder Prüfer muss hauptamtlich an 
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der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund tä-
tig sein. 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 18 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden einzel-
nen Bewertungen gebildet, sofern deren Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur ein Prüferin oder ein Prüfer die Masterarbeit mit 
mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder 
ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der 
Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Mas-
terarbeit kann jedoch nur dann mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn 
mindestens  zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 18 Absatz 7 gilt entspre-
chend. 

(4) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten in der Regel spä-
testens 4 Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 21 

Kolloquium 

(1) Das Kolloquium soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, ein selbst 
durchgeführtes Projekt im Zusammenhang mündlich darzustellen, die gewählte Vorge-
hensweise zu begründen und in einem erweiterten fachlichen Rahmen zu verteidigen. 

(2) Der Termin des Kolloquiums soll nicht später als 4 Wochen nach dem Abgabetermin der 
Masterarbeit liegen. 

(3) In dem Kolloquium berichtet die Kandidatin oder der Kandidat fakultätsöffentlich über das 
von ihr oder ihm in der Masterarbeit durchgeführte Projekt und die dabei erhaltenen Ergeb-
nisse. Als Prüfungskommission müssen anwesend sein 

 die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit als erste Prüferin oder erster Prüfer und Vor-
sitzende oder Vorsitzender der Prüfungskommission, 

 eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer; dies kann die zweite Prüferin oder der 
zweite Prüfer für die Masterarbeit sein,  

 eine sachkundige Beisitzerin oder ein sachkundiger Beisitzer, die oder der von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den Prüferinnen oder 
Prüfern benannt wird. Die Beisitzerin oder der Beisitzer hält die wesentlichen Gegen-
stände der Diskussion in einem Protokoll fest. 

(4) Das Kolloquium dauert in der Regel 45 Minuten (mindestens 30 und höchstens 60 Minuten), 
davon soll der Bericht nicht mehr als 20 Minuten beanspruchen. Mindestens die Hälfte der 
vorgesehenen Gesamtdauer ist für die Diskussion des Vortragsinhalts vorzusehen. § 9 Ab-
satz 9 gilt entsprechend. 

(5) Die Betreuerin oder der Betreuer der Masterarbeit leitet die Diskussion. Sie oder er kann 
Fragen zum Inhalt des Berichts und zu der im Bericht verwendeten Argumentation von allen 
Zuhörerinnen oder Zuhörern zulassen. Fragen der Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerin-
nen oder Beisitzer haben dabei Vorrang. 

(6) Für die Bewertung gilt § 9 Absatz 8 Satz 2 und Satz 3. Das Kolloquium kann nur dann mit 
„ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn höchstens ein Mitglied der Prü-
fungskommission für „nicht ausreichend“ (5,0) stimmt. 
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§ 22 

Übergang in den Promotionsstudiengang 

(1) Kandidatinnen oder Kandidaten können auf Antrag ohne Masterabschluss in den Promoti-
onsstudiengang der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie wechseln. Voraussetzung 
ist der Abschluss des Bachelorstudiengangs mit einer Note von mindestens 1,5 sowie der 
Erwerb von mindestens 60 Leistungspunkten in Form von promotionsvorbereitenden Stu-
dien, die ebenfalls mindestens mit der Note 1,5 abgeschlossen werden müssen. Die Einzel-
heiten hierzu regelt die Promotionsordnung. 

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat erhält ein Zeugnis, das kein Masterzeugnis ist, über die in 
diesem Studiengang erbrachten Leistungen, das den Vermerk enthält „Studiengang durch 
Aufnahme in den Promotionsstudiengang beendet“. Dieses Zeugnis trägt das Datum der 
Aufnahme in den Promotionsstudiengang. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
ist ein Wiedereintritt in diesen Studiengang unter Anerkennung der bis zur Aufnahme in den 
Promotionsstudiengang erbrachten Leistungen möglich. Im Promotionsstudiengang er-
brachte Leistungen können auf die für den erfolgreichen Abschluss dieses Studienganges 
noch zu erbringenden Leistungen nach § 14 angerechnet werden, soweit sie mit einer Prü-
fung abgeschlossen wurden und nicht Bestandteil einer erfolgreich abgeschlossenen Pro-
motion waren.  

 

§ 23 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbe-
stehen  in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit 
diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden.  

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 
Transcript of Records aufgenommen. 

 

§ 24 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung bestanden, so wird ihr oder ihm 
möglichst innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung der letzten Prüfungs-
leistung ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, 
einschließlich des ECTS-Grades nach § 18 Absatz 10, das Thema und die Note der Master-
arbeit, die Note des Kolloquiums, die Module und Modulnoten sowie die in den einzelnen 
Modulen erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen.  

(2) Das Zeugnis gibt den Studienschwerpunkt der Kandidatin oder des Kandidaten an.  

(3) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-
sentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 
dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma 
Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem 
Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of Records). 

(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten zu-
sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen 
sind. 
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(5) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 

und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie zu versehen. Es trägt 
das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 

(6) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprüfung 
eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheinigung) 
erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen Leis-
tungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 18 Absatz 1 enthält. Diese Be-
scheinigung kann höchstens einmal pro Semester beantragt werden. 

(7) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-
ten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt.  

 

§ 25 

Masterurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden eine Masterurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher Sprache sowie eine englischsprachige Übersetzung ausgehändigt. 
In der Masterurkunde wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 3 beurkundet. 
Der Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben.  

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Chemie und 
Chemische Biologie und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 
versehen. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 26 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen Gele-
genheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Prüfungszeug-
nis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
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setzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aber-
kennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie.  

 

§ 27 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme werden von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und mit Be-
kanntgabe der Klausurergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen Prüfungen wird der 
Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag gewährt. 

(3) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 28 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015 / 2016 
erstmalig in den Masterstudiengang Chemie eingeschrieben worden sind. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie vom 8. September 2015 und  des Rektorates der Technischen Universität Dort-
mund vom 13. August 2015. 

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Anlage 1: Modulübersicht für den Masterstudiengang Chemie 

Module Leistungspunkte Prüfungsart 

M-WV-1 4 Modulprüfung 

M-WV-2 4 Modulprüfung 

M-WV-3 4 Modulprüfung 

M-WV-4 4 Modulprüfung 

M-WV-5 4 Modulprüfung 

M-WV-6 4 Modulprüfung 

M-WV-7 4 Modulprüfung 

M-WV-8 4 Modulprüfung 

M-WV-9 4 Modulprüfung 

M-WV-10 4 Modulprüfung 

M-WV-11 4 Modulprüfung 

M-PR-1 9 Modulprüfung 

M-PR-2 9 Modulprüfung 

M-PR-3 9 Modulprüfung 

M-PR-4 9 Modulprüfung 

M-VMT-1 10 Modulprüfung 

Masterarbeit 25 Modulprüfung 

Kolloquium 5 Modulprüfung 
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Anlage 2: Studienplan für den Masterstudiengang Chemie 
         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 1. Semester V Ü S P SWS LP 
 1.1 M-WV-1 Wahlpflichtvorlesung 1 2 1    4 
 1.2 M-WV-2 Wahlpflichtvorlesung 2 2 1    4 
 1.3 M-WV-3 Wahlpflichtvorlesung 3 2 1    4 
 1.4 M-PR-1 Wahlpflichtpraktikum 1   2 8  9 
 1.5 M-PR-2 Wahlpflichtpraktikum 2   2 8  9 
    Summe 6 3 4 16 29 30 
         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 2. Semester V Ü S P SWS LP 
 2.1 M-WV-4 Wahlpflichtvorlesung 4 2 1    4 
 2.2 M-WV-5 Wahlpflichtvorlesung 5 2 1    4 
 2.3 M-WV-6 Wahlpflichtvorlesung 6 2 1    4 
 2.4 M-PR-3 Wahlpflichtpraktikum 3   2 8  9 
 2.5 M-PR-4 Wahlpflichtpraktikum 4   2 8  9 
    Summe 6 3 4 16 29 30 
         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 3. Semester V Ü S P SWS LP 
 3.1 M-WV-7 Wahlpflichtvorlesung 7 2 1    4 
 3.2 M-WV-8 Wahlpflichtvorlesung 8 2 1    4 
 3.3 M-WV-9 Wahlpflichtvorlesung 9 2 1    4 
 4.1 M-WV-10 Wahlpflichtvorlesung 10 2 1    4 
 4.2 M-WV-11 Wahlpflichtvorlesung 11 2 1    4 
 3.4 M-VMT-1 Forschungspraktikum im Studienschwerpunkt (mit 

Hauptseminar) 
  2 10  10 

    Summe 10 5 2 10 27 30 
         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 4. Semester V Ü S P SWS LP 
 4.3  Masterarbeit      25 
 4.4  Masterarbeit: Kolloquium      5 
  Summe      30 
         
  Gesamtsumme 22 11 10 42 85 120 
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Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Chemische Biologie 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 

an der Technischen Universität Dortmund 
vom 17. September 2015 

 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547) hat 
die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
Inhaltsübersicht 

 

I. Allgemeines  
§ 1 Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 
§ 3 Bachelorgrad  
§ 4 Zugangsvoraussetzungen  
§ 5 Leistungspunktesystem 
§ 6 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang  
§ 7 Praktika 
§ 8 Zulassung zu den Praktika 
§ 9 Prüfungen und Nachteilsausgleich 
§ 10 Fristen und Termine 
§ 11 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges Nichtbestehen 
§ 12 Prüfungsausschuss  
§ 13 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 14 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

II. Bachelorprüfung 
§ 16 Zulassung zur Bachelorprüfung 
§ 17 Umfang der Bachelorprüfung 
§ 18 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten, 
§ 19 Zulassung zur und Erstellung der Bachelorarbeit 
§ 20 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 21 Disputation 
§ 22 Zusatzqualifikationen  
§ 23 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 
§ 24 Bachelorurkunde 

III. Schlussbestimmungen  
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
§ 27 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
Anlage: Modulübersicht, Studienplan 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang „Chemische Biologie“ an 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund. Sie 
regelt gemäß § 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Bachelorstudi-
ums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, die 
Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat beschlossen und sind 
dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und  Zweck der Prüfungen 

(1) Lehre und Studium in diesem Studiengang vermitteln den Studierenden auf wissenschaftli-
cher Grundlage und unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Berufswelt die erfor-
derlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, sodass sie zu wissenschaftli-
cher Arbeit, zur Anwendung und kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Methoden sowie zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

(2) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im  
Bachelorstudiengang Chemische Biologie. Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt wer-
den, ob die Kandidatin oder der Kandidat für einen Übergang in die Berufspraxis ausrei-
chende Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, zur Lösung fachwissen-
schaftlicher Probleme die geeigneten Methoden auszuwählen und sachgerecht anzuwen-
den. 

 

§ 3 

Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung in diesem Studiengang verleiht die Technische Uni-
versität Dortmund durch die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie den akademischen 
Grad „Bachelor of Science” („B. Sc."). 

 

§ 4 

Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudiengang Chemische Biologie an der Techni-
schen Universität Dortmund ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG. 
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§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zuge-
ordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt 
und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 25 bis 30 
Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu vergeben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 
vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt, einschließlich der Anfertigung der Bachelorarbeit, 6 Semester 
(drei Jahre). 

(2) Das Studium gliedert sich in Module, die sich jeweils über höchstens zwei aufeinander fol-
gende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerundete, in sich 
geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 4 Leistungs-
punkten. 

(3) Insgesamt umfasst das Bachelorstudium ca. 4.500 bis 5.400 studentische Arbeitsstunden, 
die 180 Leistungspunkten entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich auftei-
len. 

(4) Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

(5) In der Anlage sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung), dar-
gestellt. 

 

§ 7 

Praktika 

(1) Die Praktika umfassen im Bachelorstudiengang insgesamt 60 Leistungspunkte, die 1.500 
bis 1.800 studentische Arbeitsstunden entsprechen. Die Praktika sind Teil des Pflichtbe-
reichs. Dieser umfasst die Praktika Allgemeine und Anorganische Chemie 1 (Modul M-AC-
2B) und 2 (Modul M-AC-3PB), das Organisch-Chemische Praktikum (Modul M-OC-2P), das 
Physikalisch-Chemische Praktikum (Modul M-PC-2B), das Praktikum Biochemie 1 (Modul 
M-BC-2), das Praktikum Biochemie 2 (Modul M-BC-2), das Praktikum Mikrobiologie (Modul 
MBIO-1), ein Zellbiologisches Praktikum (Modul M-BIO-2), ein Integriertes Bioorganisches 
Praktikum (Modul M-BIO-3) sowie das Praktikum Vertiefung auf dem Gebiet der Bachelorar-
beit (M-VB). 

(2) In Praktika werden Handfertigkeiten eingeübt und Methodenkenntnisse vermittelt. Sie die-
nen der Erfahrungsbildung durch Bearbeiten praktischer Aufgabenstellungen und fördern 
so die Einsicht in Sachzusammenhänge. Sie sollen darüber hinaus die für die sachgerechte 
Anlage und Ausführung eigener Experimente erforderlichen Fähigkeiten sowie die sorgfälti-
ge Beobachtung bei selbst durchgeführten Experimenten schulen. 

(3) Die Zugangsvoraussetzungen für die Praktika sind in der Modulübersicht im Anhang aufge-
führt. 
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(4) Das Praktikum wird durch das erfolgreiche Absolvieren der experimentellen Übungen und 

Versuche (z. B. Protokolle, Herstellen von Präparaten, Analysen und Versuche) abgeschlos-
sen.   

(5) Näheres regeln die Praktikumsrichtlinien der Fakultät. 

 

§ 8 

Zulassung zu den Praktika 

(1) Bei den Praktika ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus organisatorischen 
und aus Sicherheitsgründen begrenzt.  

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf An-
trag der oder des jeweiligen Lehrenden die Dekanin oder der Dekan oder eine oder ein von 
ihr oder ihm beauftragte Lehrende oder beauftragter Lehrender mit Beteiligung der Fakul-
tätskommission für Lehre und Studium den Zugang (§ 59 Absatz 2 HG). Dabei sind die Be-
werberinnen oder Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt angewiesen sind, soweit sie in den Bachelorstudiengang Chemische 
Biologie (B. Sc.) an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben oder als 
Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan für das Ba-
chelorstudium Chemische Biologie in diesem Fachsemester vorgesehen ist, zum ande-
ren Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Bachelorstudiums Chemische 
Biologie laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die die 
Lehrveranstaltung benötigen, um ihr Bachelorstudium in der Regelstudienzeit bzw. 
zeitnah abzuschließen. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der 
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind, soweit sie für den Stu-
diengang Chemische Biologie (B. Sc.) an der Technischen Universität Dortmund einge-
schrieben oder als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelas-
sen sind. 

2. Studierende, die für diese Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder Zweithörer ge-
mäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

3. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Vorausset-
zungen für diese Lehrveranstaltung erbringen. 

(3) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen oder Bewerber 
in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung, chroni-
scher Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend 
zu betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Le-
benspartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader 
Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflege-
bedürftig ist). 

2. Studierende mit längerer Wartezeit sind Studierenden mit kürzerer Wartezeit vorzuzie-
hen. Studierende, die die Lehrveranstaltung noch nicht besucht haben, können Studie-
renden vorgezogen werden, die die Veranstaltung schon besucht haben, ohne den Leis-
tungsnachweis zu erwerben. 
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3. Ist für die Teilnahme an dem Praktikum die Teilnahme an einem vorhergehenden Modul 
vorausgesetzt, so entscheiden die Prüfungsergebnisse der zu dem Modul gehörenden 
Prüfung. 

4. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.  

(4) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 3 
Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im 
Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegen-
über der Dekanin oder dem Dekan geltend zu machen. 

(5) Die Fakultät stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, dass in der Regel 
den unter Absatz 2 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt kein Zeitverlust oder höchstens ein Zeitver-
lust von einem Semester entsteht.  

 

§ 9 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begründe-
ten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Der Mo-
dulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul 
auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ers-
ten beiden Semester können auch mit einer unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten 
Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweiligen Prüfungsformen (Modulprüfung oder 
Teilleistungen / benotet oder unbenotet) ergeben sich aus der Anlage. 

(2) Prüfungsleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form von Klausuren, münd-
lichen Prüfungen, testierten Praktikumsleistungen, schriftlichen Ausarbeitungen oder Vor-
trägen auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen, erbracht. Die jeweils verantwortlichen 
Prüferinnen oder Prüfer können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeigne-
te Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin oder dem Prüfer je-
weils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung durch Aushang bekannt ge-
geben. Auf Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen be-
grenzten Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in der Anlage als Vo-
raussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich abgelegt sind. 

(5) Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten Voraussetzun-
gen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module, abhängig gemacht wer-
den. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Module ergeben sich aus den Modulbe-
schreibungen des Modulhandbuchs. 

(6) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt mindestens 2, höchstens 4 Stunden. Die Klau-
surarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Die jeweils zuge-
lassenen Hilfsmittel werden von der Prüferin oder dem Prüfer zu Beginn des Anmeldezeit-
raums durch Aushang bekannt gegeben. Das Ergebnis der Klausur soll spätestens nach 6 
Wochen bekannt gegeben werden, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten 
sind. 

(7) Klausuren können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 
Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prüfungsauf-
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gaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelten 
Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse 
ermöglichen. Sie werden von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist festzulegen, wel-
che Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(8) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mindestens einer Prüferin oder einem Prüfer in Ge-
genwart mindestens einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers            
(§ 13), die oder der vor der Festsetzung der Note zu hören ist oder sind, abzunehmen. Dar-
über hinaus sind schriftliche oder mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer 
Prüferin und einem Prüfer zu bewerten. 

(9) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser bzw. 
diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 18 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Beisitzer 
zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin 
und einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 
mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungs-
leistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 18 
Absatz 7 ermittelt.  

(10) Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindestens 20 Minu-
ten und höchstens 45 Minuten. Mündliche Gruppenprüfungen finden mit höchstens 2 Stu-
dierenden statt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in ei-
nem späteren Prüfungszeitraum der gleichen mündlichen Prüfung unterziehen wollen, wer-
den nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, 
es sei denn, die oder der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 
Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder dem 
Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(11) Schriftliche Ausarbeitungen können aus einem Gesamtbericht oder mehreren Einzelberich-
ten bestehen. 

(12) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-
staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere sein: 
Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, 
mündliche oder schriftliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleis-
tungen können benotet oder mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet 
werden. § 18 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleis-
tungen. Eine Teilnahme an diesen Studienleistungen kann auch als freiwillig angegeben 
werden. 

(13) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 
Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studien-
leistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhand-
buchs definiert ist,  wird sie von der oder dem Lehrenden spätestens zwei Wochen nach Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(14) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren Lehr-
veranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen Lernziele eine 
regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und verhältnismäßig ist, kann 
eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem Lehrenden in Abstimmung mit 
dem Prüfungsausschuss im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei 
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ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Um-
fang die Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das 
Lernziel auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten Ar-
beitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen ist 
ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall losgelöste Fest-
stellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets unzulässig. Die genaue Aus-
gestaltung der Anwesenheitspflicht wird in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
festgelegt und den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben. 

(15) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer Erkrankung 
nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in 
welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Bei Zweifeln wird die 
zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Be-
reich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der 
Technischen Universität Dortmund)  beteiligt. 

(16) Sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungsleistungen können im Einvernehmen zwi-
schen Prüferin oder Prüfer und Kandidatin oder Kandidat auch in englischer Sprache er-
bracht werden. 

(17) Sofern ein ordnungsgemäßes Prüfungsverfahren sichergestellt ist, kann der Prüfungsaus-
schuss zur Förderung der Internationalität auf vorherigen Antrag und mit Zustimmung der 
Prüferin oder des Prüfers Ausnahmen im Prüfungsverfahren hinsichtlich Art, Ort und Zeit-
punkt der Prüfung bewilligen, wenn zum vorgesehenen Prüfungszeitpunkt ein begründeter 
studienfördernder Auslandsaufenthalt angestrebt wird und die Teilnahme am regulären 
Prüfungsverfahren unzumutbar ist. 

 

§ 10 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der jewei-
ligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen betragen. 
Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche 
vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor 
dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt dann als nicht zu 
der Prüfung angemeldet. 

(2) Die Abschlussprüfung für ein Modul soll in dem Semester durchgeführt werden, in dem die 
letzte, zu diesem Modul gehörende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein Wiederholungstermin 
soll spätestens im darauf folgenden Semester angeboten werden. Die Prüfungstermine 
werden vom Prüfungsausschuss bestätigt und spätestens vier Wochen vor dem Ende der 
Vorlesungszeit in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(3) Für Module, deren Lehrveranstaltungen mit im Wesentlichen gleichen fachlichen Lehrinhal-
ten in jährlichem Turnus abgehalten werden (z. B. Module des Pflichtbereichs), sind die je-
weils zugehörigen Prüfungen nach Absatz 2 zugleich Wiederholungstermine für Kandidatin-
nen oder Kandidaten, die die Prüfungen für dieses Modul bei den ersten beiden Terminen 
nicht bestanden oder nicht wahrgenommen haben. 

(4) Für Module, deren Lehrveranstaltungen nicht mit fachlich gleichen Lehrinhalten in jährli-
chem Turnus abgehalten werden (z. B. Module aus dem Wahlpflichtbereich), wird ein zwei-
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ter Wiederholungstermin angeboten. Ein Anspruch auf weitere Wiederholungstermine be-
steht nicht.  

(5) Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfallzei-
ten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, durch die 
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners oder der einge-
tragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 
Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

§ 11 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Bachelorprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 
sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer 
Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt 
werden.  

(2) Das endgültige Nichtbestehen von Wahlpflichtmodulen kann durch andere erfolgreich ab-
solvierte Wahlpflichtmodule ausgeglichen werden. 

(3) Falls die zweite Wiederholung einer Prüfung in schriftlicher Form erfolgt, hat die oder der 
Studierende sich vor der Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) einer mündlichen 
Ergänzungsprüfung zu unterziehen. § 10 Absatz 1 findet keine Anwendung. Bei von der Fa-
kultät für Mathematik durchgeführten Prüfungen findet keine mündliche Ergänzungsprü-
fung statt. Für die Abnahme der mündlichen Ergänzungsprüfung gelten § 9 Absatz 8 und Ab-
satz 10 und § 18 entsprechend. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note 
„ausreichend“ (4,0) oder „nicht ausreichend“ (5,0) festgesetzt. Die mündliche Ergänzungs-
prüfung hat innerhalb von 12 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu erfol-
gen. Das Gesamtergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten und der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Ergänzungsprüfung bekannt zu geben. Insgesamt kön-
nen im Bachelorstudiengang Chemische Biologie maximal drei mündliche Ergänzungsprü-
fungen absolviert werden. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) auf Grund eines Täuschungsversuchs, eines Versäumnisses 
oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 15 festgesetzt wurde. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann die Bachelorarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 
neuem Thema und anderen Prüferinnen oder Prüfern wiederholt werden. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei der Wiederholung ist die Rückgabe des Themas 
gemäß § 19 Absatz 4 nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anferti-
gung der nicht erfolgreichen Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat.  

(5) Nicht erfolgreich absolvierte Prüfungen sollen spätestens im zweiten auf die nicht bestan-
dene Prüfung folgenden Semester wiederholt werden. Bei Modulen, auf die § 10 Absatz 4 
zutrifft, ist nach Verstreichen der letzten Wiederholungsmöglichkeit gemäß § 10 Absatz 4 
das Modul insgesamt zu wiederholen. Die Anzahl zulässiger Wiederholungen nach Absatz 1 
wird hierdurch nicht erhöht. 

(6) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 180 Leistungspunkte aus den studien-
begleitenden Prüfungen und für die Bachelorarbeit erworben wurden. 

(7) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn  

a) die Bachelorarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht be-
standen gilt oder 

b) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde oder 
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c) die Kandidatin oder der Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von Leis-
tungspunkten erwerben kann. 

(8) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht bestan-
den, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem 
Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine 
Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der Zusatz, 
dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 

 

§ 12 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie einen Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss besteht aus der Dekanin oder dem Dekan als der oder dem Vorsit-
zenden, drei weiteren hauptamtlich an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie tä-
tigen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, darunter die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studierenden der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie, die für diesen Bachelorstudiengang oder einen anderen Studiengang der Fa-
kultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund mit fach-
lich mindestens gleichwertigem Abschluss eingeschrieben sind. Die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter der oder des Vorsitzenden und die weiteren nichtstudentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, die studentischen 
Mitglieder für ein Jahr vom Fakultätsrat gewählt. Für die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist von der Dekanin oder dem 
Dekan bekannt zu geben. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan kann für die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit den Vorsitz in die-
sem Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat auf die Prodekanin oder 
den Prodekan für Studium und Lehre oder auf eine andere Hochschullehrerin oder einen an-
deren Hochschullehrer der Fakultät übertragen. 

(3) Der Prüfungsausschuss sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen und 
achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus berichtet der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfra-
gen, Eilentscheidungen etc.) im Rahmen der laufenden Geschäfte auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an den Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder    
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer noch mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entschei-
dungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung von Leistungen und der Bestellung 
von Prüferinnen oder Prüfern und Beisitzerinnen oder Beisitzern, nicht mit. 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
24/2015          Seite 162 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei-

zuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-
tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund.  

 

§ 13 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen oder Prüfer sowie die Beisitzerinnen oder 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses übertragen. Zu Prüferinnen oder Prüfern dürfen nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen oder Hochschuldozenten, 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten und Lehrbeauftragte sowie weitere prüfungsberech-
tigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden, die in dem der Prüfung                  
vorangehenden Studienabschnitt eine selbstständige Lehrtätigkeit in dem Prüfungsfach an 
der Technischen Universität Dortmund ausgeübt haben. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer 
darf nur bestellt werden, wer eine Diplom- oder Bachelorprüfung im entsprechenden Fach-
gebiet bestanden hat oder entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Für die Bachelorarbeit kann die Kandidatin oder der Kandidat die beiden Prüferinnen oder 
die beiden Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll 
nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch. 

(4) Der Kandidatin oder dem Kandidaten sollen die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzei-
tig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben wer-
den. 

  

§ 14 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester findet 
die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat ohne triftigen Grund entweder zu einem Prüfungstermin 
nicht erscheint, nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt 
oder eine schriftliche Prüfungsleistung nicht fristgerecht einreicht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen 
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ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten muss  
das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 
einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prü-
fung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden aus 
gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, 
die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bestehen für den Prüfungsausschuss zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich er-
scheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss eine ärztliche Bescheinigung einer Ver-
trauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen Universität Dortmund verlan-
gen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis 
nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 
die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob  ein Täuschungs-
versuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt, trifft die jeweilige Prüferin oder der jeweili-
ge Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sin-
ne von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, proto-
kolliert diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin 
oder der jeweilige Prüfer entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder 
„nicht bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweili-
gen Prüfer oder der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für 
die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung 
oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von der Kandidatin und dem Kandidaten bei Modulprüfungen 
oder Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei 
einer Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbststän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 
wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 19 Absatz 8 bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung 
ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Bachelorprüfung  

 

§ 16 

Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Studiengang oder der Zulassung als Zweithörerin oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den 
Prüfungen des Bachelorstudiengangs Chemische Biologie zugelassen, es sei denn, die Zu-
lassung ist gemäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
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a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prü-
fung in dem Bachelorstudiengang Chemische Biologie an der Technischen Universität 
Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine erhebli-
che inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-
genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-
scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nichtbe-
stehen noch nicht vorliegt.  

 

§ 17 

Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung setzt sich zusammen aus 153 Leistungspunkten für Prüfungen in den 
Pflichtmodulen dieses Studiengangs, aus 12 Leistungspunkten für Prüfungen in den 
Wahlpflichtmodulen und aus 15 Leistungspunkten für die erfolgreich durchgeführte 
Bachelorarbeit (12 Leistungspunkte), einschließlich der abschließenden Disputation (3 
Leistungspunkte). 

(2) Prüfungsfächer im Sinne dieser Ordnung sind für den Pflicht- und Wahlpflichtanteil des 
Studiengangs: 

1. Allgemeine, Anorganische und Analytische Chemie (zugeordnete Module: M-AC-
1B, M-AC-3V, M-AO-1) 

2. Organische Chemie (zugeordnete Module: M-OC-1, M-OC-2V, M-OC-3) 

3. Physikalische Chemie (zugeordnete Module: M-PC-1, M-PC-2B) 

4. Mikrobiologie und Zellbiologie (zugeordnete Module: M-BIO-1, M-BIO-2) 

5. Biologisch chemische Grundlagenfächer (zugeordnete Module: M-BIO-3, M-BIO-
4, M-BIO-5) 

6. Biochemie und Molekularbiologie (zugeordnete Module: M-BC-1, M-BC-2,  
M-BC-3) 

7. Physik (zugeordnete Module: M-P-1, M-P-2) 

8. Mathematik (zugeordnete Module: M-M-1, M-M-2) 

9. Wahlpflichtbereich (zugeordnete Module: M-WV-1, M-WV-2) 

10. Bachelorarbeit, Disputation und das Modul M-VB.  

Das Modul M-TO wird nicht benotet und die Praktika M-AC-2B, M-AC-3PB, M-OC-2P und M-
VB werden ohne Prüfung abgeschlossen. Sie zählen somit nicht zu den Prüfungsfächern, 
welche in die Gesamtnote eingehen. 

(3) Die Zuordnung der Leistungspunkte sowie die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den 
Modulen regelt der Modulplan in der Anlage dieser Ordnung. 
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§ 18 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bildung 
von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen und die Bachelorarbeit werden von den je-
weiligen Prüferinnen oder Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut  =  eine hervorragende Leistung, 

2 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt, 

3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent- 
  spricht, 

4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun- 
gen genügt, 

5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde- 
rungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigung oder Erhöhung einzelner Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7 oder 4,3 oder 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 
Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Notenmaß-
stab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn das 
Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 
als bestanden, wenn 

a) 50 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 20 % die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen 
haben. 

(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 
damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 
Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Auf-
gaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen wird 
die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Gesamtpunkt-
zahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  
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(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 

Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel 
der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der im 
Rahmen des Moduls abgelegten Teilleistungen. Auf Antrag des oder der Studierenden kön-
nen bei der Festsetzung der Modulnote darüber hinaus bis zu drei freiwillige semesterbe-
gleitende Studienleistungen berücksichtigt werden, wenn die Modulprüfung oder die Teil-
leistungen mit mindestens ausreichenden Leistungen bestanden wurden. Die Modulnote 
berechnet sich dann zu mindestens 75 % aus der Note der Modulprüfung bzw. aus dem 
arithmetischen Mittel der Teilleistungen und bis zu 25 % aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten von den bis zu drei freiwilligen semesterbegleitenden Studienleistungen. Die Modul-
noten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5  = sehr gut 

1,6 bis 2,5  = gut 

2,6 bis 3,5  = befriedigend 

3,6 bis 4,0   = ausreichend 

ab 4,1  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(8) Die Fachnoten in den Prüfungsfächern errechnen sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der zugehörigen Module, die jeweils mit der Anzahl der ihnen zugeordneten Leis-
tungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(9) Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
gemäß Absatz 7 gebildeten, nicht gerundeten Noten aller benoteten Module (einschließlich 
der Bachelorarbeit und der Disputation), wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl 
der zu diesem Modul gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entspre-
chend.  

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-
fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-
fungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen:  

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(11) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 
aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 
ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten 
zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade 
ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prü-
fungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende 
Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichs-
gruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus 
kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe 
erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 
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§ 19 

Zulassung zur und Erstellung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist zusammen mit der anschließenden Disputation Bestandteil der 
wissenschaftlichen Ausbildung in diesem Studiengang. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, eine im Umfang angemessene 
experimentelle oder theoretische Aufgabe aus dem Gebiet der Chemischen Biologie in einer 
vorgegebenen Frist zu strukturieren, auf der Grundlage bekannter Verfahren unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten selbstständig zu bearbeiten und sachgerecht 
schriftlich darzustellen. 

(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer (§ 13), die oder der die 
Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllt und die oder der hauptamtlich an der 
Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund, mit 
Ausnahme der Lehrbereiche Didaktik der Chemie und Didaktik der Biologie, tätig ist, betreut 
werden. Die Bachelorarbeit kann auch durch jede Prüferin oder jeden Prüfer (§ 13) betreut 
werden, die oder der die Voraussetzungen des § 65 Absatz 1 HG erfüllt und regelmäßig im 
Pflicht- und / oder Wahlpflichtteil dieses Studiengangs Lehrveranstaltungen durchführt und 
durch Beschluss des Prüfungsausschusses mit den in Satz 1 genannten Prüferinnen oder 
Prüfern gleichgestellt ist. 

(3) Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Voraussetzung für die Zu-
lassung zur Bachelorarbeit ist  der erfolgreiche Abschluss der Module, die nach dem Stu-
dienplan bis zum Ende des 5. Fachsemesters abgeschlossen werden. Dabei dürfen zwei  
Leistungsnachweise des 5. Semesters noch fehlen, sofern sie nicht zum Fach der Bachelor-
arbeit gehören. Praktika, die nach dem Studienplan im 1. bis 5. Semester stattfinden, müs-
sen abgeschlossen sein. Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag 
beizufügen. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Zugleich wird der Ter-
min für die Abgabe der Bachelorarbeit festgesetzt. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in 
dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas Vorschläge 
machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so vermittelt 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine Betreuerin oder ei-
nen Betreuer für die Bachelorarbeit.  

(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen ab der 
Ausgabe zurückgegeben werden; die Bachelorarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt zehn Wochen. Sie beginnt mit der 
Ausgabe des Themas und endet mit dem durch den Prüfungsausschuss festgesetzten 
Abgabetermin. Erfolgt die Ausgabe der Bachelorarbeit innerhalb der ersten sechs Wochen 
des 6. Fachsemesters, beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Das Thema und die Aufga-
benstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb dieser Frist ab-
geschlossen werden kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten 
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise einmalig 
um höchstens vier Wochen verlängern, wenn die für die Verlängerung angeführten Gründe 
nicht durch die Kandidatin oder den Kandidaten zu vertreten sind. Der Antrag ist spätestens 
2 Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen.  

(6) Der Umfang der Bachelorarbeit soll in der Regel 30 DIN-A4-Seiten nicht übersteigen. 

(7) Die Bachelorarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Gruppe bearbeitet wird. Hier-
bei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder 
des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 
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(8) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit versichert die Kandidatin oder der Kandidat an Eides 

statt, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate unter Angabe der 
Quelle kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträ-
ge aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Bachelorarbeit als 
fester Bestandteil der Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden. 

 

§ 20 

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht zum festgesetzten Abgabetermin bei der Zentralen Prü-
fungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund in dreifacher Ausfertigung und zu-
sätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektroni-
schen Fassung einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postan-
lieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgerecht einge-
reicht, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prü-
fer zu begutachten und zu bewerten. Eine Prüferin oder ein Prüfer ist in der Regel die Be-
treuerin oder der Betreuer der Arbeit (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite Prüfe-
rin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bei der Ausgabe des Themas bestimmt. Sofern 
zwingende Gründe dies erfordern, kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall abweichend 
von § 13 Absatz 1 auch Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder Hochschuldozen-
tinnen oder Hochschuldozenten anderer Hochschulen als zweite Prüferin oder zweiten Prü-
fer zulassen. Mindestens eine oder einer der Prüferinnen oder Prüfer muss hauptamtlich an 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund tä-
tig sein. 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 18 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden ein-
zelnen Bewertungen gebildet, sofern deren Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit mit 
mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder 
ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note 
der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die 
Bachelorarbeit kann jedoch nur dann mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 18 Absatz 7 gilt ent-
sprechend.  

(4) Die Bewertung der Bachelorarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten in der Regel spä-
testens 4 Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 21 

Disputation 

(1) Die Disputation soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, ein selbst 
durchgeführtes Projekt im Zusammenhang mündlich darzustellen, die gewählte Vorge-
hensweise zu begründen und in einem erweiterten fachlichen Rahmen zu verteidigen. 

(2) Der Termin der Disputation soll nicht später als 4 Wochen nach dem Abgabetermin der Ba-
chelorarbeit liegen. 
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(3) In der Disputation berichtet die Kandidatin oder der Kandidat fakultätsöffentlich über das 

von ihr oder ihm in der Bachelorarbeit durchgeführte Projekt und die dabei erhaltenen Er-
gebnisse. Als Prüfungskommission müssen anwesend sein 

 die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit als erste Prüferin oder erster Prüfer und Vor-
sitzende oder Vorsitzender der Prüfungskommission, 

 eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer; dies kann die zweite Prüferin oder der 
zweite Prüfer für die Bachelorarbeit sein,  

 eine sachkundige Beisitzerin oder ein sachkundiger Beisitzer, die oder der von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den Prüferinnen oder 
Prüfern benannt wird. Die Beisitzerin oder der Beisitzer hält die wesentlichen Gegen-
stände der Diskussion in einem Protokoll fest. 

(4) Die Disputation soll mindestens 30 und höchstens 45 Minuten dauern, davon soll der Be-
richt nicht mehr als 20 Minuten beanspruchen. Mindestens die Hälfte der vorgesehenen Ge-
samtdauer ist für die Diskussion des Vortragsinhalts vorzusehen.  

(5) Die Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit leitet die Diskussion. Sie oder er kann 
Fragen zum Inhalt des Berichts und zu der im Bericht verwendeten Argumentation von allen 
Zuhörerinnen oder Zuhörern zulassen. Fragen der Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerin-
nen oder Beisitzer haben dabei Vorrang. 

(6) Für die Bewertung gilt § 9 Absatz 9 Satz 2 und Satz 3. Die Disputation kann nur dann mit 
„ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn höchstens ein Mitglied der Prü-
fungskommission für „nicht ausreichend“ (5,0) stimmt. 

 

§ 22 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbe-
stehen in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit 
diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden.  

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 
Transcript of Records aufgenommen. 

 

§ 23 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorprüfung bestanden, so wird ihr oder ihm 
möglichst innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung der letzten Prüfungs-
leistung ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Bachelorprüfung, 
einschließlich des ECTS-Grades nach § 18 Absatz 10, die Bezeichnung der Prüfungsfächer 
(§ 17) und die zugehörigen Fachnoten, das Thema und die Note der Bachelorarbeit, die Note 
der Disputation, die Module und Modulnoten sowie die in den einzelnen Modulen erworbe-
nen Leistungspunkte aufzunehmen. 

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-
sentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 
dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma 
Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem 
Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of Records). 
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(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten zu-

sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen 
sind. 

(4) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 
und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie zu versehen. Es trägt 
das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde.  

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Bachelorprü-
fung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheini-
gung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen 
Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 18 Absatz 1 enthält. Diese 
Bescheinigung kann höchstens einmal pro Semester beantragt werden. 

(6) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-
ten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt.  

 

§ 24 

Bachelorurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden eine Bachelorurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher Sprache sowie eine englischsprachige Übersetzung ausgehändigt. 
In der Bachelorurkunde wird die Verleihung des akademischen  Grades gemäß § 3 
beurkundet. Der Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der Bachelorur-
kunde anzugeben.  

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Chemie und 
Chemische Biologie und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 
versehen. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 25 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen Gele-
genheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Prüfungszeug-
nis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
24/2015          Seite 171 
 

oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Der Bachelorgrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
setzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aber-
kennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie.  

  

§ 26 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme werden von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und mit Be-
kanntgabe der Klausurergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen Prüfungen wird der 
Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag gewährt. 

(3) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 27 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015 / 2016 
erstmalig in den Bachelorstudiengang Chemische Biologie eingeschrieben worden sind. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015  in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie vom 8. September 2015 und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 
vom 13. August 2015.  

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Anlage 1: Modulübersicht für den Bachelorstudiengang Chemische Biologie 

Module Leistungspunkte 
(Credits) 

Prüfungsart Zugangsvoraussetzung zum 
Praktikum 1) 

Pflichtmodule  

M-P-1 4 Modulprüfung  

M-P-2 4 Modulprüfung  

M-TO 2 unbenotete 
Modulprüfung 

 

M-M-1 5 Modulprüfung  

M-M-2 5 Modulprüfung  

M-AC-1B 10 Modulprüfung  

M-AC-2B 6 * Erfolgr. Abschl. M-AC-1B 

M-AC-3PB 6 * Erfolgr. Abschl. M-AC-1B und 
M-AC-2B 

M-AC-3V 5 Modulprüfung  

M-OC-1 5 Modulprüfung  

M-OC-2P 11 * Erfolgr. Abschl. M-AC2-B und 
M-OC-1 

M-OC-2V 5 Modulprüfung  

M-OC-3 4 Modulprüfung  

M-AO-1 4 Modulprüfung  

M-PC-1 9 Modulprüfung  

M-PC-2B 12 Modulprüfung Erfolgr. Abschl. M-AC-2B 

M-BC-1 4 Modulprüfung  

M-BC-2 11 Teilleistungen Erfolgr. Abschl. M-AC-2B und 
M-BC-1 

M-BC-3 4 Modulprüfung  

M-BIO-1 9 Teilleistungen Erfolgr. Abschl. M-AC-2B 

M-BIO-2 8 Modulprüfung Erfolgr. Abschl. M-AC-2B und 
M-BC-2 

M-BIO-3 12 Modulprüfung Erfolgr. Abschl. M-AC-2B und 
M-BC-2, erfolgr. Teiln. Prakti-
kum aus M-OC-2P 

M-BIO-4 4 Modulprüfung  

M-BIO-5 4 Modulprüfung  

Bachelorarbeit 12 Modulprüfung  

Disputation 3 Modulprüfung  

Wahlpflichtmodule  

M-WV-1 4 Modulprüfung  

M-WV-2 4 Modulprüfung  

M-VB  4 *  
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* vgl. § 7 Absatz 4  
1)Ab dem 3. Fachsemester sind für alle Praktika die erfolgreichen Abschlüsse der Module M-TO 
und M-AC-1B Zugangsvoraussetzungen. 
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Anlage 2: Studienplan für den Bachelorstudiengang Chemische Biologie 

 
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 1. Semester V Ü S P SWS LP 

 1.1 M-AC1-B Allgemeine und Anorganische Chemie 1 4 2    8 
 1.2 M-AC-1B Analytische Chemie 1 1 1    2 
 1.3 M-M-1 Mathematik für Chemiestudierende 1 3 1    5 
 1.4 M-AC-2B Allgemeine und Anorganische Chemie Praktikum 1   1 6  6 
 1.5 M-TO Toxikologie und Rechtskunde 2     2 
 1.7 M-P-1 Physik für Chemiestudierende 1 2 1    4 

    Summe 
1
2 5 1 6 24 27 

         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 2. Semester V Ü S P SWS LP 

 2.1 M-OC-1 Organische Chemie 1  3 1    5 
 2.2 M-AC-3V Anorganische Chemie 2 2     3 
 2.3 M-AC-3V Analytische Chemie 2 1 1    2 

 2.4 
M-AC3-
PB 

Allgemeine und Anorganische Chemie Praktikum 2 
  2 4  6 

 2.5 M-P-2 Physik für Chemiestudierende 2 2 1    4 
 2.6 M-M-2 Mathematik für Chemiestudierende 2 3 1    5 
 2.7 M-PC-1 Physikalische Chemie 1 2 1    4 
 2.8 M-BIO-1 Mikrobiologie 1 2     3 

    Summe 
1
5 5 2 4 26 32 

         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 3. Semester V Ü S P SWS LP 

 3.1 M-OC-2V Organische Chemie 2 3 1    5 

 3.2 M-OC-2P Organisch-Chemisches Praktikum   2 
1
0 

 11 

 3.3 M-PC-1 Physikalische Chemie 2 3 1    5 
 3.4 M-BC-1 Biochemie und Molekularbiologie 2 1    4 
 3.5 M-BC-2 Biochemie Praktikum 1   2 5  6 

Summe 8 3 4 
1
5 30 31 

         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 4. Semester V Ü S P SWS LP 

 4.1 M-PC-2B Physikalische Chemie 3 3 1    5 
 4.2 M-PC-2B Physikalisch-Chemisches Praktikum   1 6  7 
 4.3 M-BC-2 Biochemie Praktikum 2   1 5  5 

 4.4 M-AO-1 
Meth. der Strukturaufkl. im Festkörper (AC) u. in 
Lösung (OC) 

2 2    4 

 4.5 M-BC-3 Biochemie Stoffwechsel 2 1    4 
 4.6 M-BIO-1 Mikrobiologie 2 1     2 
 4.7 M-BIO-1 Mikrobiologie Praktikum  1  4  4 

    Summe 8 5 2 
1
5 30 31 

 
 
 
 
         



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
24/2015          Seite 175 
 

         
Pos. Modul Lehrveranstaltungen 5. Semester V Ü S P SWS LP 

 5.1 M-BIO-2 Molekulare Zellbiologie 2 1    4 
 5.2 M-BIO-2 Zellbiologisches Praktikum   1 4  4 
 5.3 M-WV-1 Wahlpflichtvorlesung 1* 2 1    4 
 5.4 M-BIO-3 Bioorganische Chemie 3 1    5 

 5.5 M-BIO-3 Integriertes Bioorganisches Praktikum    
1
0 

 7 

 5.6 M-OC-3 Organische Chemie 3 2 1    4 

 5.7 M-BIO-4 
Biophysikalische Chemie – Methoden und 
Anwendungen 

2 1    4 

    Summe 
1
1 5 1 

1
4 31 32 

 

 
 

 

Pos. Modul Lehrveranstaltungen 6. Semester V Ü S P SWS LP 
 6.1 M-BIO-5 Bioanorganische Chemie 2 1    4 
 6.2 M-WV-2 Wahlpflichtvorlesung 2* 2 1    4 
 6.4  M-VB Vertiefung auf dem Gebiet der Bachelorarbeit    6  4 
 6.5   Bachelorarbeit (10 Wochen)      12 
 6.6   Bachelorarbeit Disputation      3 

    Summe 4 2 0 6 12 27 
    Gesamtsumme 58 25 10 60 159 180 

Zeichenerklärung: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, SWS = 
Semesterwochenstunden 
 
*Eine der beiden Wahlpflichtvorlesungen soll zur Berufsqualifizierung genutzt werden.  
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Prüfungsordnung  
für den Masterstudiengang Chemische Biologie 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie  

an der Technischen Universität Dortmund 
vom 17. September 2015 

 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014  (GV. NRW. S. 547) hat 
die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeines  
§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 
§ 3 Mastergrad 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen  
§ 5 Leistungspunktesystem 
§ 6 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang  
§ 7 Praktika 
§ 8 Zulassung zu den Praktika 
§ 9 Prüfungen und Nachteilsausgleich 
§ 10 Fristen und Termine 
§ 11 Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 
§ 12 Prüfungsausschuss  
§ 13 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 14 Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

II. Masterprüfung 
§ 16 Zulassung zur Masterprüfung 
§ 17 Umfang der Masterprüfung 
§ 18 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, 

Bildung von Noten 
§ 19 Zulassung zur und Erstellung der Masterarbeit 
§ 20 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 21 Kolloquium 
§ 22 Übergang in den Promotionsstudiengang 
§ 23 Zusatzqualifikationen 
§ 24 Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 
§ 25 Masterurkunde 

III. Schlussbestimmungen  
§ 26 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 
§ 27 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
§ 28 Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
Anlage: Modulübersicht, Studienplan 
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I. Allgemeines 
 

§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang „Chemische Biologie“ an der 
Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund. Sie re-
gelt gemäß § 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Masterstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, die 
Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat beschlossen und sind 
dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 

Ziel des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Lehre und Studium vermitteln den Studierenden in diesem Studiengang unter Berücksichti-
gung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt und der fachübergreifenden 
Bezüge die erforderlichen Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so, dass sie zu 
selbstständiger wissenschaftlichen Arbeit, kritischer Einordnung und verantwortlichem 
Anwenden wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden befähigt werden. 

(2) Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im 
Masterstudiengang Chemische Biologie. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, 
ob die Kandidatin oder der Kandidat die Zusammenhänge des Faches überblickt und in der 
Lage ist, selbstständig wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in der beruflichen 
Praxis bei Forschungs- und Entwicklungsaufgaben problemorientiert anzuwenden.  

 

§ 3 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung in diesem Studiengang verleiht die Technische Uni-
versität Dortmund durch die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie den akademischen 
Grad „Master of Science“ („M. Sc."). 

 

§ 4 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Chemische Biologie ist 

a) ein Bachelorabschluss in dem Studiengang Chemische Biologie der Technischen Uni-
versität Dortmund oder 

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechssemest-
rigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hochschule außer-
halb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes, sofern der Prüfungsausschuss festge-
stellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a genannten 
Abschluss und Studiengang vorliegen. 

(2) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. Maß-
stab für die Feststellung ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist ein 
Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Abschlusses und des Studi-
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engangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Absatz 1 lit. a. Abhängig von dieser 
Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur erfolg-
reichen Absolvierung fehlender Prüfungsleistungen aussprechen oder die Zulassung ableh-
nen. Auflagen können mit einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten verlangt wer-
den und müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen 
werden. Für die im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prüfungsleistungen gilt § 11 Ab-
satz 1 entsprechend.  

(3) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der Wesentlichkeit 
von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
zu beachten. Bei Unklarheiten kann der Prüfungsausschuss die Bewerberinnen und Bewer-
ber zu einem Gespräch über die fachlichen Inhalte des Abschlusses zur Bestimmung der 
Gleichwertigkeit des Abschlusses einladen. Das Gespräch wird von zwei Hochschullehrerin-
nen oder Hochschullehrern der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie durchgeführt. 

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerber folgende Kriterien erfüllen: 

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens die 
Note „befriedigend“ (3,0) oder im Falle eines ausländischen Abschlusses eine der Note 
„befriedigend“ (3,0) im jeweils landesüblichen Notensystem mindestens gleichwertige 
Note erzielt. Wurde diese Gesamtnote nicht erreicht, so kann die besondere Eignung 
durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden, wenn das Gesamtbild der Bewerbung 
in fachlicher Hinsicht die erfolgreiche Bewältigung des Masterstudiums erwarten lässt. 
Hierzu kann der Prüfungsausschuss vor seiner Entscheidung die entsprechenden Be-
werberinnen  oder Bewerber zu einem Gespräch einladen, welches von zwei Hochschul-
lehrerinnen oder Hochschullehrern der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie mit 
der Bewerberin oder dem Bewerber durchgeführt wird, um die besondere persönliche Si-
tuation darzulegen. 

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache 
nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewer-
ber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der deutschen Sprache. 

c) Für die Aufnahme des Masterstudiums sind Kompetenzen in der englischen Sprache 
nachzuweisen, die mindestens dem Niveau B2 des europäischen Referenzrahmens ent-
sprechen. In der Regel erfolgt der Nachweis über das Zeugnis der Allgemeinen Hoch-
schulreife. Andere Nachweise der notwendigen Sprachkompetenz werden anerkannt, 
soweit diese gleichwertig sind. 

(5) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so 
kann der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum gewählten Mas-
terstudiengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis erbringt, dass sie oder er al-
le Prüfungen des Bachelorstudiengangs erfolgreich abgelegt hat. Das Bachelorzeugnis ist 
innerhalb von sechs Monaten nachzureichen. 
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§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zuge-
ordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt 
und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa 30 
Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu vergeben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig absolvierter Module 
vergeben. 

 

§ 6 

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt, einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit, 4 Semester 
(zwei Jahre). 

(2) Das Studium gliedert sich in Module, die sich jeweils über höchstens zwei aufeinander fol-
gende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich abgerundete, in sich 
geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel mindestens 4 Leistungs-
punkten. 

(3) Insgesamt umfasst das Masterstudium 3.600 studentische Arbeitsstunden, die 120 Leis-
tungspunkten entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich aufteilen. 

(4) Das Studium kann im Sommer- oder Wintersemester aufgenommen werden. 

(5) In der Anlage sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 
erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsformen (Modulprüfung oder Teilleistung), dar-
gestellt.  

 

§ 7 

Praktika 

(1) Die Praktika umfassen im Masterstudiengang insgesamt 46 Leistungspunkte. Es sind vier 
Wahlpflichtpraktika mit einem Umfang von jeweils 9 Leistungspunkten sowie eine For-
schungspraktikum im Fach der Masterarbeit mit einem Umfang von 10 Leistungspunkten zu 
absolvieren. 

(2) In den Praktika werden Handfertigkeiten eingeübt und Methodenkenntnisse vermittelt. Sie 
dienen der Erfahrungsbildung durch Bearbeiten praktischer Aufgabenstellungen und för-
dern so die Einsicht in Sachzusammenhänge. Sie sollen darüber hinaus die für die sachge-
rechte Anlage und Ausführung eigener Experimente erforderlichen Fähigkeiten sowie die 
sorgfältige Beobachtung bei selbst durchgeführten Experimenten schulen. 

(3) Zugangsvoraussetzung für alle Praktika ist das Vorliegen des Sachkundenachweises gemäß 
§ 5 der Chemikalienverbotsverordnung. Sofern dieser nicht aufgrund der Vorausbildung vor-
liegt, ist er spätestens mit dem Abschluss des zweiten Semesters nachzuweisen.  

(4) Teilnahmevoraussetzung am Forschungspraktikum im Fach der Masterarbeit ist die vorhe-
rige erfolgreiche Teilnahme an vier Wahlpflichtpraktika sowie die erfolgreiche Teilnahme an 
mindestens zwei Wahlpflichtvorlesungen. Zusätzlich muss noch an den abschließenden 
Prüfungen von mindestens vier weiteren Wahlpflichtvorlesungen teilgenommen worden 
sein. 
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(5) Näheres regeln die Praktikumsrichtlinien der Fakultät. 

 

§ 8 

Zulassung zu den Praktika  

(1) Bei den Praktika ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus organisatorischen 
und aus Sicherheitsgründen begrenzt.  

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf An-
trag der oder des jeweiligen Lehrenden die Dekanin oder der Dekan oder eine oder ein von 
ihr oder ihm beauftragte Lehrende oder beauftragter Lehrender mit Beteiligung der Fakul-
tätskommission für Lehre und Studium den Zugang (§ 59 Absatz 2 HG). Dabei sind die Be-
werberinnen oder Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt angewiesen sind, soweit sie in den Masterstudiengang Chemische Bio-
logie (M. Sc.) an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben oder als Zweithö-
rerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind.  

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut den 
Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan für das Mas-
terstudium Chemische Biologie in diesem Fachsemester vorgesehen ist, zum anderen 
Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Masterstudiums Chemische Biologie 
laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrveranstal-
tung benötigen, um ihr Masterstudium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschlie-
ßen. 

2. Studierende, die nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind, soweit sie für den Studiengang Chemische Bio-
logie (M. Sc.) an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben oder als Zweithö-
rerinnen oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

3. Studierende, die für diese Lehrveranstaltung als Zweithörerinnen oder Zweithörer gemäß 
§ 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Voraussetzun-
gen für diese Lehrveranstaltung erbringen. 

(3) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich sind die Bewerberinnen oder Bewerber 
in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung, chroni-
scher Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu 
betreuender Kinder, Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Leben-
spartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürf-
tig ist). 

2. Studierende mit längerer Wartezeit sind Studierenden mit kürzerer Wartezeit vorzuzie-
hen. Studierende, die die Lehrveranstaltung noch nicht besucht haben, können Studie-
renden vorgezogen werden, die die Veranstaltung schon besucht haben, ohne den Leis-
tungsnachweis zu erwerben. 

3. Ist für die Teilnahme an dem Praktikum die Teilnahme an einem vorhergehenden Modul 
vorausgesetzt, so entscheiden die Prüfungsergebnisse der zu dem Modul gehörenden 
Prüfung. 

4. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.  
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(4) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 3 

Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 ist von den Bewerberinnen oder Bewerbern selbst im 
Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegen-
über der Dekanin oder dem Dekan geltend zu machen. 

(5) Die Fakultät stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, dass in der Regel 
den unter Absatz 2 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt kein Zeitverlust oder höchstens ein Zeitver-
lust von einem Semester entsteht.  

 

§ 9 

Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Module werden in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen. In besonders begründe-
ten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Der Mo-
dulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahmsweise kann ein Modul 
auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ers-
ten beiden Semester können auch mit einer unbenoteten Modulprüfung oder unbenoteten 
Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweiligen Prüfungsformen (Modulprüfung oder 
Teilleistungen / benotet oder unbenotet) ergeben sich aus der Anlage.   

(2) Prüfungsleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form von Klausuren, münd-
lichen Prüfungen, testierten Praktikumsleistungen, schriftlichen Ausarbeitungen oder Vor-
trägen auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen, erbracht. Die jeweils verantwortlichen 
Prüferinnen und Prüfer können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses andere geeigne-
te Prüfungsformen festlegen. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs festgelegt oder werden von der Prüferin oder dem Prüfer spä-
testens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung durch Aushang bekannt gegeben. Auf 
Antrag über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten Zeit-
raum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs vorgesehe-
nen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in den Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs als Voraussetzungen bezeichneten Prüfungen erfolgreich ab-
gelegt sind. 

(5) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt mindestens 2, höchstens 4 Stunden. Die Klau-
surarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Die jeweils zuge-
lassenen Hilfsmittel werden von der Prüferin oder dem Prüfer zu Beginn des Anmeldezeit-
raums durch Aushang bekannt gegeben. Das Ergebnis der Klausur soll spätestens nach 6 
Wochen bekannt gegeben werden, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten 
sind. 

(6) Klausuren können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 
Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prüfungsauf-
gaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelten 
Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse 
ermöglichen. Sie werden von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem 
Prüfer gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von Prüfungsfragen ist festzulegen, wel-
che Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(7) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mindestens einer Prüferin oder einem Prüfer in Ge-
genwart mindestens einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers       
(§ 13), die oder der vor der Festsetzung der Note zu hören ist oder sind, abzunehmen. Dar-
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über hinaus sind schriftliche oder mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer 
Prüferin und einem Prüfer zu bewerten. 

(8) Wird eine mündliche Prüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt, hat dieser bzw. 
diese vor der Festsetzung der Note gemäß § 18 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Beisitzer 
zu hören. Wird eine mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin 
und einem Prüfer abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die 
mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungs-
leistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 18 
Absatz 7 ermittelt.  

(9) Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindestens 20 Minu-
ten und höchstens 45 Minuten. Mündliche Gruppenprüfungen finden mit höchstens 2 Stu-
dierenden statt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich in ei-
nem späteren Prüfungszeitraum der gleichen mündlichen Prüfung unterziehen wollen, wer-
den nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, 
es sei denn, die oder der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 
Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin oder dem 
Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden.  

(10) Schriftliche Ausarbeitungen können aus einem Gesamtbericht oder mehreren Einzelberich-
ten bestehen. 

(11) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrveran-
staltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere sein: 
Referate, Hausarbeiten, testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, 
mündliche oder schriftliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Studienleis-
tungen können benotet oder mit bestanden beziehungsweise nicht bestanden bewertet 
werden. § 18 Absatz 4 lit. b findet keine Anwendung. Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studien-
leistungen. Eine Teilnahme an diesen Studienleistungen kann auch als freiwillig angegeben 
werden. 

(12) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb der 
Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studien-
leistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhand-
buchs definiert ist, wird sie von der oder dem Lehrenden spätestens zwei Wochen nach Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(13) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren Lehr-
veranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen Lernziele eine 
regelmäßige aktive Beteiligung der Studierenden erforderlich und verhältnismäßig ist, kann 
eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der oder dem Lehrenden in Abstimmung mit 
dem Prüfungsausschuss im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei 
ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
jeweiligen Lehrveranstaltung konkret abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Um-
fang die Anwesenheitspflicht für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das 
Lernziel auch nicht durch mildere Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten Ar-
beitsgemeinschaften, erreicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen ist 
ein Eingriff in die Studierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gung legitimiert. Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall losgelöste Fest-
stellung der Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets unzulässig. Die genaue Aus-
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gestaltung der Anwesenheitspflicht wird in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
festgelegt und den Studierenden in geeigneter Form zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben.  

(14) Macht die oder der Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chronischer Erkrankung 
nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in 
welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Bei Zweifeln wird die 
zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Be-
reich „Behinderung und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der 
Technischen Universität Dortmund) beteiligt. 

(15) Sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungsleistungen können im Einvernehmen zwi-
schen Prüferin oder Prüfer und Kandidatin oder Kandidat auch in englischer Sprache er-
bracht werden. 

 

§ 10 

Fristen und Termine 

(1) Zu jeder Prüfung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der jewei-
ligen Prüfung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen betragen. 
Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu einer Woche 
vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Tag vor 
dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Die oder der Studierende gilt dann als nicht zu 
der Prüfung angemeldet. 

(2) Die Abschlussprüfung für ein Modul soll in dem Semester durchgeführt werden, in dem die 
letzte, zu diesem Modul gehörende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein Wiederholungstermin 
soll spätestens im darauf folgenden Semester angeboten werden. Die Prüfungstermine 
werden vom Prüfungsausschuss bestätigt und spätestens vier Wochen vor dem Ende der 
Vorlesungszeit in geeigneter Form bekannt gegeben. 

(3) Für Module, deren Lehrveranstaltungen mit im Wesentlichen gleichen fachlichen Lehrinhal-
ten in jährlichem Turnus abgehalten werden (z. B. Module des Pflichtbereichs), sind die je-
weils zugehörigen Prüfungen nach Absatz 2 zugleich Wiederholungstermine für Kandidatin-
nen oder Kandidaten, die die Prüfungen für dieses Modul bei den ersten beiden Terminen 
nicht bestanden oder nicht wahrgenommen haben. 

(4) Für Module, deren Lehrveranstaltungen nicht mit fachlich gleichen Lehrinhalten in jährli-
chem Turnus abgehalten werden (z. B. Module aus dem Wahlpflichtbereich), wird ein zwei-
ter Wiederholungstermin angeboten. Ein Anspruch auf weitere Wiederholungstermine be-
steht nicht. 

(5) Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfallzei-
ten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, durch die 
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners oder der einge-
tragenen Lebenspartnerin oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 
Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 
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§ 11 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Modulprüfungen und die einzelnen Teilleistungen können, wenn sie nicht bestanden 
sind oder als nicht bestanden gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer 
Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt 
werden. 

(2) Das endgültige Nichtbestehen von Wahlpflichtmodulen kann durch andere erfolgreich ab-
solvierte Wahlpflichtmodule ausgeglichen werden.  

(3) Falls die zweite Wiederholung einer Prüfung in schriftlicher Form erfolgt, hat die oder der 
Studierende sich vor der Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) einer mündlichen 
Ergänzungsprüfung zu unterziehen. § 10 Absatz 1 findet keine Anwendung. Für die Abnahme 
der mündlichen Ergänzungsprüfung gelten § 9 Absatz 7 und Absatz 9 und § 18 entspre-
chend. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) oder 
„nicht ausreichend“ (5,0) festgesetzt. Die mündliche Ergänzungsprüfung hat innerhalb von 
12 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu erfolgen. Das Gesamtergebnis 
ist in einem Protokoll festzuhalten und der oder dem Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Ergänzungsprüfung bekannt zu geben. Insgesamt können im Masterstudiengang 
Chemische Biologie maximal drei mündliche Ergänzungsprüfungen absolviert werden. Die 
mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
auf Grund eines Täuschungsversuchs, eines Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne trif-
tige Gründe gemäß § 15 festgesetzt wurde.  

(4) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 
neuem Thema und anderen Prüferinnen oder Prüfern wiederholt werden. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei der Wiederholung ist die Rückgabe des Themas 
gemäß § 19 Absatz 6 nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anferti-
gung der nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat.  

(5) Nicht erfolgreich absolvierte Prüfungen sollen spätestens im zweiten auf die nicht bestan-
dene Prüfung folgenden Semester wiederholt werden. Bei Modulen, auf die § 10 Absatz 4 
zutrifft, ist nach Verstreichen der letzten Wiederholungsmöglichkeit gemäß § 10 Absatz 4 
das Modul insgesamt zu wiederholen. Die Anzahl zulässiger Wiederholungen nach Absatz 1 
wird hierdurch nicht erhöht.  

(6) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den studienbe-
gleitenden Prüfungen und für die Masterarbeit erworben wurden. 

(7) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn  

a) die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht be-
standen gilt oder 

b) eines der im Anhang genannten Pflichtmodule endgültig nicht bestanden wurde oder 

c) eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr die erforderliche Mindestanzahl von Leis-
tungspunkten erwerben kann. 

(8) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als nicht bestanden, 
so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kan-
didaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Bescheini-
gung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufgenommen wird der Zusatz, dass die-
se Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen Hochschule gilt. 
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§ 12 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie einen Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss besteht aus der Dekanin oder dem Dekan als der oder dem Vorsit-
zenden, drei weiteren hauptamtlich an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie tä-
tigen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, darunter die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studierenden der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie, die für diesen Masterstudiengang oder einen anderen Studiengang der Fakul-
tät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund mit fachlich 
mindestens gleichwertigem Abschluss eingeschrieben sind. Die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden und die weiteren nichtstudentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, die studentischen 
Mitglieder für ein Jahr vom Fakultätsrat gewählt. Für die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist von der Dekanin oder dem 
Dekan bekannt zu geben. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan kann für die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit den Vorsitz in die-
sem Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat auf die Prodekanin oder 
den Prodekan für Studium und Lehre oder auf eine andere Hochschullehrerin oder einen an-
deren Hochschullehrer der Fakultät übertragen. 

(3) Der Prüfungsausschuss sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen und 
achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus berichtet der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung bestimmter Aufgaben (z. B. Anerkennungsfra-
gen, Eilentscheidungen etc.) im Rahmen der laufenden Geschäfte auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an den Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer noch mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entschei-
dungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung von Leistungen und der Bestellung 
von Prüferinnen oder Prüfern und Beisitzerinnen oder Beisitzern, nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei-
zuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-
tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund.  
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§ 13 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen oder Prüfer sowie die Beisitzerinnen oder 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses übertragen. Zu Prüferinnen oder Prüfern dürfen nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen oder Hochschuldozenten, 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten und Lehrbeauftragte sowie weitere prüfungsberech-
tigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden, die in dem der Prüfung     vo-
rangehenden Studienabschnitt eine selbstständige Lehrtätigkeit in dem Prüfungsfach an 
der Technischen Universität Dortmund ausgeübt haben. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer 
darf nur bestellt werden, wer eine Diplom- oder Masterprüfung im entsprechenden Fachge-
biet bestanden hat oder entsprechende einschlägige Qualifikationen nachweisen kann.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  

(3) Für die Masterarbeit kann die Kandidatin oder der Kandidat die beiden Prüferinnen oder 
Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch. 

(4) Der Kandidatin oder dem Kandidaten sollen die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzei-
tig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben wer-
den.  

 

§ 14 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester findet 
die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat ohne triftigen Grund entweder zu einem Prüfungstermin 
nicht erscheint, nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt 
oder eine schriftliche Prüfungsleistung nicht fristgerecht einreicht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen 
ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten muss 
das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 
einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der Prü-
fung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Studierende oder den Studierenden aus 
gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, 
die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bestehen für den Prüfungsausschuss zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich er-
scheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss eine ärztliche Bescheinigung einer Ver-
trauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen Universität Dortmund verlan-
gen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis 
nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 
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(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, gilt 
die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein Täuschungsver-
such oder eine Täuschungshandlung vorliegt, trifft die jeweilige Prüferin oder der jeweilige 
Prüfer. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine Täuschung im Sinne 
von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokol-
liert diese oder dieser den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die jeweilige Prüferin 
oder der jeweilige Prüfer entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0)   oder 
„nicht bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweili-
gen Prüfer oder der oder dem Aufsichtsführenden in der Regel nach Ermahnung von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt  die betreffende Prü-
fung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen 
Gründe für die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von 
Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen und Kandidaten bei Modulprüfungen oder 
Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie bzw. er die Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtli-
che und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 19 Absatz 11 bleibt unberührt. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung 
ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

 

 

II. Masterprüfung 

 

§ 16 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Studiengang oder der Zulassung als Zweithörerin oder 
Zweithörer gemäß § 52 Absatz 2 HG gilt eine Studierende oder ein Studierender als zu den 
Prüfungen des Masterstudiengangs Chemische Biologie zugelassen, es sei denn, die Zulas-
sung ist gemäß Absatz 2 zu versagen.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

a) die Kandidatin oder der Kandidat eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prü-
fung in dem Masterstudiengang Chemische Biologie an der Technischen Universität 
Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine erhebli-
che inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder  

b) der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der vor-
genannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-
scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige Nichtbe-
stehen noch nicht vorliegt. 
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§ 17 

Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus 90 Leistungspunkten für Prüfungen in den Mo-
dulen dieses Studiengangs und aus 30 Leistungspunkten für die erfolgreich durchgeführte 
Masterarbeit (25 Leistungspunkte), einschließlich des abschließenden Kolloquiums (5 Leis-
tungspunkte). 

(2) Prüfungsfächer im Sinne dieser Ordnung sind 

a)  Chemische Biologie, 

b)  Medizinische Chemie 

c)  Molekulare Zellbiologie 

d)  weitere chemische oder naturwissenschaftliche Studien (höchstens 21 
Leistungspunkte) 

e)  ergänzende nicht-naturwissenschaftliche Studien (höchstens 8 Leistungspunkte von 
den unter d) genannten 21 Leistungspunkten). 

In den Fächern a) bis c) sind insgesamt mindestens 59 Leistungspunkte zu erwerben. 

(3) Die Studien in Chemischer Biologie, Medizinischer Chemie und Molekularer Zellbiologie set-
zen sich zusammen aus 

- mindestens 3 höchstens 4 Wahlpflichtpraktika in den Gebieten 

1. Bioanorganische Chemie 

2. Bioorganische Chemie 

3. Biophysikalische Chemie 

4. Environmental Microbiology 

5. Medizinische Chemie 

6. Biomolekulare Modellierung 

7. Rekombinante DNA u. Protein-Expression 

8. Systembiologie 

- davon mindestens ein Wahlpflichtpraktikum aus den Gebieten Bioorganische Chemie, 
Medizinische Chemie oder Systembiologie 

- sowie je einem Seminar in den zwei Prüfungsfächern „Chemische Biologie“ und „Medizi-
nische Chemie“. 

- Darüber hinaus sind in den Fächern a) bis c) mindestens 5 Vorlesungsmodule zu 
studieren, davon 

- 3 Module aus dem Bereich Chemische Biologie, davon wiederum 2 Module aus 
Bioanorganischer, Bioorganischer, Biophysikalischer Chemie und Biomolekularer 
Modellierung, 

- 1 Modul aus dem Bereich Medizinische Chemie, 

- 1 Modul aus dem Bereich Molekulare Zellbiologie. 

(4) Die weiteren chemischen oder naturwissenschaftlichen Studien umfassen höchstens ein 
Wahlpflichtpraktikum (9 Leistungspunkte) aus den Fächern Analytische, Anorganische, Or-
ganische und Physikalische Chemie aus dem Masterstudiengang Chemie und Wahlpflicht-
vorlesungen aus dem Masterstudiengang Chemie oder anderen Fächern durch die höchs-
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tens 12 Leistungspunkte erworben werden können. Von diesen 12 Leistungspunkten können 
höchstens 8 aus nicht-naturwissenschaftlichen Fächern angerechnet werden. 

(5) Die Zuordnung der Leistungspunkte zu den Modulen sowie die Zuordnung der Lehrveran-
staltungen zu den Modulen regelt der Studienplan in der Anlage dieser Prüfungsordnung. 

 

§ 18 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten, Bildung 
von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen und die Masterarbeit werden von den jewei-
ligen Prüferinnen und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-
wenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt, 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigung oder Erhöhung einzelner Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7 oder 4,3 oder 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in der 
Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem Notenmaß-
stab gemäß Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maßstab bewertet werden: 

bestanden  = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel    
den Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn das 
Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(4) Eine Klausur, welche ausschließlich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 
als bestanden, wenn 

a) 50 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder  

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 20 % die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilgenommen 
haben. 

(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Mindestpunktzahl gemäß Absatz 4 erreicht und 
damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75 % 

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50 % aber weniger als 75 % 

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25 % aber weniger als 50 % 

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25 % 
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der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat. 

(6) Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so werden die 
Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Auf-
gaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen wird 
die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden Gesamtpunkt-
zahlen berücksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(7) Wird ein Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig die 
Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel 
der mit den entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der im 
Rahmen des Moduls abgelegten Teilleistungen. Auf Antrag des oder der Studierenden kön-
nen bei der Festsetzung der Modulnote darüber hinaus bis zu drei freiwillige semesterbe-
gleitende Studienleistungen berücksichtigt werden, wenn die Modulprüfung oder die Teil-
leistungen mit mindestens ausreichenden Leistungen bestanden wurden. Die Modulnote 
berechnet sich dann zu mindestens 75 % aus der Note der Modulprüfung bzw. aus dem 
arithmetischen Mittel der Teilleistungen und bis zu 25 % aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten von den bis zu drei freiwilligen semesterbegleitenden Studienleistungen. Die Modul-
noten lauten dann in Worten bei einem Mittelwert: 

bis 1,5 = sehr gut 

1,6 bis 2,5 = gut 

2,6 bis 3,5 = befriedigend 

3,6 bis 4,0  = ausreichend 

ab 4,1 = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt, alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(8) Die Fachnoten in den Prüfungsfächern (§ 17 Absatz 2) errechnen sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten der zugehörigen Module, die jeweils mit der Anzahl der ihnen zuge-
ordneten Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend.  

(9) Die Gesamtnote für die Masterprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
gemäß Absatz 7 gebildeten, nicht gerundeten Noten aller benoteten Module (einschließlich 
der Masterarbeit und des Kolloquiums), wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl 
der zu diesem Modul gehörenden Leistungspunkte gewichtet werden. Absatz 7 gilt entspre-
chend. 

(10) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-
fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-
fungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen:  

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(11) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe 
aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der 
ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten 
zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden keine ECTS-Grade 
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ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss des Prü-
fungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden. Entsprechende 
Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung der Vergleichs-
gruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. Darüber hinaus 
kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusammensetzung der Vergleichsgruppe 
erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 19 

Zulassung zur und Erstellung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist zusammen mit dem abschließenden Kolloquium Bestandteil der 
wissenschaftlichen Ausbildung in diesem Studiengang. Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, eine im Umfang angemessene 
experimentelle oder theoretische Aufgabe aus dem Gebiet der Chemischen Biologie in 
einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen zu strukturieren und unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten selbstständig zu bearbeiten und die gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sachgerecht schriftlich darzustellen. 

(2) Die Masterarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer (§ 13), die oder der die 
Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllt und die oder der hauptamtlich an der 
Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund, mit 
Ausnahme der Lehrbereiche Didaktik der Chemie und Didaktik der Biologie, tätig ist, betreut 
werden. Die Masterarbeit kann auch durch jede Prüferin oder jeden Prüfer (§ 13) betreut 
werden, die oder der die Voraussetzungen des  § 65 Absatz 1 HG erfüllt und regelmäßig für 
diesen Studiengang Lehrveranstaltungen durchführt und durch Beschluss des 
Prüfungsausschusses mit den in Satz 1 genannten Prüferinnen oder Prüfern gleichgestellt 
ist. 

(3) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit ist  

 der erfolgreiche Erwerb von 74 Leistungspunkten, 

 der erfolgreiche Abschluss aller Praktika. 

(4) Die Zulassung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Sie darf nur verweigert werden, wenn 
eine der Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 3 nicht erfüllt ist oder das Studium der 
Kandidatin oder des Kandidaten erkennbar nicht die erforderliche fachliche Basis für die 
sachgerechte Bearbeitung der gestellten Aufgabe bildet. In dem letztgenannten Fall 
entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der Kandidatin oder des Kandidaten 
und der Betreuerin oder des Betreuers. Eine ablehnende Entscheidung des 
Prüfungsausschusses ist der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(5) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe der Mas-
terarbeit muss die Kandidatin oder der Kandidat die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfül-
len. Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. Der 
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Zugleich wird der Termin für die Abgabe 
der Masterarbeit festgesetzt. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in dem Antrag bezüg-
lich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas Vorschläge machen. Verzichtet die 
Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, sorgt der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass sie oder er rechtzeitig eine Betreuerin oder einen 
Betreuer und ein Thema für die Masterarbeit erhält. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; die Arbeit gilt dann als nicht begonnen. 
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(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 6 Monate. Sie beginnt mit der Ausgabe 

des Themas und endet mit dem durch den Prüfungsausschuss festgesetzten Abgabetermin. 
Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Masterarbeit in-
nerhalb dieser Frist abgeschlossen werden kann. 

(8) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit 
ausnahmsweise einmalig um höchstens 6 Wochen verlängern, wenn die für die Verlängerung 
angeführten Gründe nicht durch die Kandidatin oder den Kandidaten zu vertreten sind. Der 
Antrag ist spätestens 2 Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss 
zu stellen.  

(9) Der Umfang der Masterarbeit soll in der Regel 60 DIN-A4-Seiten nicht übersteigen. 

(10) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Gruppe bearbeitet wird. Hierbei 
muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(11) Bei der Abgabe der Masterarbeit  versichert die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt, 
dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate unter Angabe der 
Quelle kenntlich gemacht hat.  In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Bei-
träge aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester 
Bestandteil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden. 

 

§ 20 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist fristgerecht zum festgesetzten Abgabetermin bei der Zentralen Prü-
fungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund in dreifacher Ausfertigung und zu-
sätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektroni-
schen Fassung einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postan-
lieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht einge-
reicht, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer 
zu begutachten und zu bewerten. Erste Prüferin oder erster Prüfer ist in der Regel die Be-
treuerin oder der Betreuer der Arbeit (Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite Prüfe-
rin oder der zweite Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bei der Ausgabe des Themas bestimmt. Sofern 
zwingende Gründe dies erfordern, kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall abweichend 
von § 13 Absatz 1 auch Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder Hochschuldozen-
tinnen oder Hochschuldozenten anderer Hochschulen als zweite Prüferin oder zweiten Prü-
fer zulassen. Mindestens eine oder einer der Prüferinnen oder Prüfer muss hauptamtlich an 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universität Dortmund tä-
tig sein. 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 18 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden einzel-
nen Bewertungen gebildet, sofern deren Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Masterarbeit mit 
mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder 
ein dritter Prüfer bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem arithme-
tischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann 
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mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „aus-
reichend“ (4,0) oder besser sind. § 18 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(4) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten in der Regel spä-
testens 4 Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 21 

Kolloquium 

(1) Das Kolloquium soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, ein selbst 
durchgeführtes Projekt im Zusammenhang mündlich darzustellen, die gewählte Vorge-
hensweise zu begründen und in einem erweiterten fachlichen Rahmen zu verteidigen. 

(2) Der Termin des Kolloquiums soll nicht später als 4 Wochen nach dem Abgabetermin der 
Masterarbeit liegen. 

(3) In dem Kolloquium berichtet die Kandidatin oder der Kandidat fakultätsöffentlich über das 
von ihr oder ihm in der Masterarbeit durchgeführte Projekt und die dabei erhaltenen Ergeb-
nisse. Als Prüfungskommission müssen anwesend sein 

 die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit als erste Prüferin oder erster Prüfer und Vor-
sitzende oder Vorsitzender der Prüfungskommission, 

 eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer; dies kann die zweite Prüferin oder der 
zweite Prüfer für die Masterarbeit sein,  

 eine sachkundige Beisitzerin oder ein sachkundiger Beisitzer, die oder der von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den Prüferinnen oder 
Prüfern benannt wird. Die Beisitzerin oder der Beisitzer hält die wesentlichen Gegen-
stände der Diskussion in einem Protokoll fest. 

(4) Das Kolloquium dauert in der Regel 45 Minuten (mindestens 30 und höchstens 60 Minuten), 
davon soll der Bericht nicht mehr als 20 Minuten beanspruchen. Mindestens die Hälfte der 
vorgesehenen Gesamtdauer ist für die Diskussion des Vortragsinhalts vorzusehen. § 9 Ab-
satz 9 gilt entsprechend. 

(5) Die Betreuerin oder der Betreuer der Masterarbeit leitet die Diskussion. Sie oder er kann 
Fragen zum Inhalt des Berichts und zu der im Bericht verwendeten Argumentation von allen 
Zuhörerinnen oder Zuhörern zulassen. Fragen der Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerin-
nen oder Beisitzer haben dabei Vorrang. 

(6) Für die Bewertung gilt § 9 Absatz 8 Satz 2 und Satz 3. Das Kolloquium kann nur dann mit 
„ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn höchstens ein Mitglied der Prü-
fungskommission für „nicht ausreichend“ (5,0) stimmt. 

 

§ 22 

Übergang in den Promotionsstudiengang 

(1) Kandidatinnen oder Kandidaten können auf Antrag ohne Masterabschluss in den Promoti-
onsstudiengang der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie wechseln. Voraussetzung 
ist der Abschluss des Bachelorstudiengangs mit einer Note von mindestens 1,5 sowie der 
Erwerb von mindestens 60 Leistungspunkten in Form von promotionsvorbereitenden Stu-
dien, die ebenfalls mindestens mit der Note 1,5 abgeschlossen werden müssen. Die Einzel-
heiten hierzu regelt die Promotionsordnung. 

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat erhält ein Zeugnis, das kein Masterzeugnis ist, über die in 
diesem Studiengang erbrachten Leistungen, das den Vermerk enthält „Studiengang durch 
Aufnahme in den Promotionsstudiengang beendet“. Dieses Zeugnis trägt das Datum der 
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Aufnahme in den Promotionsstudiengang. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
ist ein Wiedereintritt in diesen Studiengang unter Anerkennung der bis zur Aufnahme in den 
Promotionsstudiengang erbrachten Leistungen möglich. Im Promotionsstudiengang er-
brachte Leistungen können auf die für den erfolgreichen Abschluss dieses Studienganges 
noch zu erbringenden Leistungen nach § 14 angerechnet werden, soweit sie mit einer Prü-
fung abgeschlossen wurden und nicht Bestandteil einer erfolgreich abgeschlossenen Pro-
motion waren. 

 

§ 23 

Zusatzqualifikationen 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann  vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbe-
stehen in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit 
diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden.  

(2) Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder des Studierenden in das 
Transcript of Records aufgenommen.  

 

§ 24 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung bestanden, so wird ihr oder ihm 
möglichst innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung der letzten Prüfungs-
leistung ein Zeugnis in deutscher und auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten in 
englischer Sprache ausgestellt. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, 
einschließlich des ECTS-Grades nach § 18 Absatz 10, das Thema und die Note der Master-
arbeit, die Note des Kolloquiums, die Module und Modulnoten sowie die in den einzelnen 
Modulen erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen.  

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die we-
sentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 
dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das Diploma 
Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren wird dem 
Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt (Transcript of Records). 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten zu-
sätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen 
sind. 

(4) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 
und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie zu versehen. Es trägt 
das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprüfung 
eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheinigung) 
erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen Leis-
tungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 18 Absatz 1 enthält. Diese Be-
scheinigung kann höchstens einmal pro Semester beantragt werden. 

(6) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-
ten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt.  
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§ 25 

Masterurkunde 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden eine Masterurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses in deutscher Sprache sowie eine englischsprachige Übersetzung ausgehändigt. 
In der Masterurkunde wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 3 beurkundet. Der 
Studiengang der Absolventin oder des Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben.  

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Chemie und 
Chemische Biologie und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie 
versehen. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 26 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der oder dem Betroffenen Gele-
genheit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Prüfungszeug-
nis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
setzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aber-
kennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie.  
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§ 27 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme werden von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und mit Be-
kanntgabe der Klausurergebnisse in geeigneter Form bekannt gegeben.  

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen Prüfungen wird der 
Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag gewährt. 

(3) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 
die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 28 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015 / 2016 
erstmalig in den Masterstudiengang Chemische Biologie eingeschrieben worden sind. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2015  in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Chemie und Chemi-
sche Biologie vom 8. September 2015 und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 
vom 13. August 2015. 

 

Dortmund, den 17. September 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Anlage 1: Modulübersicht für den Masterstudiengang Chemische Biologie 

Module Leistungspunkte Prüfungsart 

M-WV-1 4 Modulprüfung 

M-WV-2 4 Modulprüfung 

M-WV-3 4 Modulprüfung 

M-WV-4 4 Modulprüfung 

M-WV-5 4 Modulprüfung 

M-WV-6 4 Modulprüfung 

M-WV-7 4 Modulprüfung 

M-WV-8 4 Modulprüfung 

M-SE-1 6 Modulprüfung 

M-SE-2 6 Modulprüfung 

M-PR-1 9 Modulprüfung 

M-PR-2 9 Modulprüfung 

M-PR-3 9 Modulprüfung 

M-PR-4 9 Modulprüfung 

M-VMT-1  10 Modulprüfung 

Masterarbeit 25 Modulprüfung 

Kolloquium 5 Modulprüfung 
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Anlage 2: Studienplan für den Masterstudiengang Chemische Biologie 

         

Pos. Modul Lehrveranstaltungen 1. Semester V Ü S P SWS LP 

 1.1 M-WV-1 Wahlpflichtvorlesung 1 2 1    4 

 1.2 M-WV-2 Wahlpflichtvorlesung 2 2 1    4 

 1.3 M-SE-1 Seminar zum Schwerpunkt 1   4   6 

 1.4 M-PR-1 Wahlpflichtpraktikum 1   2 8  9 

 1.5 M-PR-2 Wahlpflichtpraktikum 2   2 8  9 

    Summe 4 2 8 16 30 32 

         

Pos. Modul Lehrveranstaltungen 2. Semester V Ü S P SWS LP 

 2.1 M-WV-3 Wahlpflichtvorlesung 3 2 1    4 

 2.2 M-SE-2 Seminar zum Schwerpunkt 2   4   6 

 2.3 M-PR-3 Wahlpflichtpraktikum 3   2 8  9 

 2.4 M-PR-4 Wahlpflichtpraktikum 4   2 8  9 

    Summe 4 2 8 16 30 28 

         

Pos. Modul Lehrveranstaltungen 3. Semester V Ü S P SWS LP 

 3.1 M-WV-4 Wahlpflichtvorlesung 4 2 1    4 

 3.2 M-WV-5 Wahlpflichtvorlesung 5 2 1    4 

 3.3 M-WV-6 Wahlpflichtvorlesung 6 2 1    4 

 3.4 M-WV-7 Wahlpflichtvorlesung 7 2 1    4 

 3.5 M-WV-8 Wahlpflichtvorlesung 8 2 1    4 

 3.6 M-VMT-1 Forschungspraktikum im Fach der Masterarbeit (mit 
Hauptseminar) 

  2 10  10 

    Summe 10 5 2 10 27 30 

         

Pos. Modul Lehrveranstaltungen 4. Semester V Ü S P SWS LP 

 4.3  Masterarbeit      25 

 4.4  Masterarbeit: Kolloquium      5 

  Summe      30 

         

  Gesamtsumme 16 8 18 42 84 120 
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